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 1 Einleitung

Historische Kulturlandschaften haben eine hohe Bedeu-
tung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Ein 
beträchtlicher Teil dieser Gebiete liegt innerhalb der 
Natura 2000-Kulisse. Der Schutz der Kulturlandschaft und 
speziell historischer Kulturlandschaften geht allerdings 
über die Erhaltung der biologischen Vielfalt und den 
Schutz der natürlichen Ressourcen hinaus und umfasst 
die Landschaft als Ganzes mit den Spuren ihrer kultur-
historischen Genese, historischen Landschaftselementen 
und -strukturen und dem darin liegenden kulturellen 
Wert. 

Es geht dabei nicht bloß um ästhetische Aspekte und 
nicht um die Romantisierung früherer Landschaftszu-
stände. Es geht vielmehr auch darum, in Landschaften 
kulturhistorischer Prägung erfahrbar zu machen, wie frü-
here Generationen gewirtschaftet und gelebt haben und 
mit der umgebenden Landschaft verbunden waren. 

Auch für das Selbstverständnis der heutigen Bewoh-
ner macht es einen großen Unterschied, ob sie sich in 
einer Landschaft der Marschen, der Geest, der Börde 
oder im Bergland zu Hause fühlen. Bewusst oder unbe-
wusst hat die Beziehung zur umgebenden Landschaft 
eine wesentliche Bedeutung für das Heimatgefühl der 
Menschen. Historische Kulturlandschaften können das 

Verständnis für die Landschaftsentwicklung und die Lan-
desgeschichte sowie deren Bedeutungen für die Gegen-
wart in besonderer Weise fördern. 

Historische Landschaftsstrukturen sind nicht selbster-
klärend. Wenn es aber gelingt, durch gezielte Informati-
onen den Ursprung kulturhistorischer Landschaftsstruk-
turen zu verstehen, können sich verblüffende Einsich-
ten ergeben, die die Verbindung zwischen Mensch und 
Umwelt vertiefen und verstärken können. Eine solche 
Verbundenheit ist für alle Menschen von Bedeutung, 
unabhängig davon, ob jemand alteingesessen oder zuge-
zogen ist. Gerade für Neubürgerinnen und Neubürger 
in Niedersachsen kann es helfen, sich mit der Landschaft 
auseinanderzusetzen, um neue Wurzeln zu schlagen und 
einen heimatlichen Bezug zu entwickeln.

Die vorliegende Arbeitshilfe wendet sich an die unte-
ren Naturschutzbehörden, die im Zuge der Landschafts-
rahmenplanung die Aufgabe haben, historische Kultur-
landschaften in ihrem Verantwortungsbereich zu identi-
fi zieren und die Erfordernisse und Maßnahmen für deren 
Erhaltung zu benennen (§§ 1, 9, 10 Bundesnaturschutz-
gesetz / BNatSchG) sowie an alle, die Interesse an der nie-
dersächsischen Natur und Landschaft haben.
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 2 Naturschutzrechtliche Bedeutung historischer Kulturlandschaften

 2.1 Rechtsgrundlagen

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspfl ege 
für historische Kulturlandschaften werden in § 1 Abs. 4 
BNatSchG festgelegt:

„Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und 
Landschaft sind insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kul-
turlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Boden-
denkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedlung und sonsti-
gen Beeinträchtigungen zu bewahren, […].“

Die Landschaftsrahmenplanung hat die Aufgabe, die 
im § 1 BNatSchG dargelegten Ziele von Naturschutz und 
Landschaftspfl ege für den jeweiligen Zuständigkeits-
bereich einer unteren Naturschutzbehörde konkret zu 
machen und mitsamt den Erfordernissen und Maßnah-
men für das Erreichen dieser Ziele räumlich darzustellen 
(§ 9 Abs. 1 BNatSchG). Mit Blick auf die Schutzgüter von 
Naturschutz und Landschaftspfl ege haben historische 
Kulturlandschaften in erster Linie eine besondere Bedeu-
tung für das Schutzgut Landschaftsbild. Dies ist sowohl 
für die Landschaftsplanung als auch für die Instrumente 
der Umweltfolgenbewältigung, speziell die Eingriffsrege-
lung und die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wie 
auch die Strategische Umweltprüfung (SUP) von Belang. 

Die Regelungen des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) gehen darüber hinaus. So 
benennt § 2 Abs. 1 Nr. 4 UVPG das „kulturelle Erbe“ als 
eigenständiges Schutzgut. Nach der Anlage 4 des UVPG 
muss eine Beschreibung der zu erwartenden erhebli-
chen Umweltauswirkungen für das Schutzgut „kulturel-
les Erbe“ hinsichtlich der „Auswirkungen auf historisch, 
architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten 
und Bauwerke und auf Kulturlandschaften“ erfolgen.

Historische Kulturlandschaften haben regelmäßig auch 
eine hohe Bedeutung für die Schutzgüter Biologische 
Vielfalt und Boden.

Die Erhaltung historischer Kulturlandschaften kann im 
Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes aus verschiede-
nen Gründen erfolgen (SCHUMACHER & FISCHER-HÜFTLE 
2010, S. 119): 
 besondere kulturgeschichtliche Bedeutung,
 ökologische Bedeutung, z. B. zum Schutz gefährdeter 

Biotope und Arten,
 besondere Eigenart und Erlebniswirksamkeit und 

Bedeutung für die Heimatverbundenheit der ansässi-
gen Bewohner.

Historisch gewachsene Kulturlandschaften zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie von Nutzungen, Einzelelementen 
und sonstigen räumlichen Strukturen geprägt werden, 
die aus vorangegangenen Epochen und Zeitabschnitten 
stammen (so die Defi nition von FRENZ/MÜGGENBORG 
2016, Rn. 81). Hierzu zählen landwirtschaftlich geprägte 
Gebiete wie etwa alte Weinberge, Ackerterrassen, aber 
auch forstlich genutzte Gebiete sowie  Siedlungsformen 
und Gebäudetypen, ebenso Jagdwesen, Fischerei, Roh-
stoffabbau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Verwaltungs-
bauten sowie religiöse Gebäude (Aufzählung nach 
FRENZ/MÜGGENBORG 2016, Rn. 82, dort auch viele 
 Konkretisierungsbeispiele der hier aufgeführten Haupt-
formen).

Die Schutzwürdigkeit der historischen Kulturlandschaft 
hängt ab von ihrem immateriellen Wert für künftige 
Generationen sowie der Ausstrahlung und der Bedeu-
tung für die lokale oder regionale Identität (vgl. FRENZ/
MÜGGENBORG 2016, Rn. 83; LÜTKES/EWER 2018, Rn. 61 
f.). Der Schutz erfolgt unter anderem durch die Umset-
zung der Weltkultur- und Weltnaturerbekonvention 
gem. § 2 Abs. 5 S. 2 (FRENZ/MÜGGENBORG 2016, Rn. 78; 
LÜTKES/EWER 2018, Rn. 61) sowie durch Unterschutzstel-
lung nach den verschiedenen Schutzgebietskategorien 
des BNatSchG (vgl. FRENZ/MÜGGENBORG 2016, Rn. 84), 
(BECKOK UMWELTR 2019, BNatSchG § 1 Rn. 96, 97).

Für die Sicherung historischer Kulturlandschaften 
kommen zwar grundsätzlich alle naturschutzrechtlichen 
Schutzkategorien in Frage. Speziell vorgesehen für den 
Schutz ebensolcher Gebiete sind gemäß § 26 BNatSchG 
allerdings Landschaftsschutzgebiete (LSG):
„Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festge-
setzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur 
und Landschaft erforderlich ist […]
2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der 
besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft 
[…].“

Je nach Charakter der Landschaft sind aber auch 
Naturschutzgebiete (NSG) geeignet, da diese u. a. aus 
landeskundlichen Gründen oder wegen hervorragender 
Schönheit ausgewiesen werden können. Welche Schutz-
gebietskategorie die geeignete für eine historische Kul-
turlandschaft ist, ist im Zuge der Landschaftsrahmenpla-
nung zu klären, mit dem Blick darauf, welche Bedeu-
tung ein Gebiet ggf. auch für andere Schutzgüter hat 
(s. Pkt. 5). 

Der Schutzzweck von Biosphärenreservaten gemäß 
§ 25 (1) Nr. 3 BNatSchG umfasst implizit auch historische 
Kulturlandschaften:
„Biosphärenreservate sind einheitlich zu schützende und 
zu entwickelnde Gebiete, die [...] 3. vornehmlich der 
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer 
durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten Land-
schaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und 
Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und früherer Kultur-
formen wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und 
Pfl anzenarten, dienen [...]“. 

Im Gegensatz zum Nationalpark geht es also nicht 
um die Erhaltung bzw. Entwicklung einer anthropogen 
möglichst unbeeinfl ussten Naturlandschaft, sondern um 
die vom Menschen beeinfl usste Kulturlandschaft (GK-
BNatSchG 2016, Rn. 21). Die Nutzung muss hergebracht, 
d. h. traditionell, und vielfältig sein, also möglichst ver-
schiedene Arten und Formen umfassen (GK-BNatSchG 
2016, Rn. 22; LÜTKES/EWER 2018, Rn. 9).

Die Bezugnahme auf die Arten- und Biotopvielfalt 
macht deutlich, dass die Vorschrift neben dem Kultur-
landschaftsschutz auch dem Schutz der sich über einen 
längeren Zeitraum durch menschlichen Einfl uss entwi-
ckelten Biodiversität dient (GK-BNatSchG 2016, Rn. 23). 
Durch die ausdrückliche Nennung von Wild- und frühe-
ren Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder nutz-
barer Arten erstreckt sich der Schutzbereich auch auf 
die genetischen Ressourcen dieser – heutzutage aus der 
Normallandschaft in der Regel verdrängten – Arten. Auf 
diese im Biosphärenreservat geschützten Ressourcen 
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kann in anderen Gegenden unter anderem zum  Zwecke 
der Wiederansiedlung zurückgegriffen werden, um so 
die Stabilität und Vielfalt der regionalen Ökosysteme 
zu verbessern (BT-Drs. 13/10186, 9) (BECKOK UMWELTR 
2019, BNatSchG § 25 Rn. 15, 16). Damit ergibt sich auch 
eine Verbindung von historischen Kulturlandschaften zu 
alten Nutztierrassen (vgl. HECKENROTH 2019).

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 14 
Abs.1 BNatSchG „Veränderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundfl ächen oder Veränderungen des mit der 
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grund-
wasserspiegels, die […] das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können.“ Eingriffsfolgen, welche den 
Gebietscharakter historischer Kulturlandschaften erheb-
lich beeinträchtigen können, sind zu vermeiden oder 
wenn sie nicht zu vermeiden sind, bestmöglich zu kom-
pensieren (s. Pkt. 6.3.4).

 2.2 Bedeutung historischer Kulturlandschaften für 
das Schutzgut Landschaftsbild und Verhältnis zu 
anderen naturschutzrechtlichen Schutzgütern

Historische Kulturlandschaften haben eine besondere 
Bedeutung für das Landschaftsbild und wirken über ihre 
eigene Fläche hinaus auch auf größere Räume, die mitt-
lerweile stärker überprägt sein, deren Genese sie aber 
trotzdem noch nachvollziehbar machen können. Regel-
mäßig tritt die grundlegende Eigenart einer Landschaft 
in erhaltenen historischen Strukturen besonders zu Tage, 
da sich die früheren Nutzungen sehr viel stärker an den 
natürlichen Gegebenheiten der verschiedenen Natur-
räume orientieren mussten. Neben der besonderen 
Erfahrbarkeit der historischen Kontinuität geben histori-
sche Kulturlandschaften auch Anregungen für die Neu-
schaffung von Landschaftsbildern, die der Eigenart des 
jeweiligen Naturraumes entsprechen, z. B. auch bei der 
Konzeption von auf das Landschaftsbild bezogenen Kom-
pensationsmaßnahmen bei Eingriffen.

Historische Kulturlandschaften können einen Bei-
trag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt erbringen. 
Sie haben oftmals eine hohe Bedeutung für die Erhal-
tung kulturhistorischer Biotoptypen, daran gebundene 
wildlebende Arten sowie für die Erhaltung historischer 
Nutztierrassen (BMU 2007, S. 30). Im Bereich kulturhis-
torischer Biotope überlagern sich historische Kulturland-
schaften häufi g mit Naturschutzgebieten. 

Die Erhaltung historischer Kulturlandschaften kann 
aber auch Gegenstand naturschutzinterner Zielkonfl ikte 
sein. Dies ist z. B. der Fall, wenn Maßnahmen zur Wald-
entwicklung, z. B. für einen Biotopverbund, in offenland-
geprägten historischen Kulturlandschaften vorgesehen 
würden oder historische wasserbauliche Anlagen die 
ökologische Durchgängigkeit von Fließgewässern beein-
trächtigen. Ein anderes Beispiel für einen internen Ziel-
konfl ikt läge vor, wenn in einem kulturhistorisch bedeut-
samen Moorgebiet Renaturierungsmaßnahmen vorgese-
hen wären. Eine Moorregeneration wird hier im Regelfall 
zwar schon wegen der bestehenden Besiedlung ausschei-
den, sie stünde aber auch der Erhaltung kulturhistorisch 
bedeutsamer Flurstrukturen entgegen. 

Der Anbau von hoch aufwachsenden nachwachsen-
den Rohstoffen, Energiepfl anzen oder Paludikulturen, 
der möglicherweise positive Effekte für die Schutzgüter 
Boden, Wasser, Luft und Klima haben kann, kann eben-
falls den Erhaltungszielen für historische Kulturlandschaf-
ten entgegenstehen, wenn ihr Anbau die Eigenart der 

jeweiligen historischen Kulturlandschaft beeinträchtigt. 
Je nach Gebietsgröße und Art des Gebietes ist die Emp-
fi ndlichkeit gegenüber neuen Nutzungen zu beurteilen, 
um Beeinträchtigungen nach Möglichkeit durch eine 
angepasste Planung auszuräumen oder zu minimieren 
oder ggf. das Vorhaben zu versagen. 

Lösungen für Zielkonfl ikte in historischen Kultur-
landschaften lassen sich kaum verallgemeinern. Es sind 
gebietsspezifi sche Einzelfalllösungen zu fi nden. Hinweise 
dazu fi nden sich in Pkt. 6.2 sowie in Pkt. 6.3.4 zur Beur-
teilung von Eingriffsvorhaben.

Historische Kulturlandschaften haben für das Ver-
ständnis der landschaftsgeschichtlichen Entwicklung und 
aufgrund ihres besonderen Erlebniswertes eine hohe 
Bedeutung, unabhängig davon, wie sie hinsichtlich ihrer 
Natürlichkeit und ihrer Vielfalt zu bewerten sind. Häufi g 
wird die Bewertung der anderen naturschutzrechtlichen 
Schutzgüter bei historischen Kulturlandschaften eben-
falls positiv ausfallen, jedoch nicht in allen Fällen, wie 
z. B. bei den verschiedenen Formen der Moorkolonien, 
wie Fehngebieten oder den Gebieten der Hollerkolonisa-
tion. Solche historischen Kulturlandschaften können zwar 
eine besondere Bedeutung z. B. für den Grünland- und 
Wiesenvogelschutz haben, weniger aber für einen natur-
nah orientierten Moorschutz. Diese Moorlandschaften 
besitzen wegen ihrer besonderen Eigenart und Erlebnis-
wirksamkeit vor dem Hintergrund ihrer landeskundlichen 
Relevanz jedoch eine hohe Bedeutung für das Land-
schaftsbild.

 2.3 Kulturlandschaften in der Raumordnung

Das zielgerichtete Zusammenwirken der Landschaftsrah-
menplanung und der Regionalen Raumordnung ist ein 
wichtiger Baustein zur Erhaltung historischer Kulturland-
schaften (s. Pkt. 6.4). 

Die in § 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) dar-
gestellten gesetzlichen Grundsätze der Raumordnung 
beziehen den Schutz von Kulturlandschaften sowie his-
torischer Kulturlandschaften explizit mit ein (§ 2 Abs. 2 
Nr. 5 ROG):
„Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. 
Historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften 
sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kul-
tur- und Naturdenkmälern sowie dem UNESCO-Kultur- 
und Naturerbe der Welt zu erhalten. Die unterschied-
lichen Landschaftstypen und Nutzungen der Teilräume 
sind mit den Zielen eines harmonischen Nebeneinanders, 
der Überwindung von Strukturproblemen und zur Schaf-
fung neuer wirtschaftlicher und kultureller Konzeptionen 
zu gestalten und weiterzuentwickeln. …“

Der Gesetzgeber hat der raumstrukturellen Dimension 
der Kultur im Spektrum der nachhaltigen Raumentwick-
lung neben den Wirtschaftsstrukturgrundsätzen gem. 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG und den Umweltvorsorgegrundsät-
zen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG einen eigenen Stellenwert 
eingeräumt. Es handelt sich um einen Aspekt, der es 
verdient, im Zusammenhang mit der räumlichen Steu-
erungsfunktion der Raumordnung in raumstruktureller 
und -funktioneller Hinsicht einen selbständigen, über die 
soziale Komponente der Nachhaltigkeit hinausreichen-
den Stellenwert einzunehmen. Dies folgt aus der Tatsa-
che, dass die Kulturlandschaften erfahrbare und inhalts-
bestimmende, raumstrukturelle Elemente der räumlichen 
Entwicklung sind und dass sie einen maßgebenden Bei-
trag zu der strukturprägenden Vielfalt des Gesamtraums 
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und seiner Teilräume i. S. v. § 2 
Abs. 2 Nr. 2 S. 1 ROG leisten (SPAN-
NOWSKY/RUNKEL/GOPPEL 2018, 
ROG § 2 Rn. 118).

Der Bundesgesetzgeber hat 
eine Unterscheidung zwischen 
Kulturlandschaften sowie histo-
risch geprägten und gewachsenen 
Kulturlandschaften vorgenommen 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 S. 1 und S. 2 ROG). 
Er hat nämlich einerseits festge-
legt, dass die Kulturlandschaften 
zu erhalten und zu entwickeln 
sind, hat andererseits aber auch 
bestimmt, dass historisch geprägte 
und gewachsene Kulturlandschaf-
ten in ihren prägenden Merk-
malen und mit ihren Kultur- und 
Naturdenkmälern zu erhalten sind. 
Bei historisch geprägten und gewachsenen Kulturland-
schaften soll also der Aspekt der Erhaltung im Vorder-
grund stehen, während bei anderen Kulturlandschaften 
den Veränderungs- und Anpassungsprozessen Rechnung 
getragen werden soll. 

Was dies bedeutet, hat der Gesetzgeber in § 2 Abs. 
2 Nr. 5 S. 3 ROG konkretisiert. Danach sollen die Land-
schaftstypen und Nutzungen der Teilräume mit den Zie-
len eines harmonischen Nebeneinanders, der Überwin-
dung von Strukturproblemen und zur Schaffung neuer 
wirtschaftlicher und kultureller Konzeptionen gestaltet 
und weiterentwickelt werden. Es soll dabei den mensch-
lichen Bedürfnissen und veränderten Strukturproblemen 
durch eine Umgestaltung prägender wirtschaftlicher und 
kultureller Konzeptionen Rechnung getragen werden, 
wobei der Schutz eines Landschaftstyps und die verän-
dernde Kraft der Nutzungen von Teilräumen möglichst 
in ein Verhältnis des harmonischen Nebeneinanders 
gebracht werden sollen (vgl. SPANNOWSKY/RUNKEL/
GOPPEL 2018, ROG § 2 Rn. 122)

Die 42. Ministerkonferenz für Raumordnung 
(MKRO) hat sich dieses Themas angenommen und am 
12. Juni 2017 eine Entschließung zur Kulturlandschafts-
entwicklung gefasst (MKRO 2017). Ziel ist die Erhal-
tung von Kulturlandschaften auf der regionalen Ebene 
im Angesicht eines „umfassenden und dynamischen 
Landschaftswandels“ durch neue Nutzungsansprüche, 
wie z. B. erneuerbare Energien, Infrastrukturvorhaben, 
andere Vorhaben im planungsrechtlichen Außenbereich 
sowie den agrarstrukturellen Wandel. In Analogie zum 
BNatSchG stellt die MKRO fest, dass bedeutsame Kultur-
landschaften als „Zeugnisse des landschafts-, bau- und 
industriekulturellen Erbes erhalten werden“ sollen, unter 
Einbeziehung von archäologischen Denkmälern sowie 
Baudenkmälern. Die MKRO sieht es als Aufgabe der 
Raumordnung, einen aktiven Beitrag zur Erhaltung kul-
turlandschaftlicher Werte sowie zur aktiven Landschafts-
gestaltung zu leisten. 

In der Begründung ihrer Entschließung stellt die 
MKRO dar, dass die Qualität einer Kulturlandschaft und 
ihr kulturelles Erbe „ein herausragender  Standortfaktor 
für die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere des 
Tourismus“ ist. Die kulturlandschaftliche Qualität ist aus 
Sicht der MKRO wichtig für die Attraktivität der Land-
schaft als Wohn-, Arbeits- und Erholungsraum und somit 
für die Lebensqualität der Bewohner, für die lokale und 

regionale Identitätsbildung sowie die heimatliche Ver-
bundenheit.

 2.4 Kooperation von Naturschutz- und Denkmal-
schutzverwaltung 

Vom Gesetzgeber wurden bei der Formulierung der Ziele 
für den Naturschutz und die Landschaftspfl ege im § 1 
Abs. 4 BNatSchG auch Aspekte der Denkmalpfl ege und 
der Archäologie einbezogen (s. Abb. 2). Der Zusammen-
arbeit der unteren Naturschutzbehörden mit den unte-
ren Denkmalschutzbehörden und die Einbeziehung der 
dortigen Kompetenzen kommt eine hohe Bedeutung zu, 
um den notwendigen umfassenden Blick auf die Land-
schaft zu gewährleisten, der weit über die naturschutz-
fachliche Betrachtung in engeren, herkömmlichen Sinne 
hinausgehen kann. 

Zuständigkeitshalber ist jedoch davon auszugehen, 
dass die unteren Denkmalschutzbehörden nicht unbe-
dingt mit den Instrumenten der räumlichen Planung 
und speziell dem Landschaftsrahmenplan vertraut sind. 
Dieses Verständnis sollte durch die untere Naturschutz-
behörde soweit befördert werden, dass einvernehmliche 
Absprachen z. B. darüber getroffen werden können, wel-
che Baudenkmäler im Einzelfall einen landschaftlichen 
Bezug haben oder welche Bodendenkmäler im land-
schaftlichen Kontext erlebbar sind. Diese landschaft lichen 
Bezüge sind die Voraussetzung dafür, dass Bau- und 
Bodendenkmäler auch als Bestandteil einer historischen 
Kulturlandschaft angesprochen werden können und für 
die Instrumente des Naturschutzes, z. B. Schutzgebiets-
ausweisungen oder Eingriffsbewertungen, greifbar wer-
den.

Auch über die Zusammenarbeit mit vor Ort ehren-
amtlich arbeitenden Stellen wie Heimatvereinen können 
wichtige denkmalschutzfachliche Informationen über 
den jeweiligen Planungsraum gewonnen werden. 

 2.5 Bezüge zur Europäischen Landschafts-
konvention

Die Europäische Landschaftskonvention (ELK) (EURO-
PARAT 2000) beinhaltet einen sehr umfassenden Land-
schaftsbegriff und weist auf die kulturhistorische Bedeu-
tung der Landschaft hin (Art. 1 d). Die Vertragspar-
teien haben sich durch Art. 5 a) der ELK verpfl ichtet, 
„Landschaften als wesentlichen Bestandteil des Lebens-

Abb. 2: Wertgebende Merkmale historischer Kulturlandschaften
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raums der Menschen, als Ausdruck der Vielfalt ihres 
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes und als Grundlage 
ihrer Identität rechtlich anzuerkennen“. Die Schutzwür-
digkeit für historische Kulturlandschaften muss dem-
entsprechend als besonders hoch angesehen werden. 
Nach Artikel 6 E verpfl ichtet sich jede Vertragspartei, zur 
Umsetzung der landschaftsbezogenen Ziele Instrumente 
einzuführen, deren Ziel der Landschaftsschutz, die Land-
schaftspfl ege und bzw. oder die Landschaftsplanung ist.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich der Euro-
päischen Landschaftskonvention nicht angeschlossen, 
obwohl dies aus naturschutzfachlicher Sicht sicher-
lich wünschenswert wäre. Dies gilt auch insofern, dass 
der Landschaftsschutz eine lange Tradition in Deutsch-
land hat und das Naturschutzrecht einen umfangreichen 
Instrumentensatz dafür bereitstellt, der beispielhaft für 
andere Länder sein kann, wenngleich die Potenziale die-
ses Instrumentariums auch hierzulande aus verschiedenen 
Gründen bislang noch nicht ausgeschöpft werden.

 2.6 Historische Kulturlandschaften landesweiter 
Bedeutung gemäß Niedersächsischem Landschafts-
programm

Auf Beschluss des Niedersächsischen Landtags hat die 
Landesregierung 2014 die Neuaufstellung des Nieder-
sächsischen Landschaftsprogramms veranlasst. Im Sep-
tember 2018 wurde der vom NLWKN erarbeitete Entwurf 
des Niedersächsischen Landschaftsprogramms (NLWKN 
2018) dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz vorgelegt. 

Im Zuge der Erarbeitung des Entwurfs des Landschafts-
programms erfolgte zum ersten Mal eine landesweite 
Befassung mit dem Schutzgut Landschaftsbild. Neben 
einer landesweiten Bewertung des Landschaftsbildes und 
der Identifi zierung von Bereichen mit einer besonde-
ren Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung 
wurde erstmalig eine kulturlandschaftliche Gliederung 
für Niedersachsen erstellt (BÜRO KULTURLANDSCHAFT 
UND GESCHICHTE & BOSCH & PARTNER 2017) und zwi-
schenzeitlich veröffentlicht (WIEGAND 2019). Die kultur-
landschaftliche Gliederung umfasst 42 Kulturlandschafts-
räume, deren Darstellung Aufschluss über kulturland-
schaftliche Zusammenhänge und regionale Identitäten 
gibt (s. Karte 1). Kriterien für die Abgrenzung waren 
neben der naturräumlichen Gliederung u. a. aktuelle 
Flächennutzungen, historische Territorien, Konfessions-
grenzen, Sprachgrenzen sowie Siedlungsstrukturen und 
Bauweisen. 

Zur Identifi zierung historischer Kulturlandschaften in 
den Kulturlandschaftsräumen wurde die Defi nition der 
Vereinigung der Landesdenkmalpfl eger in der Bundesre-
publik Deutschland von 2001 zugrunde gelegt:
„Die historische Kulturlandschaft ist ein Ausschnitt aus 
der aktuellen Kulturlandschaft, der sehr stark durch his-
torische Elemente und Strukturen geprägt wird. Ebenso 
wie in einem Baudenkmal können in der historischen 
Kulturlandschaft Elemente aus unterschiedlichen zeitli-
chen Schichten nebeneinander und in Wechselwirkung 
miteinander vorkommen. Strukturen und Elemente einer 
Kulturlandschaft sind dann historisch, wenn sie in der 
heutigen Zeit aus wirtschaftlichen, sozialen, politischen 
oder ästhetischen Gründen nicht mehr in der vorgefun-
denen Weise geschaffen würden, sie also aus einer abge-
schlossenen Geschichtsepoche stammen“ (VEREINIGUNG 

DER LANDESDENKMALPFLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 2001).
Innerhalb der niedersächsischen Kulturlandschaftsräume 
wurden 75 historische Kulturlandschaften bestimmt, 
denen im Entwurf des Landschaftsprogramms eine lan-
desweite Bedeutung beigemessen wird, darunter u. a. 
Wallheckengebiete, Warftenlandschaften, Fehngebiete, 
Findorff-Siedlungen und Klosterlandschaften (s. Karte 2). 
Für die häufi geren Gebietstypen wurden wenig über-
prägte, repräsentative Gebiete in die landesweite Aus-
wahl aufgenommen. Knapp die Hälfte der im Entwurf 
des Landschaftsprogramms dargestellten Gebiete steht 
unter hoheitlichem Schutz (Tab. 1), etwa ein Viertel liegt 
in Natura 2000-Gebieten (Tab. 2). 

Zur längerfristigen Erhaltung der Gebiete besteht 
also nach wie vor Handlungsbedarf. Dabei ist festzustel-
len, dass die historischen Kulturlandschaften des mittel-
alterlichen und neuzeitlichen Landesausbaus z. T. im 
planungsrechtlichen Innenbereich liegen, so dass die 
naturschutzrechtlichen Schutzkategorien mit städtebau-
lichen Instrumenten für eine langfristige Erhaltung der 
besonderen Eigenart dieser Gebiete kombiniert werden 
müssen (s. Pkt. 6). Die historischen Kulturlandschaften, 
die im Rahmen der Aufstellung des Niedersächsischen 
Landschaftsprogramms aus landesweiter Sicht identifi -
ziert wurden, stellen eine gutachterliche Auswahl dar, die 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 

Alle weiteren relevanten Gebiete, die als historische 
Kulturlandschaften anzusprechen sind, sollen zukünftig 
im Zuge der Landschaftsrahmenplanung abgegrenzt und 
seitens der unteren Naturschutzbehörden mit den jeweils 
geeigneten Mitteln bedarfsweise gesichert werden. Die 
Erfassung historischer Kulturlandschaften auf regiona-
ler Ebene soll fl ächendeckend erfolgen. Die vorliegende 
Arbeitshilfe soll dies für die vor Ort zuständigen Behör-
den erleichtern.

Tab. 1: Sicherung der landesweit bedeutsamen historischen Kulturland-
schaften1) (Stand 31.12.2019)

Schutzgebiete in historischen Kulturlandschaften

Gesamtfl äche historische Kulturlandschaften1) 114.919 ha 100 %

davon geschützt als:

Naturschutzgebiet 11.653 ha 10,14 %

Landschaftsschutzgebiet 36.775 ha 32,00 %

Nationalpark 134 ha 0,12 %

Biosphärenreservat 5.833 ha 5,08 %

Naturdenkmal (fl ächig) 14 ha 0,01 %

Geschützter Landschaftsbestandteil 
(fl ächig)

1 ha 0,0009 %

gesamt geschützt 54.410 ha 47,35 %

1) nach NLWKN 2018, Entwurf Niedersächsisches Landschaftsprogramm

Tab. 2: Landesweit bedeutsame historische Kulturlandschaften1) in der 
Natura 2000-Kulisse (Stand 2019)

Natura 2000-Gebiete in historischen Kulturlandschaften

Gesamtfl äche historische Kulturlandschaften1) 114.919 ha 100 %

davon:

FFH-Gebiet 23.753 ha 20,67 %

EU-Vogelschutzgebiet 19.491 ha 16,96 %

Natura 2000 gesamt2) 30.006 ha 26,11 %

1) nach NLWKN 2018, Entwurf Niedersächsisches Landschaftsprogramm
2) tlw. Überlagerung von FFH-Gebieten und EU-Vogelschutzgebieten
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Karte 1: Kulturlandschaftsräume (Quelle: BÜRO KULTURLANDSCHAFT UND GESCHICHTE & BOSCH & PARTNER 2017)



174
Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 4/2019

Karte 2: Historische Kulturlandschaften landesweiter Bedeutung (Quelle: BÜRO KULTURLANDSCHAFT UND GESCHICHTE & BOSCH & PARTNER 2017 mit 
 Ergänzungen HK 72-75)
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 3 Historische Elemente und Strukturen in der heutigen 
 Kulturlandschaft

Im Folgenden wird die Entwicklung der niedersächsi-
schen Kulturlandschaft beschrieben und dargelegt, wel-
che historischen Elemente und Strukturen als Ergebnis 
früheren menschlichen Wirkens heute noch existieren 
und die Kulturlandschaft prägen können. Abschnitt 3.1 

gibt zunächst einen allgemeinen Überblick über die Kul-
turlandschaftsentwicklung in Niedersachsen. 3.2 stellt 
landesweit vorkommende, nicht nur an einen spezi-
fi schen Naturraum gebundene historische Strukturen 
und Elemente in den Naturräumlichen Regionen dar. 

Karte 3: Naturräumliche Regionen in Niedersachsen und Bremen. Die unterschiedlichen natürlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Naturräum-
lichen Regionen haben nicht nur zur Ausprägung sehr verschiedener Lebensräume und Lebensgemeinschaften geführt, sondern auch zu sehr verschie-
denartigen Ausprägungen der Kulturlandschaft. (Quelle: NLWKN)
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Abschnitt 3.3 bis 3.6 beschreiben historische Strukturen 
und Elemente, die an naturräumliche Bedingungen und 
dementsprechend an bestimmte Naturräume geknüpft 
sind. 

Zur besseren Übersichtlichkeit werden diese histori-
schen Elemente und Strukturen kursiv hervorgehoben. 
Die auf die einzelnen Naturräume bezogenen Texte ori-
entieren sich an den folgenden Unterthemen:
 Naturräumliche Besonderheiten
 Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte
 Kulturhistorisch bedeutsame Biotope
 Kulturhistorisch bedeutsame Böden
 Kulturhistorische Feldfl uren und Gewässerstrukturen
 Kulturhistorische Siedlungsformen
 Charakteristische Gebäudetypen.

Detaillierte Informationen zu kulturhistorischen, land-
schaftsprägenden Elementen und Strukturen werden 
auch im Zielkonzept des Niedersächsischen Landschafts-
programms (Entwurf, NLWKN 2018, S. 160 ff) hinsichtlich 
der Prioritäten in den einzelnen Naturräumlichen Regi-
onen dargestellt. Vertiefende Informationen zu histori-
schen Elementen und Strukturen in Niedersachsen gibt 
außerdem WIEGAND (2005, 2014).

 3.1 Die Entwicklung der niedersächsischen Kultur-
landschaften im Überblick

Bis zur Mittelsteinzeit lebte der Mensch als Jäger und 
Sammler in Naturlandschaften, die durch diese Lebens-
weise nicht nennenswert verändert wurden. Als er in 
der Jungsteinzeit (Neolithikum) allmählich sesshaft 
wurde, entstanden durch Wanderackerbau, Viehhaltung 
und Waldweide die ersten durch menschlichen Einfl uss 
geprägten Landschaften. Die „neolithische Revolution“ 
verbreitete sich in Niedersachsen nach und nach über 
einen Zeitraum von etwa 1.500 Jahren, in dem die Wild-
beuter und die frühen Ackerbauern nebeneinander leb-
ten. Durch das Wirken des Menschen entwickelten sich, 
je nach naturräumlicher Ausstattung, bereits zu dieser 
Zeit erste, unterschiedliche Kulturlandschaften. Mit der 
Bevölkerungszunahme während der Bronze- und Eisen-
zeit dehnten sich die Kulturlandschaften aus, wie Pollen-
analysen belegen.

In der Völkerwanderungszeit kam es zu einem starken 
Rückgang der besiedelten Areale und einer naturnahen 
Rückentwicklung weiter Bereiche der vorher entstande-
nen Kulturlandschaften. Ab ca. 600 n. Chr. kam es all-
mählich zur Wiederbesiedlung und Bewirtschaftung der 
zuvor partiell entvölkerten Landschaften.

Ab der Einbeziehung in das Frankenreich um 
800 n. Chr. unter Karl dem Großen verfestigten sich die 
Siedlungs- und Verkehrsstrukturen, die Nutzung der 
Landschaft intensivierte sich und erreichte in der Zeit 
nach 1200 einen ersten Höhepunkt: Es war die Periode 
des hochmittelalterlichen Landesausbaus mit einer Viel-
zahl von Städtegründungen. Ab dem Früh- und Hochmit-
telalter spielten Klöster für die Christianisierung und den 
Landesausbau eine wichtige Rolle. 

In jener klimatisch offenbar günstigen Phase (mittel-
alterliches Klimaoptimum) mit zuvor nicht erreichten 
Bevölkerungszahlen wurden auch weniger gut geeig-
nete Standorte ackerbaulich genutzt. In jener Zeit ist 
der Waldanteil stark gesunken. Insbesondere herrschaft-
liche Bannwälder blieben erhalten. Die restlichen Wäl-
der wurden zudem als Viehweiden genutzt (Waldhude) 
und dürften vielfach, zumindest die näher an Siedlun-

gen gelegenen, einen offeneren, parkartigen Charakter 
gehabt haben. 

Durch die in den nachfolgenden Jahrzehnten auftre-
tenden Klimaveränderungen (so genannte kleine Eis-
zeit) brachen die Bevölkerungszahlen ein, verursacht 
auch durch Epidemien (wie z. B. die Pest), aber z. T. auch 
durch kriegerische Auseinandersetzungen oder Naturka-
tastrophen wie Hochwasser oder Sturmfl uten. So wurde 
die Nutzung vormals kultivierter Bereiche wieder aufge-
geben (Flurwüstungen). Der Ackerbau zog sich auf die 
am besten geeigneten Böden zurück. Dörfer und sogar 
kleinere Städte wurden verlassen und es entstanden die 
Ortswüstungen. 

Mit wieder zunehmender Bevölkerung und tech-
nischem Fortschritt, verursacht aber auch durch das 
Gewinnstreben der Herrschenden, begann in der Neuzeit 
nach 1500 der neuzeitliche Landesausbau. Die wenige 
Jahrhunderte zuvor verlassenen Äcker wurden zum Teil 
wieder genutzt, Dörfer wurden neu gegründet – oder 
manchmal am alten Standort wieder besiedelt. 

Die weitere frühe Neuzeit brachte für die Landnut-
zungen keine wesentlichen Änderungen. Auch wenn 
der Dreißigjährige Krieg 1618-1648 ebenso wie andere 
gewaltsame Auseinandersetzungen zu Zerstörungen und 
zu einem Bevölkerungsrückgang führten, kam es nicht 
zu längeren Wüstungserscheinungen. Wallanlagen und 
andere Befestigungen aus frühneuzeitlichen Kriegen 
sind z. T. noch in der Landschaft sichtbar und über Flur-
namen landschaftsprägend (z. B. „Schwedenschanzen“). 
Die Wälder konnten sich in dieser Zeit wieder ansatz-
weise erholen. 

Die wirtschaftliche Erholung nach dem Dreißigjähri-
gen Krieg, verbunden mit einer Bevölkerungszunahme, 
führte zu einer immer intensiveren Nutzung der natürli-
chen Ressourcen und in weiten Teilen des heutigen Nie-
dersachsen zu einer fast vollständigen Devastierung des 
Waldes.

Ein aussagekräftiges Bild jener früheren Landschafts-
zustände zeichnen historische Karten, die im ausgehen-
den 18. oder beginnenden 19. Jahrhundert vielerorts 
angefertigt wurden, z. B. die „Kurhannoversche Landes-
aufnahme“, die „Historische Karte des Landes Braun-
schweigs im 18. Jahrhundert“, die „Oldenburger Vog-
teikarte“, die „Campsche Karte von Ostfriesland“ oder 
die „Landesvermessung des Fürstbistums Osnabrück“ 
(s. Pkt. 4).

Eine umfassende Wandlung erfuhren die niedersäch-
sischen Kulturlandschaften durch die Agrarreformen 
des 18. und 19. Jahrhunderts. Gemeinheiten (Marken, 
Allmenden), die zuvor von den Bauern eines Dorfes oder 
mehrerer Dörfer gemeinsam zur Hutung genutzt wur-
den, wurden in den verschiedenen historischen Territo-
rien des heutigen Niedersachsens nach und nach staat-
licherseits vermessen, aufgeteilt und der Land- oder 
der Forstwirtschaft zugeteilt. Erst dadurch entstand die 
scharfe Trennung zwischen Wald und Offenland, die für 
das heutige Landschaftsbild so selbstverständlich ist. 

Die sich in herrschaftlichem Besitz befi ndlichen ehe-
mals gemeinschaftlich genutzten Hutungen wurden nach 
Ablösung der Hutungsrechte in die staatliche Forstver-
waltung (heute Nds. Landesforsten) überführt, andere 
weiterhin als Wälder gemeinschaftlich als sogenannte 
Realverbände genutzt oder vollständig privatisiert. Die 
meisten landwirtschaftlich nutzbaren Flächen wurden in 
der Folge zusammengelegt und mit Hecken oder Gräben 
voneinander abgegrenzt (Verkoppelung). Die bis dahin 
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existierenden privaten Ackerfl ächen, die aufgrund von 
Flurordnungen oder Erbrecht meist sehr schmal waren, 
wurden zu großen, besser zu bewirtschaftenden Acker-
fl ächen zusammengelegt. 

Dadurch und durch die Anlage eines Wegenetzes, 
das oftmals wenig mit den historischen Wegen gemein-
sam hatte, hielten gerade Linien und rechte Winkel 
Einzug in die Landschaft, die vorher kaum vorhanden 
waren. Vergleicht man die Preußische Landesaufnahme 

aus der Zeit um 1900 mit den o. g. historischen Karten 
des 18. und 19. Jahrhunderts, fällt es oft schwer, sich zu 
orientieren – so umwälzend waren die Veränderungen 
der Kulturlandschaft. 

Auch die Entdeckung des Mineraldüngers, der Eisen-
bahnbau, die Erschließung neuer Absatzmärkte und die 
zunehmende Industrialisierung nahmen seit dem 19. 
Jahrhundert starken Einfl uss auf das Landschaftsbild. 
Durch Düngung ließen sich nun z. B. nährstoffbedürftige 

Karte 4: Heutige potenziell natürliche Vegetation. Die Karte stellt dar, welcher Endzustand der Vegetation sich im Zuge der Sukzession ohne den Ein-
fl uss des Menschen einstellen würde. Niedersachsen wäre bis auf offene Hochmoorfl ächen, Gewässer und den salzwasserbeeinfl ussten Küstenbereichen 
von Wäldern bedeckt. (Quelle: KAISER & ZACHARIAS 2003)
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Nutzpfl anzen wie Zuckerrübe, Kartoffel oder Weizen 
vielerorts anbauen, was vorher auf wenige Gunsträume 
beschränkt werden musste. Nicht ackerfähige, feuchte 
Grünlandgebiete konnten durch Drainagen ebenso wie 
ehemalige Heidegebiete nun in Acker umgewandelt 
werden; andere wurden großräumig mit Nadelhölzern 
aufgeforstet. Moore wurden durch Tiefpfl ügen zerstört 
und in jüngerer Zeit insbesondere Grünland auf Hoch-
moorstandorten durch Baggerkuhlungen in eine acker-
bauliche Nutzung überführt. 

Vom 20. Jahrhundert bis heute setzt sich die Tendenz 
zu immer größeren landwirtschaftlichen Flächen fort. 
Zugleich ist ein Rückgang der kleinbäuerlichen famili-
ären Landwirtschaft zugunsten weniger Großbetriebe 
festzustellen. Auch Siedlungserweiterungen haben die 
Kulturlandschaft verändert – nicht nur in Städten und 
Ballungsräumen, sondern auch in kleinen Dörfern, v. a. 
durch den starken Zustrom von Flüchtlingen nach dem 

Zweiten Weltkrieg und die Suburbanisierung rund um 
die Ballungszentren, die mit der Verstärkung der Mobili-
tät einherging. 

Der Abbau und die Nutzung von Rohstoffen (Erz, 
Stein, Sand, Torf etc.) haben das niedersächsische Land-
schaftsbild erheblich verändert (Harz, Weser-Leineberg-
land, Schaumburg, Ostfriesland, Emsland etc.). Auch die 
historische Energiegewinnung (Holz, Wasser etc.) hat 
ihren Teil dazu beigetragen. Siedlungsentwicklung, Ver-
kehrswegebau, die Ansiedlung von Gewerbe und Indust-
rie sowie die Energiewirtschaft nehmen fortgesetzt Teile 
der Kulturlandschaft in Anspruch. 

Historische Prägungen der Kulturlandschaft, die für 
bestimmte Naturräume charakteristisch sind, werden in 
den jeweiligen Kapiteln dieser Arbeitshilfe beschrieben, 
z. B. die Landgewinnung, Eindeichung und Einpolderung 
an der Nordseeküste (Pkt. 3.3), die Umwandlung der 
einstmals ausgedehnten Moor- und Heidegebiete in der 

Karte 5: Landschaftszustand um 1800
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Geest (Pkt. 3.4) die weit zurückreichende landwirtschaft-
liche Nutzung der Börde (Pkt. 3.5) oder der Abbau von 
Lagerstätten im Berg- und Hügelland (Pkt. 3.6). 

 3.2 Naturraumübergreifende historische Elemente 
und Strukturen

In fast ganz Niedersachsen waren früher Baumschneite-
lungen und Niederwälder weit verbreitet. Beides basiert 
auf dem Prinzip, dass Laubbäume von Natur aus wieder 
ausschlagen, wenn man sie regelmäßig schneidet (schnei-
telt). Relikte dieses Wirtschaftens sind Schneitelbäume, 
die zur Gewinnung von Flechtmaterial (z. B. Kopfweiden) 
oder von Viehfutter (z. B. Kopfeschen oder Kopfhain-
buchen) unterhalten wurden. Ehemalige Niederwälder 
unterscheiden sich von Hochwäldern strukturell dadurch, 
dass aus einzelnen großen Wurzelstöcken mehrere 
kleinere und krumme Stämme herauswachsen. Häufi -

ger wurden auch Mittelwälder genutzt, die neben dem 
Stockausschlag auch für Bauholz nutzbare Altbäume auf-
wiesen.

Auch Hutewälder waren früher (mit Ausnahme der 
waldfreien Marsch) im ganzen Land verbreitet. In ihnen 
hüteten die Bauern ihr Vieh und mästeten im Herbst 
ihre Schweine mit Eicheln und Bucheckern. Relikte sind 
einzelne oder in Gruppen wachsende Hutebuchen und 
-eichen, die meist große Baumkronen aufweisen und in 
relativ weitem Abstand voneinander stehen. Auch dor-
nige Gehölze wie Weißdorn, Wacholder, Schlehe oder 
Stechhülse (Ilex), die vom Weidevieh gemieden wurden, 
können von ehemaliger Hutewirtschaft zeugen.

Traditionell genutzte Mähwiesen und Weiden sind 
inzwischen ebenso historische Relikte wie Magerasen 
und Heiden und kommen in allen Naturräumen in Form 
von Feuchtgrünland der Moore und Auen und mesophi-
lem Grünland vor.

Karte 6: Landschaftszustand heute
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Abb. 3: Bis in das 20. Jahrhundert als Allmende genutzt und heute weiterhin traditionell beweidet: das Naturschutzgebiet „Borkener Paradies“ im 
Landkreis Emsland. (Foto: Alexander Harms)

Abb. 4: Ehemaliger Hutewald Katzengrund am Nesselberg unterhalb der Schaumburg, Landkreis Schaumburg (Foto: Alexander Harms)
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Gewässer wurden in Furten oder 
– bei bedeutenden Wegen – auf 
Brücken überquert. Die größe-
ren Flüsse dienten jeher als Ver-
kehrswege. Manchmal sind noch 
Treidelpfade erhalten, auf denen 
die Schiffe stromaufwärts gezo-
gen wurden. Um die Schiffbarkeit 
zu verbessern, wurden außerdem 
Buhnen und Häfen entlang der 
Flüsse angelegt.

Klöster außerhalb größerer 
Ortslagen können die Kultur-
landschaft in hohem Maße prä-
gen. Außer den weithin sichtba-
ren Klostergebäuden sind oftmals 
Klostermauern, Klostergärten, 
Teiche und Gräben erhalten. Auch 
Obstwiesen und Relikte von Wein-
bergen (z. B. Terrassierungen) kön-
nen zu historischen Klosteranlagen 
gehören.

Burgen (vgl. z. B. HEINE 1991) 
prägen vielfach die umliegende 
Landschaft. Mittelalterliche 
Höhenburgen lagen meist auf exponierten Bergkuppen 
des Berg- und Hügellandes. Mitunter sind noch steinerne 
Baukörper erhalten, z. B. die Burg Greene (Landkreis 
Northeim), die Burg Plesse (Landkreis Göttingen), die 
Burg Bent heim (Landkreis Grafschaft Bentheim) oder die 
Schaumburg bei Rinteln (Landkreis Schaumburg, Abb. 4). 
In den meisten Fällen jedoch lassen sich nur noch Mau-
erreste, Erdwälle und -gräben erkennen, die allenfalls 
im Winter durch die unbelaubten Bäume hindurch eine 
Fernwirkung erzielen, z. B. die Amelungsburg (Landkreis 
Hameln-Pyrmont), die Burgruinen Großer und Kleiner 
Everstein (Landkreis Holzminden), die Holter Burg (bei 
Bissendorf, Landkreis Osnabrück) oder die Burgruine 
Lichtenberg (Stadt Salzgitter). 

Im niedersächsischen Tiefl and waren v. a. Niederungs- 
oder Wasserburgen verbreitet. Viele wurden auf leich-
ten Erhöhungen innerhalb sumpfi gen Geländes erbaut 
und durch Fließgewässer und Grabensysteme geschützt. 
Sichtbare erhaltene Relikte können außerdem Wehre, 
Wälle oder Mauerreste sein. Entlang historischer oder 
auch aktueller Grenzen können Landwehren (s. Abb. 5) 
oder andere Grenzwälle sowie Grenzsteine erhalten sein.

Ähnlich exponierte Standorte wie Burgen hatten auch 
viele Schlösser. Nicht wenige sind aus früheren  Burgen 
hervorgegangen, andere aus rein repräsentativen Grün-
den erbaut worden. Wie auch Burgen stehen viele 
Schlösser auf Bergkuppen, z. B. Adelebsen (Landkreis 
Göttingen) oder Fürstenberg (Landkreis Holzminden). 
Beispiele für Schlösser in Niederungen sind Gesmold 
(Landkreis Osnabrück) oder Clemenswerth (Landkreis 
Emsland). Über ihre historische Nutzung sind viele Schlös-
ser eng mit der Landschaft verwoben, z. B. in Form von 
Parkanlagen, jagdlichen Anlagen, Familien-Grabstätten, 
Mausoleen oder herrschaftlichen Mühlen.

Die ursprünglich bis auf Ausnahmefälle (Kirchen und 
andere repräsentative Gebäude) weichen Dachdeckun-
gen von Gebäuden (Stroh usw.) wurden zur Verringe-
rung der Brandgefahr ab dem Hochmittelalter zunächst 
in den Städten und enger bebauten Siedlungen, spä-
ter auch auf den Dörfern durch harte Dachdeckungen 
ersetzt. In weiten Teilen sind dies rote Dachpfannen 

(Tonvorkommen), in manchen Gegenden sind jedoch 
auch Dachdeckungen aus Gestein verbreitet: Schiefer in 
seiner dunklen Farbe im Harz und dessen Umfeld, roter 
Sandstein im Umfeld des Solling und von dort entlang 
der Weser. Diese unterschiedlichen Arten der Dachde-
ckung sorgen für einen unterscheidbaren, regionstypi-
schen Landschaftseindruck der in die Landschaft einge-
betteten Siedlungen. 

Die Wände der einfachen Gebäude waren, nach den 
Jahrtausenden des Pfostenbaus, ab dem Hochmittelalter 
zunehmend in Fachwerk-Holzständer-Bauweise ausge-
führt. Wo die Ressourcen vorhanden und für die Bau-
herren bezahlbar waren, wurden ebenfalls bereits seit 
dem Mittelalter Steinhäuser errichtet: im Weserbergland 
und im Osnabrücker Land z. B. zumeist aus grau-gelbli-
chem Sandstein, im Solling und dessen Umfeld aus dem 
rötlichen Solling-Sandstein. Aus den Niederungen in der 
Geest wurde Raseneisenstein für den Bau von Gebäuden 
verwendet. Sofern das Material der Wände nicht durch 
dicke Putzschichten oder Verkleidungen (wiederum z. B. 
aus Solling-Sandstein oder Schiefer) überdeckt war, präg-
ten auch diese den Landschaftseindruck. 

Als charakteristischer Haustyp hat in  Niedersachsen 
das Niederdeutsche Hallenhaus die weiteste Verbrei-
tung. Bei den älteren Exemplaren und im Bereich der 
Geest handelt es sich meist um Zweiständerhäuser 
(s. Abb. 6), bei denen der Dachstuhl auf zwei Ständer-
reihen im Hausinnern ruht. Jüngere Häuser sind  speziell 
im Berg- und Hügelland (wegen gestiegener Erträge) 
meist größer und in Vierständerbauweise (Abb. 7) errich-
tet, haben also zusätzlich zwei tragende Ständerreihen 
in den Außenwänden. 

Zahlreiche Wind- und Wassermühlen prägen die Kul-
turlandschaft. Vielfach liegen sie im Außenbereich oder 
am Rand von Siedlungen. Windmühlen haben ihre Ver-
breitung in windhöffi gen Gebieten wie dem Tiefl and 
oder auf Kuppen. Bei den ältesten Exemplaren handelt 
es sich um Bockwindmühlen, die auf einem hölzernen 
Zapfen (Bock) stehend in den Wind gedreht wurden. 
Später setzten sich Holländerwindmühlen durch, bei 
denen nur die Kappe mit den Flügeln beweglich war. 

Abb. 5: Landwehr nordöstlich von Hameln (Foto: Alexander Harms)
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Weil das Wasser zum Antrieb 
von Wassermühlen ein gewisses 
Gefälle benötigt, sind Wassermüh-
len v. a. im Berg- und Hügelland 
sowie in den Teilen von Geest und 
Börde mit höherer Reliefenergie 
zu fi nden. Außer dem Mühlge-
bäude selbst verfügten viele Was-
sermühlen über ein ausgeklügel-
tes System von Gräben, Wehren, 
Umfl uten und Teichen, die oftmals 
noch erhalten und landschaftsprä-
gend sein können.

Verkehrswege verliefen in frü-
heren Zeiten vielfach auf mög-
lichst kurzer Strecke, auch wenn 
dabei größere Steigungen über-
wunden werden mussten. In der 
Folge haben sich gerade an den 
Berghängen die Wege z. T. tief in 
den Boden eingegraben, so dass 
Hohlwege entstanden sind. Heute 
wachsen an den Rändern vieler 
Hohlwege Büsche und Bäume, so 
dass sie in der freien Landschaft 
wie Hecken wirken können. Seit 
Beginn des 18. Jahrhunderts wur-
den wichtige Straßen zu Chaus-
seen ausgebaut, deren Alleen 
das Landschaftsbild bis heute 
prägen können. Im Anschluss an 
die Gemeinheitsteilung und Ver-
koppelung des 19. Jahrhunderts 
wurden entlang der neu entstan-
denen Wege vielfach Obstbäume 
gepfl anzt.

Mit Ausnahme der Marsch fi n-
den sich in ganz Niedersachsen 
Grabhügel, in denen die Menschen 
von der Jungsteinzeit bis zur Bron-
zezeit ihre Angehörigen bestatte-
ten. Viele liegen heute in Wäldern 
auf Bergen bzw. an sanften Berg-
hängen. Aber auch in Heidegebie-
ten sind sie erhalten, wie z. B. das 
berühmte Pestruper Gräberfeld 
(Abb. 8).

Fast in ganz Niedersachsen fi n-
den sich historische Lehm- und Tonkuhlen zum Betrieb 
von Töpfereien und Ziegeleien. In Mergelkuhlen wurde 
Mergel  gewonnen, den man v. a. seit dem 19. Jahrhun-
dert als Dünger nutzte. Andere Lagerstätten sind stär-
ker an bestimmte Naturräume gebunden und werden im 
Folgenden beschrieben (Pkt. 3.3 bis 3.6), z. B. Natursteine, 
Steinkohle und Erze ans Berg- und Hügelland oder Sand 
und Kiese an die Geest und die Flussniederungen.

Seit dem späten 19. Jahrhundert waren auch militäri-
sche Nutzungen der Landschaft zunehmend verbreitet. 
Wegen der geringen Bevölkerungsdichte der Heidege-
biete wurden dort Flugplätze, Übungsplätze und Muni-
tionsanstalten eingerichtet. Im Zuge der Rüstungspro-
duktion während des Nationalsozialismus entstanden im 
Berg- und Hügelland Rüstungskomplexe, z. T. mit Unter-
tageverlagerung in Bergwerksstollen und zahlreichen 
Lagern für Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge (Rüstungs-
komplex Hils, Werften in Bodenwerder, Lagerkomplexe 

am Harzrand etc.). Nach Ende des Kalten Krieges sind 
viele Militäranlagen aufgegeben worden. 

 3.3 Kulturhistorische Merkmale der Nordseeinseln 
und Marschen

Die für Niedersachsen besonders charakteristischen Kul-
turlandschaftsräume der Nordseeinseln und der Marschen 
sind durch die Dynamik der Nordsee geprägt worden. Die 
Nordseeinseln bestehen aus holozänen Strandsanden, 
die durch die brechenden Wellen des Meeres aufgehäuft 
wurden. Auf diesen Sandplaten haben sich Dünenzüge 
gebildet, die durch Dünentäler getrennt werden. Auf der 
nordseeabgewandten Seite der Dünen liegen Salzwie-
sen (Heller). Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts werden 
von Strömung, Seegang und Sturmfl uten gefährdete 
Abschnitte der Inseln durch Buhnenbau, Strandmauern, 
Dünenpfl ege oder Sandvorspülungen geschützt.

Abb. 6: Hallenhaus in Zweiständerbauweise, Landkreis Stade (Foto: Volker Gläntzer)

Abb. 7: Hallenhaus in Vierständerbauweise, Landkreis Lüchow-Dannenberg 
(Foto: Volker Gläntzer/Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpfl ege)
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Die Marschen entstanden durch Schlickablagerungen 
infolge des Tidegeschehens und fortgesetzte Aufhö-
hung insbesondere bei Sturmfl uten. Von Natur aus war 
es ein für den Menschen nicht nutzbarer Schilfsumpf mit 
salzigem Milieu. Die relativ gesehen kleinen Niveauun-
terschiede der Marschen haben einen entscheidenden 
Einfl uss auf die Eignung für Besiedlung und die landwirt-
schaftliche Nutzung. Die höchsten Bereiche der Mar-
schen sind die Uferwälle von Flussunterläufen aus Zeiten 
vor der Eindeichung, die tiefsten liegen im Bereich der 
Geestkante. 

Allgemein wird bei der Seemarsch zwischen alter 
Marsch und junger Marsch unterschieden. Mit alter 
Marsch werden Bereiche bezeichnet, die sich durch 
natürliche Sedimentationsprozesse über den Meeres-
spiegel erhoben haben, mit junger Marsch Bereiche, in 
denen gezielt Landgewinnungsmaßnahmen durch Förde-
rung der Aufschlickung umgesetzt wurden.

Die Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte der Inseln 
und der Marsch im Zuge der Neolithisierung begann 
wohl ab etwa 4000 v. Chr., verstärkte sich aber erst in der 
Bronzezeit ab 1500 v. Chr., als eine starke Meeresspiegel-
absenkung begann. Im Gegensatz zur Geest bot die 
nährstoffreiche Marsch bessere Voraussetzungen für die 
Viehhaltung und in den nach dem Bau von Deichen aus-
gesalzten Bereichen auch für den Ackerbau. 

Auf den Inseln wurden bis ins 19. Jahrhundert Dünen 
und Heller gleichermaßen beweidet, so dass Baumbe-
wuchs ausgeschlossen war und Dünen immer wieder 
aktiviert wurden. Gartenbau wurde in eingetieften, 
durch Einbringung von organischem Material gedüngten 
Gruben (Tuunen) in den Dünentälern bis ins 20. Jahr-
hundert betrieben. Der Inselheller konnte nur als Weide 
genutzt werden und wurde bis ins 20. Jahrhundert mit 
Pensionsvieh vom Festland bestückt. Neben den natür-

licherweise trittfesten sandigen Hellerwiesen der Inseln 
wurden Bereiche feinerer Sedimente durch ein System 
linearer Grüppen und Schlote für eine Weidenutzung 
trittfest gemacht und als Hellerwiesen genutzt. 

Erst im 20. Jahrhundert wurden Teile der Hellerwiesen 
durch Deichbauten geschützt zur Erweiterung des Sied-
lungsareals oder zur Intensivierung der Landwirtschaft. 
Die ehemals typischen Inselgärten, die heute zumeist 
durch Überbauung verschwunden sind, sind heute nur 
noch im Ostdorf von Baltrum deutlich zu erkennen.

In der Marsch erfolgte eine landwirtschaftliche Nut-
zung zunächst von den Uferwällen der Flussmarschen, 
seit der vorrömischen Eisenzeit von künstlichen Wohnhü-
geln (Warften, im Wangerland Wurten, im Land Wurs-
ten Wierden) und von natürlichen Geestdurchragungen 
(Geestinseln) aus. Bereits im frühen Mittelalter wur-
den einzelne Flächen durch den Bau von Kaden (kleine 
Deiche) vor winterlichen Überfl utungen geschützt und 
ackerbaulich genutzt. Ab dem frühen 12. Jahrhun-
dert war die gesamte Marsch durch Deiche mit Sielen 
geschützt und wurde damit ackerfähig. Die tieferlie-
genden und nährstoffärmeren älteren Marschbereiche 
am Geestrand wurden als Grünland (Meeden) genutzt 
(Abb. 9) und waren weitgehend siedlungsfrei.

An der Festlandsküste wurde durch Lahnungsbau und 
die Anlage von Grüppen Neulandgewinnung betrieben 
und die Salzwiesen bis zur Einrichtung des Nationalparks 
Niedersächsisches Wattenmeer intensiv beweidet. Bis 
in die Gegenwart wurde durch Eindeichung vor allem 
in Buchten und in den Hochfl utbereichen der Flussmar-
schen ackerfähiges Land gewonnen. Im Bereich des Jade-
busens und des Dollarts wurde Landgewinnung auch 
durch Polderung und in jüngerer Zeit durch Sandaufspü-
lung für Industrieansiedlungen betrieben. Jüngere Pol-
der (Groden) haben bedingt durch den steigenden Mee-

Abb. 8: Grabhügel im Naturschutzgebiet „Pestruper Gräberfeld“, Landkreis Oldenburg (Foto: Hans-Jürgen Zietz)
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resspiegel sowie durch Sackungs-
prozesse in der alten Marsch ein 
höheres Niveau als ältere Polder. 
Alte Deichlinien können kulturhis-
torisch bedeutsame Bodendenk-
mäler sein.

Die Altmarsch, die bereits vor 
dem Deichbau landwirtschaftlich 
genutzt wurde, ist durch Warften 
und eine unregelmäßige Blockfl ur 
gekennzeichnet. Die Flurstück-
grenzen werden durch Gräben 
gebildet, die oft noch den Verlauf 
natürlicher Priele zeigen. Warften 
waren in der Regel an größeren 
natürlichen Wasserläufen gelegen, 
die auch als Verkehrswege dien-
ten. Feldwege führen in der Regel 
sternförmig in die umliegende 
Flur. Es gab ein System von Fußwe-
gen (Kirchwegen) zwischen den 
Warften.

Später eingedeichte Polder bzw. 
Groden haben lineare Flureintei-
lungen und deichparallele Wasser-
züge. Es gibt dort keine dörfl ichen 
Strukturen, sondern Einzelhöfe 
auf etwa 1-2 m hohen Hauspo-
desten, oft von einem Wassergra-
ben umgeben. Ältere Deichlinien 
verraten häufi g noch durch die 
Formung von markanten Buchten 
die Lage ehemaliger Siele. Klein-
räumig geschwungene Verläufe in 
normalerweise geradlinigen Deich-
linien sind die Spuren ehemali-
ger Kolke, die bei Deichbrüchen 
entstanden. Alte Deiche wurden 
teilweise als Straßendämme umge-
nutzt.

Die Hochmoore südwestlich 
des Jadebusens wurden nach dem 
Abbau des Brenntorfs als Spittkul-
tur (‚Kleischießen‘) melioriert. Die 
Böden der Warften wurden neben 
der Nutzung als Siedlungsplatz durch gartenbauliche 
Nutzung geprägt. In der Flussmarsch fi nden sich kalkfreie 
Kleiböden und zum Geestrand hin Brackmarschböden 
sowie Moorböden, die als Grünland genutzt werden. 

In den Flussmarschen sind die Fluren oft als Hufen 
angelegt, ausgehend von den auf alten Deichlinien 
angelegten Reihendörfern. Sie können bis in die Zeit der 
mittelalterlichen Hollerkolonisation zurückgehen. 

Auf den Inseln fi nden sich kulturhistorisch bedeut-
same Biotope z. B. in Gestalt beweideter Dünen und Hel-
lerwiesen sowie in der Marsch als Feuchtgrünland in den 
Meeden und Hammrichen, durch Auskolkungen entstan-
dene Stillgewässer oder Torfstiche der Geestrandmoore.

Kulturhistorische Siedlungsformen fi nden sich auf 
den Inseln als unregelmäßige Streusiedlung im älteren 
Bereich des Dünengürtels, wobei zum Schutz vor Sturm-
fl uten eine möglichst hohe Lage gewählt wurde. In der 
Alten Marsch gibt es Einzelhofwarften und Dorfwarften, 
die bereits vor dem Deichbau bestanden. Die Warften 
(s. Abb. 11) waren entweder kreisrund oder länglich mit 

einer zentralen Achse. Für die Kirche wurde oft ein eige-
ner höherer Hügel neben der Warft errichtet.

Mit dem Deichbau wuchsen diese Siedlungen oft weit 
über den Bereich der Warft hinaus. Auf alten Deichlinien 
entstanden Aufreihungen von Landarbeiterhäusern. Eine 
besondere Siedlungsform bildeten die Sielhäfen. Die 
Häuser wurden um eine U-förmige Deichbucht errich-
tet, in deren Zentrum das Sielbauwerk lag. In aller Regel 
wurden diese Anlagen als Häfen genutzt.

Der charakteristische Gebäudetyp des landwirtschaft-
lichen Betriebes in der ostfriesischen Seemarsch war der 
Gulfhof, der den gesamten Betrieb unter einem Dach 
einschloss (s. Abb. 12). An den Wohnteil, dessen Ober-
geschoss als Erntelager diente, schloss sich der Stallteil 
an. Die zentralen ‚Gulfe‘ dienten als Bergeplatz für das 
Winterfutter. An einer Seite war eine Durchfahrt für den 
Wagen, die andere Seite bildete den Viehstand. Der Pfer-
destall schloss das Gebäude an der Rückseite ab.

Die Landarbeiterhäuser wie auch die alten Insulaner-
häuser waren eine stark verkleinerte Form dieses Typs, 
da hier nur wenig Kleinvieh gehalten werden konnte. 

Abb. 9: Meedenlandschaft am Geestrand bei Terhalle mit typischer Klinkerstraße, Landkreis Aurich 
(Foto: Alexander Harms)

Abb. 10: Grüppenstruktur in der Elbmarsch, Landkreis Stade (Foto: Hans-Jürgen Zietz)
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In den Sielhafenorten standen die 
Deichhäuser vorne auf dem Deich, 
während die Rückwand eine Etage 
tiefer auf der Straße stand.

In der Elb- und in Teilen der 
Wesermarsch dominiert das Nie-
derdeutsche Hallenhaus mit einer 
zentralen großen Einfahrt auf der 
Vorderseite und dem Wohnteil an 
der Rückseite.

 3.4 Kulturhistorische Merkmale 
der Geest mit ihren Niede-
rungen

Die Geest wurde aus Ablagerun-
gen der Saaleeiszeit, wie Sand und 
Geschiebemergel, gebildet, teil-
weise sind Sedimente älterer Eis-
zeiten wie Lauenburger Ton darin 
eingearbeitet. Nur selten gelangen 
Gesteine älterer Perioden durch 
Aufpressungen von Salzstöcken in 
Oberfl ächennähe. In der Weich-
seleiszeit ist kein neues Material 
mehr in diese niedersächsischen 
Altmoränengebiete eingebracht 
worden. Dies bedingt die Nähr-
stoffarmut der Geest im Vergleich 
zu Jungmoränengebieten z. B. in 
Schleswig-Holstein oder Mecklen-
burg-Vorpommern. Insbesondere 
im Bereich der nordwestlichen 
Geest waren große Flächen mit 
holozänen Hochmoorbildungen 
überdeckt, in Mulden mit Nieder-
moorbildungen.

Die Flussauen von Elbe, Weser 
und Ems und deren Nebenfl üs-
sen zerschneiden die Geestfl ä-
chen. Sie werden von jüngeren 
fl uviatilen Sedimenten sowie dem 
nährstoffreicheren Hochfl utlehm 
bestimmt, der vor der Eindeichung 
in der natürlichen Aue abgelagert 
wurde.

Die jungsteinzeitliche Besiedelungs- und Nutzungsge-
schichte der Geest erfolgte ebenso wie die der Marsch 
gegenüber den südlicheren Landesteilen erst verzögert 
ab etwa 4000 v. Chr. Die ältesten erhaltenen Kultur-
landschaftselemente sind jungsteinzeitliche Megalith-
gräber (s. Abb. 13) und bronzezeitliche Grabhügelfel-
der (s. Abb. 8). Bereits in der Jungsteinzeit begann die 
Entwaldung der Geest durch Waldweide und Wander-
feldbau. Wölbäcker und Langackerfl uren zeugen von 
mittelalterlicher Ackernutzung, ebenso wie Spuren von 
Celtic Fields (s. u.). Seit dem hohen Mittelalter setzte sich 
fl ächendeckend die Eschkultur durch, die durch eine von 
verschiedenen Besitzern gemeinsam genutzte Acker-
fl äche (s. Abb. 14) und eine meist verheidete Allmende 
geprägt war. 

Die Allmenden verschwanden weitgehend durch die 
Gemeinheitsteilungen während des 19. Jahrhunderts. 
Im nordwestlichen Bereich der Geest wurden bei der 
Gemeinheitsteilung die trockeneren Wirtschaftsfl ächen 
durch Wallhecken (s. Abb. 15 u. 16) abgegrenzt, wäh-

rend in den feuchten Niederungen Gräben gezogen 
wurden. Viele ehemalige durch Plaggenwirtschaft und 
Allmendenutzung entstandene Heidefl ächen wurden 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunächst tiefgepfl ügt, 
um die Ortsteinschicht zu durchbrechen und anschlie-
ßend mit Kiefern aufgeforstet. Erhaltene Spuren davon 
sind aufgewölbte Pfl anzbeete im Wald.

Niedermoore hat man bereits früh kultiviert und als 
Grünland, das im Nordwesten als Meeden bezeichnet 
wurde, genutzt, während die Hochmoorfl ächen erst ab 
dem 17. Jahrhundert durch verschiedene Formen der 
Moorkultivierung (Fehnkultur, s. Abb. 18, Hannoversche 
Moorkolonisation, Preußische Moorkolonisierung) in 
Nutzung genommen wurden. Ziel war dabei neben der 
Gewinnung von Brenntorf die Gewinnung von landwirt-
schaftlichen Kulturfl ächen.

Flussauen wurden im Bereich des Hochfl utbet-
tes zunächst nur durch Grünland, nach partiellen Ein-
deichungen aber auch ackerbaulich genutzt, da die 
Auenböden nährstoff- und ertragreicher gegenüber 

Abb. 11: Auf Warften gelegene Höfe auf der ehemaligen Elbinsel Krautsand, Landkreis Stade 
(Foto: Hans-Jürgen Zietz)

Abb. 12: Gulfhaus, Landkreis Leer 
(Foto: Foto: Volker Gläntzer/Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpfl ege)
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der umliegenden Geest waren 
(s. Abb. 17). Die Siedlungen blie-
ben hier zumeist auf dem hoch-
wassersicheren Geestrand oder 
wurden auf hoch gelegenen 
Terrassenresten oder Uferwällen 
angelegt.

In den Talauen der Geestfl üsse 
und -bäche lag der Schwerpunkt 
der oft genossenschaftlich orga-
nisierten Bewässerungswirtschaft 
Nordwestdeutschlands, die seit 
der frühen Neuzeit bis zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts aufgrund 
der ertragssteigernden Bewäs-
serung das Relief durch ausge-
klügelte Be- und Entwässerungs-
systeme umgestaltet hat. Diese 
Grabensysteme in den ehemali-
gen Bewässerungswiesen (Riesel-
wiesen) sind vielfach bis heute 
sichtbar (vgl. HOPPE 2002).

Plaggenesche sind die typi-
schen kulturhistorisch bedeutsa-
men Böden der Geest, auf denen 
„ewiger“ Roggenbau betrieben 
wurde. Die Esche wurden durch 
den ständigen Auftrag von bemis-
tetem Plaggenmaterial gebildet. 
Hingegen verarmten die Böden 
der Allmenden durch den regelmä-
ßigen Plaggenschlag, der zur Bil-
dung der typischen Heidepodsole 
geführt hat. Der mit der Bevölke-
rungszunahme und der notwendi-
gen Ausweitung der Eschfl ächen 
fl ächenmäßig überproportional 
zunehmende Plaggenhieb führte 
zur Bildung von Sandverwehun-
gen und Binnendünen, die die 
Nutzung der Siedlungs-, Land-
wirtschafts- und Verkehrsfl ächen 
beeinträchtigten. 

Vielerorts hatte man bis ins 19. 
Jahrhundert hinein versucht, Sand-
verwehungen mit Sandfängen zu 
unterbinden. Schließlich wurden 
diese Sekundärdünen durch Auf-
forstung mit Kiefern festgelegt 
und so wieder in Kultur genom-
men. Wölbackerfl uren sind Spuren 
des mittelalterlichen Ackerbaus 
und in der Geest teilweise noch 
unter Wald, seltener im Grün-
land erhalten. Relativ selten gibt 
es im Gelände erkennbare Struk-
turen von Celtic Fields, kleine 
rechteckige Flurformen, die durch 
breite fl ache Wälle voneinander 
getrennt werden. Sie werden vor-
mittelalterlichen Zeiten zugeord-
net (s. o.). 

Die für die Geest typischen 
Esche (in Ostfriesland „Gaste“), 
also die mittelalterlichen Acker-
fl uren der Dörfer, waren von den 

Abb. 13: Großsteingrab „Heidenopfertisch“, Landkreis Vechta (Foto: Alexander Harms)

Abb. 14: Plaggenmatt und Eschkante bei Lechtingen, Landkreis Osnabrück (Foto: Alexander Harms)

Abb. 15: Ältere unregelmäßige Wallheckenstrukturen beim Upstalsboom, Landkreis Aurich 
(Foto: Hans-Jürgen Zietz)
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Höfen randlich umstanden. Küs-
tennah sind die Esche von Wall-
hecken umgeben. Hier führen 
oft durch Wallhecken begrenzte 
Driftwege über die Esche auf 
die ehemaligen Allmenden. Die 
Ackerfl uren wurden im Laufe der 
Zeit durch Kämpe erweitert, die 
ebenfalls mit Wallhecken einge-
fasst waren. Die Flurstücke sind 
klein bemessen und unregelmäßig 
(s. Abb. 15). Erst mit der Gemein-
heitsteilung im 19. Jahrhundert 
wurden geradlinig begrenzte Flur-
stücke und entsprechende Wallhe-
ckenstrukturen durch Vermessung 
geschaffen. 

In den Meeden oder Hamm-
richen sind die Flurstücke durch 
Gräben begrenzt. Pingo-Ruinen 
(durch eine Eislinse entstandene 
abfl usslose Hohlform) wurden 
in der Regel übersandet und als 
Grünland genutzt, oft wurden in 
ihnen auch rechteckige Gruben als 
Flachsrösten angelegt. 

In ehemaligen Heidegebie-
ten fi nden sich Umwallungen von 
alten Bienenstellen, die von der 
Gemeinheitsteilung unberührt 
blieben sowie alte Umwallungen 
(Einfriedungen) ehemals herr-
schaftlicher Wälder, vor allem bei 
fürstlichen Residenzen und Guts-
höfen. Auch Grenzsteine wurden 
für die Kennzeichnung herrschaft-
licher Wälder genutzt. Gemar-
kungsgrenzen der Geest- und 
Moorgemeinden waren Grenz-
räume, die aus einem mehr oder 
weniger breiten Streifen bestan-
den, der von einem Graben einge-
nommen wurde oder durch einen 
Wall der in der Regel bewachsen 
war, um eine sichtbare Barriere 
darzustellen und Hirten und ande-
ren Nutzern den Grenzverlauf klar 
anzuzeigen (SCHNEIDER & SEE-
DORF 1989).

Die Nutzung und die Kolo-
nisierung der Moore der Geest 
erfolgte in verschiedenen Perio-
den in unterschiedlichen Formen. 
Moorböden wurden nach der 
vorindustriellen Abtorfung durch 
Einarbeiten von Torfresten in den 
mineralischen Untergrund kul-
tiviert (sogenanntes Leegmoor). 
Zeitweise hatten die Moorbrand-
kultur und der Buchweizenan-
bau eine hohe Bedeutung. Später 
wurde die Deutsche Hochmoorkul-
tur entwickelt und Tiefpfl üge ein-
gesetzt, um dünnmächtige Moor-

Abb. 16: Wallhecken aus Zeiten der Verkoppelung bei Holtland, Landkreis Leer 
(Foto: Hans-Jürgen Zietz)

Abb. 17: Flussknickmarsch an der Weser bei Lemke, Landkreis Nienburg (Foto: Hans-Jürgen Zietz)

Abb. 18: Jheringsfehn, ein wenig überprägtes Fehngebiet aus dem 18. Jahrhundert, Landkreis Leer 
(Foto: Hans-Jürgen Zietz)
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böden oder Podsole mit Ortsteinbildungen zu kultivieren 
(s. WIEGAND 2005, S. 45 ff.). 

Fehnkolonien sind durch einen Hauptkanal und Sei-
tenkanäle (Wieken) gekennzeichnet, die auch als Sied-
lungsleitlinien dienten (s. Abb. 18). Durch Schleusen 
wurde der Wasserstand in den Kanälen geregelt. Ent-
lang der Kanäle gab es Mühlen und Hellinge (Schiff-
bauplätze). In Bereichen der späteren Moorkolonisa-
tion in Ostfriesland gab es Sandwege und Vorfl uter als 
Infrastruktur, aber das Siedlungsmuster orientierte sich 
an den höchsten Punkten des Areals, da die Flächen zu 
Anfang weitgehend vermoort waren. Typische Wege sind 
die Hellmer, die als Abfuhrwege für die Brenntorfgewin-
nung dienten. 

Die Gewässer wurden ausgebaut, da durch die Ent-
wässerung der Moore wesentlich mehr saures Wasser 
freikam und zum Meer geleitet werden musste, ohne 
die landwirtschaftliche Nutzung der Marsch zu behin-
dern. Grünland war in aller Regel durch Grüppen zur 
Entwässerung gekennzeichnet, die heute weitgehend 
durch Unterfl urdrainagen ersetzt sind. Einzelne alte 
Höfe haben kleine Bauernwälder, die aber heute kaum 
noch genutzt werden. Typische kulturhistorische Biotope 
der Geest sind z. B. Heiden, Wallhecken sowie Knicks in 
den Gewässerauen, Gräben, kleinere Stillgewässer (z. B. 
Mergelkuhlen) und Hutewälder.

Die typischen kulturhistorischen Siedlungsformen der 
Geest sind unregelmäßige Streudörfer, oft mit einer mit-
telalterlichen Kirche auf einem markanten Kirchhügel im 
zentralen Bereich des Dorfes. Die Fehnkolonien zeichnen 
sich durch eine strenge Reihenbebauung entlang des 
Kanals aus, während die Gebäude der Hannoverschen 
und der Preußischen Moorkolonisation zwar entlang 
einer Straße aber innerhalb der Hufen unregelmäßig 
verteilt sind. Im Wendland sind Dörfer als Rundlinge um 
einen zentralen Platz gestaltet. In Westniedersachsen 
gibt es auch Einzelhöfe. Nach den Gemeinheitsteilun-
gen entstanden z. B. im Landkreis Diepholz auf der Syker 
Geest auf ehemaligen verheideten Allmenden abseits der 
alten Dörfer charakteristische Streusiedlungen.

Als charakteristischer Gebäudetyp dominiert nur im 
Nordwesten das Gulfhaus (s. o.), in allen anderen Teilen 
der Geest das Niederdeutsche Hallenhaus, hier vorherr-
schend in Zweiständerbauweise. Nebengebäude waren 
Backhäuser oder Schweineställe, in der Lüneburger 
Heide zusätzlich Treppenspeicher. Die Kirchen waren in 
der Regel romanische Rechteckeinraumkirchen, küsten-
nah manchmal in Bims-Tuff oder Granitquadern ausge-
führt, in der Hauptsache aber durch Ziegelsteinmauer-
werk, dessen Rohstoff als Lauenburger Ton weiträumig 
zur Verfügung stand. An der Küste und in den Flussmar-
schen wurde dafür auch Klei als Rohstoff genutzt. Bei 
den Fachwerkkirchen der Heideregionen kommt Rasen-
eisenstein als Baustoff vor. Letztere hatten typischer-
weise einen freistehenden, hölzernen Glockenturm.

 3.5 Kulturhistorische Merkmale der Börde

Die oberen Bodenschichten der Börde bestehen meist 
aus Löss, einem feinen Substrat, das in der letzten Eis-
zeit angeweht wurde. Aus diesem Löss entwickelten sich 
Schwarzerden und Parabraunerden, die zu den frucht-
barsten Böden Niedersachsens und ganz Deutschlands 
zählen. Es ist anzunehmen, dass dies auch der Grund 
dafür ist, dass Landwirtschaft und Sesshaftwerdung 
südlich der Lössgrenze ca. 1.500 Jahre früher einge-

setzt haben als im nördlichen Landesteil. Die ackerbau-
liche Nutzung geht in der Börde bis etwa 5500 v. Chr. 
zurück. In einigen Bereichen sind Wölbäcker als Relikte 
historischen Ackerbaus erhalten. Sie sind dort zu fi nden, 
wo frühere Äcker schon vor langer Zeit in Grünland oder 
Wald umgewandelt worden sind. Der hohe Kohlenstoff-
anteil von Schwarzerden geht wohl auch auf eine frühe 
Brandwirtschaft oder Brandrodung zurück.

In weiten Teilen wird die Börde heute  ackerbaulich 
genutzt. Kulturhistorisch bedeutsame Feldfl uren und 
Gewässerstrukturen sind in der intensiv genutzten, 
modernen Flurstruktur kaum noch vorhanden. Die Bäche 
sind meist begradigt und selten naturnah. Die meisten 
ähneln Gräben, die den Wirtschaftswegen folgen. In 
den Feldgehölzen verbergen sich nicht selten ehemalige 
Rotte kuhlen, die auf historische Flachsnutzung zurückge-
hen (HERMANN 1998).

Die Börden verfügen nicht nur über besonders frucht-
bare Ackerböden, sondern auch über wertvolle Boden-
schätze. Kalisalze, Eisenerze, Stein- und Braunkohle, 
Erdöl, Asphaltkalke, Zementmergel, Kreidekalke oder 
Ziegeltone sind nur schwach von eiszeitlichen Ablagerun-
gen überdeckt und daher leicht abbaubar. In der Land-
schaft sind sie in Form aufgelassener Pingen, Tagebaue 
(z. B. Mergel- oder Lehmgruben) oder Halden sichtbar. 
Dadurch entwickelten sich die Börden nicht nur land-
wirtschaftlich, sondern auch gewerblich zur Aktivzone 
Niedersachsens. Das kommt zum einen in einer großen 
Bevölkerungs-, Siedlungs- und Verkehrswegedichte, die 
bereits seit vorgeschichtlicher Zeit besteht, zum Tragen. 
Zum anderen ist die Entwicklungsdynamik derart hoch 
und die Dichte historischer Elemente und Strukturen 
gering, dass historische Kulturlandschaften kaum noch 
erkennbar sind. 

Kulturhistorisch bedeutsame Biotoptypen haben dem-
entsprechend in der Börde nur relativ geringe Flächenan-
teile. Aufgrund der Bodengüte sind in der Börde Grün-
land und Wälder nur auf nassen Standorten zu fi nden. 
Spätestens seit den Agrarreformen des 19. Jahrhunderts 
(Gemeinheitsteilungen, Verkoppelungen, Anlage eines 
geradlinigen Wegenetzes) wirkt die Landschaft daher so 
ausgeräumt und weitläufi g, dass manche sie als „Kultur-
steppe“ bezeichnen (SEEDORF & MEYER 1992: 60). 

Zu den wenigen gliedernden Elementen zählen 
Alleen. Selten dagegen sind Einzelbäume, Hecken oder 
andere Kleinbiotope. An den weniger ertragreichen 
Steillagen der in die Börde eingestreuten Hügel, die frü-
her als Weidegründe für das dörfl iche Vieh genutzt wur-
den, können sich vereinzelt Magerrasen oder Viehtriften 
erhalten haben, letztere nicht selten als Hohlwege aus-
geprägt. Die Wälder beschränken sich auf wenige Stand-
orte, die oftmals seit Jahrhunderten forstlich genutzt 
werden. Hier können Relikte von Nieder-, Mittel- oder 
Hutewäldern erhalten sein. 

Spätestens im Frühmittelalter bildeten sich in der 
Börde enge Haufendörfer als typischer kulturhistorischer 
Siedlungstyp heraus. Die Kompaktheit der Haufendör-
fer trägt den fruchtbaren Lössböden Rechnung, weil auf 
diese Weise so wenig wie möglich kostbarer Ackerbo-
den für Haus und Hof in Anspruch genommen werden 
musste. Auch die beachtliche Größe der Dörfer (im Ver-
gleich zur Geest) spiegelt das Ertragspotenzial der Bör-
den wider: Der Boden konnte auf gleicher Fläche mehr 
Menschen ernähren. Weitere historische Elemente und 
Strukturen im Zusammenhang mit Bördedörfern sind 
Obstwiesen, Feuerlöschteiche und Dorfweiher. Zwischen 
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den einzelnen Dörfern, die meist 
1-2 km voneinander entfernt lie-
gen, bleibt die Landschaft gänzlich 
unbesiedelt. 

Auch den einzelnen Bauernhö-
fen merkt man die Bodengunst 
an: Der charakteristische Gebäu-
detyp sind große Haupthäuser und 
Scheunen, bei denen Ziegelstein 
als Baumaterial vorherrscht (als 
Fachwerkfüllung, Wandbehang 
oder massiv). Seit Ende des 19. 
Jahrhunderts erbauten sich viele 
Bauern separat von den Wirt-
schaftsgebäuden liegende reine 
Wohnhäuser („Rübenburgen“), 
die ihren Wohlstand zum Ausdruck 
brachten. Nicht einheitlich dage-
gen ist der Bauernhaustyp der 
Börde: Im Norden und Westen der 
Region sind die Haupthäuser ein-
stöckig und giebelseits erschlossen, 
im Süden zweistöckig und traufsei-
tig (ELLENBERG 1990). 

 3.6 Kulturhistorische Merkmale des Berg- und 
Hügellandes

Die zumeist nordwest-südöstlich verlaufenden Berg- und 
Hügelketten werden durch kalkreiche Gesteine sowie 
häufi g auch durch kalkarmes (Sand-)Gestein gebildet. 
Auf den Bergkuppen und -hängen ist die Bodenauf-
lage über den Festgesteinen oftmals nur Zentimeter bis 
wenige Dezimeter mächtig. Zwischen den Berg- und 
Hügelketten liegen Täler und Plateaus mit in der Regel 
relativ nährstoffreichen, tiefgründigeren (Löss-)Böden, 
die ebenso wie in der Börde wohl ursächlich für die ver-
gleichsweise früh beginnende ackerbauliche Nutzung 
des Berg- und Hügellandes sind. 

Insbesondere in den Tälern der größeren, im wesent-
lichen süd-nördlich verlaufenden Flüsse (Weser, Leine, 
Rhume, Oker, Hase) liegt der 
Auelehm auf eiszeitlich gebilde-
ten, teilweise dutzende Meter 
dicken Kies- und Sandschichten. 
An der Geländeoberfl äche sind 
die Spuren der Eiszeiten jedoch 
wesentlich weniger auffällig oder 
gar landschaftsprägend als in der 
Norddeutschen Tiefebene.

Die Sesshaftwerdung des Men-
schen mit Ackerbau und Viehzucht 
geschah im niedersächsischen 
Berg- und Hügelland in der Jung-
steinzeit ebenfalls ab dem 6. vor-
chr. Jahrtausend. Zunächst wurden 
nährstoffreiche, leicht beackerbare 
Bereiche besiedelt, v. a. das Leine- 
und Wesertal außerhalb der Über-
schwemmungsbereiche. 

Die Klöster im Wesertal spielten 
für die Christianisierung und den 
Landesausbau in den heute nie-
dersächsischen Gebieten bereits ab 
dem frühen Mittelalter eine ent-
scheidende Rolle, z. B. Bursfelde 

sowie Helmarshausen und vor allem Corvey im heutigen 
Nordrhein-Westfalen, später die zisterziensischen Klos-
tergründungen wie z. B. Amelungsborn und Walkenried, 
die fortschrittliche Wirtschaftsweisen entwickelten und 
weiterverbreiteten.

Neben den Klöstern prägten im Hochmittelalter die 
weltlichen und kirchlichen Landesherren die Strukturie-
rung der Landschaft durch den Bau von Burgen und die 
Gründung von Städten.

Die spätmittelalterliche Wüstungsphase erscheint in 
Südniedersachsen besonders drastisch, z. B. im Oberharz 
oder im Solling (s. Abb. 19). Neben dem kalten Klima und 
Krankheiten stellten hier auch Starkregenereignisse mit 
extremen Hochwasserständen einen zusätzlichen Faktor 
dar.

Abb. 19: Kirchenruine der Wüstung Winnefeld im Solling, Landkreis Northeim (Foto: Alexander Harms)

Abb. 20: Kloster Amelungsborn aus rotem Sandstein des Hooptals, Landkreis Holzminden 
(Foto: Alexander Harms)
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Geprägt durch Absolutismus, 
Aufklärung und Merkantilismus 
wurden insbesondere im braun-
schweigischen Weserdistrikt im 
18. Jahrhundert, gesteuert durch 
den fürstlichen Landesausbau, 
Reformen der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik angestoßen, die sich 
bis heute auf die Landschaft aus-
wirken. Es entstanden protoin-
dustrielle Gebiete mit Manufak-
turen, Arbeitersiedlungen und 
neu gegründeten Orten der Glas-, 
Eisen- und Porzellanherstellung 
(z. B. Grünenplan, Holzen, Schor-
born, Hellental, Fürstenberg etc.). 
Der Abbau von Bodenschätzen 
wie Sandstein, Eisen, Sand, Kalk 
und Gips wurde intensiviert, die 
Verkehrsinfrastruktur wurde aus-
gebaut (u. a. beginnende Kana-
lisierung der Weser). Ein Teil des 
in den Steinbrüchen rund um den 
Solling abgebauten Buntsandsteins 
blieb als Baumaterial in der Region 
(s. Abb. 20). 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts 
wurde auch die Energieversor-
gung, insbesondere in Form von 
Holz zur Gewinnung von Holz-
kohle für die Manufakturen 
(Niederwaldwirtschaft) und die 
Nutzung der Wasserkraft (Wasser-
mühlen, Mühlengräben, Stau-
wehre und Teichanlagen), systema-
tisch und großfl ächig ausgebaut. 
Johann Georg von Langen führte 
die nachhaltige Waldwirtschaft 
ein. 

Die Industrialisierung ab dem 
19. Jahrhundert verlief im Berg- 
und Hügelland vielfach etwas 
gebremst: Für die neuen Verkehrs-
mittel, allen voran die Eisenbahn, 
waren die Höhenzüge schwer 
überwindbare Hindernisse, wes-
halb sich Verkehrsbeziehungen 
mehr als zuvor aus dem Berg- und 
Hügelland heraus verlagerten. 
Daran anknüpfendes Wirtschaf-
ten (Fabriken) geschah nun vornehmlich in der Börde, 
zum Teil aber auch in den besser erreichbaren Tälern des 
Berg- und Hügellandes, z. B. das 1856 gegründete Stahl-
werk Georgsmarienhütte bei Osnabrück. 

Das Leinetal war im Berg- und Hügelland seit jeher 
eine überregional bedeutsame Verkehrsachse. Auch die 
Weser, die als schiffbarer Fluss bereits im Mittelalter ein 
wichtiger Verkehrsweg war, behielt ihre hohe Bedeu-
tung. Der mittelalterliche sog. Hellweg als überregional 
bedeutsame Ost-West-Handelsroute verlor hingegen an 
Bedeutung.

Aufgrund der geologischen Gegebenheiten ist der 
Harz sowohl naturräumlich als auch von der Nutzungsge-
schichte her ein Sonderfall: Die Erzvorkommen wurden 
beginnend in der spätrömischen Eisenzeit spätestens seit 
dem Hochmittelalter in großem Stil genutzt. Entspre-

chend große Bedeutung hatte der Harz in den Augen 
der Herrschenden; die Nutzung wurde dementsprechend 
mit technischen Großleistungen durch die wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zur Energieversorgung des Berg-
baus forciert, auch bereits vor der eigentlichen Industria-
lisierung. 

Die weitgehende wirtschaftliche Einschränkung des 
Oberharzes auf den Bergbau hatte weitreichende Aus-
wirkungen auf die Kulturlandschaft Harz: so z. B. die 
Dominanz der Fichte, die Harzer Bergwiesen um die 
Oberharzer Bergstädte (s. Abb. 21), die das Winterfutter 
für die Tiere der Bergleute lieferten, sowie die Schwer-
metallvegetation auf Schlackenhalden.

Bergbau fand im Berg- und Hügelland v. a. ab der 
Neuzeit auch außerhalb des Harzes statt (z. B. Deister, 
Kleiner Deister, Süntel, Hilsmulde, Bereiche um Osna-

Abb. 21: Bergwiese bei Sankt Andreasberg, Landkreis Goslar (Foto: Alexander Harms)

Abb. 22: Als Teil eines Kompensationsfl ächenpools reaktivierter Hutewald im Osterwald, Landkreis 
Hameln-Pyrmont (Foto: Alexander Harms)
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brück und Georgsmarienhütte, 
Borgloh) mit z. T. heute noch 
sichtbaren Folgen. Der im Umfeld 
gelegene Wald wurde für die 
Bergwerks-Zwecke und sonstige 
Protoindustrie (z. B. Glashütten, 
Eisenhütten) intensiver genutzt. Im 
Harz sowie den anderen Gebieten 
mit ehemaligem Bergbau fi nden 
sich historische Abraumhalden, 
Stolleneingänge, Pingen, die Wege 
früherer Bahnen usw. 

Die Holzwirtschaft in weiten 
Teilen Südniedersachsens diente 
auch dem Export, der über die 
Flüsse in andere Gebiete erfolgte. 
Standen nur Bäche mit unzurei-
chender Wasserführung zum Flö-
ßen des Holzes zur Verfügung, 
wurden besonders im Harz und 
Solling Flößteiche oder Schwell-
weiher errichtet, in denen Was-
ser mit Flößwehren oder Flöß-
schleusen so lange zurückgehal-
ten wurde, bis das Triftholz mit 
einem Wasserschwall auf die Reise 
geschickt werde konnte.

In der Landwirtschaft fi nden 
sich v. a. im Bereich um Osna-
brück Plaggenesche. Hier gibt es 
die Besonderheit, dass auch aus 
Niederungsbereichen Material für 
die Aufbringung auf den Acker 
verwendet wurde, wodurch im 
Osnabrücker Land besonders hohe 
Eschkanten bis heute sichtbar 
geblieben sind.

Wölbäcker fi nden sich im Berg- 
und Hügelland immer wieder, v. a. 
unter Wald im Umfeld von (heu-
tigen oder früheren) Siedlungen, 
z. T. aber auch unter Grünland. 
Terrassenäcker fi nden sich verein-
zelt an Berghängen, z. B. im südli-
chen Landkreis Hameln-Pyrmont. 
Historische Deiche fi nden sich ent-
lang der größeren Flüsse: an der 
Weser beispielsweise bei Lauen-
förde und bei Dölme oder der Forster Damm zwischen 
Holzminden und Forst.

Für das Berg- und Hügelland typische kulturhistorische 
Biotope sind Magerrasen, zumeist als Kalk-Magerrasen 
oder als Borstgrasrasen. Sie sind vornehmlich auf süd- 
oder westexponierten, entsprechend warm-trockenen 
Hängen mit geringer Bodenaufl age über (kalkhaltigem 
oder sauer verwitterndem) Festgestein durch Beweidung 
entstanden.

Mancherorts sind Relikte von Mittelwald, Nieder-
wald oder Hutewald anzutreffen. Hutewälder werden 
als Naturschutzprojekte vereinzelt wieder in Nutzung 
genommen oder neu geschaffen (s. Abb. 22). Im Salz-
gitter-Höhenzug wird auf besonders geeigneten Stand-
orten wieder Mittelwaldwirtschaft betrieben (s. Abb. 23).

Kulturhistorische Gewässerstrukturen stellen z. B. die 
Relikte früherer Wiesenbewässerung dar, mit der der 
Heuertrag gesteigert wurde und die in Form von hang-

parallelen Gräben und Stauanlagen besonders im Solling, 
aber auch ansonsten vielerorts noch zu fi nden sind. Eine 
Besonderheit auch hinsichtlich der Feldfl uren sind die 
ehemaligen, heute noch landschaftsprägenden Kirschan-
baugebiete in Hagen a. T. W. und in der Rühler Schweiz 
mit noch vorhandenen und wiederentdeckten regiona-
len und lokalen Sorten. Vor allem im Leine- und Weser-
bergland wurden entlang von Wegen und Straßen in der 
Feldmark Obstbäume zur Versorgung der lokalen Bevöl-
kerung gepfl anzt.

Die Siedlungsformen des Berg- und Hügellandes wer-
den in der Regel durch alte (häufi g über 1.000 Jahre) 
Haufensiedlungen geprägt, die eine unregelmäßige Sied-
lungsstruktur aufweisen. Stadtgründungen des Mittelal-
ters wurden vielfach, besonders Richtung Westfalen und 
Lippe, im Dreistraßensystem (zwei Stadttore, durch drei 
in gleiche Richtung verlaufende Straßen verbunden) vor-

Abb. 23: Mittelwaldwirtschaft im Salzgitter-Höhenzug, Landkreis Goslar (Foto: Alexander Harms)

Abb. 24: Traufseitig erschlossenes, südniedersächsisches Querdielenhaus, Landkreis Northeim 
(Foto: Thomas Kellmann/Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpfl ege)
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genommen. Im Osnabrücker Land sind neben den Dör-
fern ausgeprägte Streusiedlungen entstanden.

Hinsichtlich charakteristischer Gebäudetypen ist das 
niedersächsische Berg- und Hügelland zweigeteilt. Öst-
lich des Sollings (v. a. in den Landkreisen Göttingen, 
Northeim und in Teilen Hildesheim) ist das Querdie-
lenhaus typisch, das traufseitig erschlossen, von sei-
nen Außenwänden getragen und meist zweigeschossig 

ist (s. Abb. 24). Im übrigen Berg- und Hügelland (v. a. 
Landkreise Osnabrück, Hameln-Pyrmont sowie in Teilen 
Holzminden und Hildesheim) herrscht das Niederdeut-
sche Hallenhaus vor, oftmals in Vierständerbauweise. Als 
Sonderform des mitteldeutschen Hauses kann das Harzer 
Haus angesehen werden, das besonders auf die Bedürf-
nisse der Bergleute, Waldarbeiter und Köhler ausgelegt 
ist und einen kleineren Wirtschaftsteil besitzt.

 4 Historische Kartenwerke für das Gebiet des heutigen 
 Niedersachsen

Historische Karten können ein detailliertes Bild frühe-
rer Landschaftszustände liefern. Sie hatten eine hohe 
militärische Bedeutung und waren eine wichtige Grund-
lage für Maßnahmen des Landesausbaus zur Anlage 
neuer Siedlungen, Verkehrswege und agrarstruktureller 
Maßnahmen. Die Veränderungen der niedersächsischen 
Landschaft sind auf Grundlage der historischen Karten-
werke über verschiedene Phasen der Landesgeschichte 
nachvollziehbar. 
Der direkte Abgleich mit heutigen digitalen Karten-
werken ist allerdings nur mit Einschränkungen möglich, 
da die Blattschnitte heutiger Kartenwerke erst mit der 

Preußischen Landesaufnahme etabliert wurden. Die älte-
ren Karten liegen beim LGLN als nicht georeferenzierte 
Rasterdaten vor, was bedeutet, dass ein Abgleich mit 
den Strukturen der heutigen Landschaft nach aktuellen 
Karten und Luftbildern nicht ohne weiteres GIS-tech-
nisch, also anhand Geografi scher Informationssysteme, 
erfolgen kann, sondern am leichtesten analog zu erfol-
gen hat.
Die wichtigsten Kartenwerke werden im Folgenden 
erläutert und ihre Aussagekraft für die Betrachtungen 
heutiger historischer Landschaftsmerkmale umrissen.

Karte 7: Blattübersicht der Kurhannoverschen Landesaufnahme des 18. Jahrhunderts (HL)
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 4.1 Kurhannoversche Landesaufnahme des 
18. Jahrhunderts (HL)

Die HL wurde in der Zeit von 1764 bis 1786 erstellt. Die 
reproduzierten Kartenblätter wurden vom Originalmaß-
stab 1:21.333 auf 1:25.000 verkleinert.

Das Kartenwerk zeigt sehr detailliert die historische 
Situation der Flächennutzung und der Vegetation, der 
Siedlungen, des Straßen-, Wege und Gewässernetzes 
sowie das Relief. Der Vegetation kommt in der HL karto-
grafi sch eine besondere Aufmerksamkeit zu mit diffe-
renzierten Darstellungen für Moore, Heide, Wald, Wiese, 
Weide, Acker, Gärten und Gewässern.

Die HL deckt etwa die Hälfte des heutigen Niedersach-
sens ab. Der geplante Landesausbau und die Modernisie-
rung der Landwirtschaft waren Gründe für die Erstellung 
des Kartenwerkes. Der Chausseenbau hatte bereits ange-
fangen. Der 1771 zum Moorkommissar bestellte  Jürgen 
Christian Findorff hatte bereits 1751 mit der Kolonisa-
tion des Teufelsmoors begonnen. Im Großen und Ganzen 
stellt die HL die niedersächsische Landschaft aber noch in 
einem Zustand dar, der von der  mittelalterlichen Wirt-
schaftsweise geprägt war, noch vor den großen land-
schaftlichen Umbrüchen, wie den Gemeinheitsteilungen, 
den Verkoppelungen und der großfl ächigen Moorkoloni-
sation (SEEDORF 1986).

Das Kartenwerk umfasst 165 Blätter in den Original-
Blattschnitten sowie 11 Sonderblattschnitte. Die Karten 
liegen beim LGLN als nicht georeferenzierte Rasterda-
ten vor. Ein allgemeines Erläuterungsheft (BAUER 1993) 
sowie Erläuterungshefte zu einzelnen Kartenblättern 
verschiedener Autoren stellt der Herausgeber LGLN auf 
seiner Homepage1 zum kostenlosen Download bereit 
(www.lgln.niedersachsen.de > Geodaten & Karten > 
 Historische Karten).

 4.2 Karte des Landes Braunschweig im 18. Jahrhun-
dert (BL)

Das 1746 bis 1784 erstellte Kartenwerk wurde in den 
1950er und 1960er Jahren, angelehnt an die TK25, neu-
gezeichnet. Es umfasst 41 Kartenblätter im Maßstab 
1:25.000. Höhenlinien wurden aus der Preußischen Lan-
desaufnahme übernommen. Dargestellt werden die Sied-
lungsfl ächen mit Bebauung und Befestigungsanlagen, 
Verkehrsinfrastruktur, Gewässer, Vegetation und land-
wirtschaftliche Flächen vor der Gemeinheitsteilung. Ein 
Erläuterungsheft (KLEINAU et al. 1956) zu historischen 
und technischen Aspekten, weniger zu den topografi sch-

1 www.lgln.niedersachsen.de/geodaten_karten/freizeit_historische_
karten/karte_landes_braunschweig/karte-des-landes-braunschweig-im-
18-jahrhundert-141205.html

Karte 8: Blattübersicht der Karte des Landes Braunschweig im 18. Jahrhundert (BL)
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inhaltlichen, ist zum kostenfreien 
Download auf der Internetseite 
des LGLN eingestellt (s. o.).

 4.3 Oldenburgische Vogtei-
karte (OV) 

Ähnlich der Kurhannoverschen 
Landesaufnahme (HL) verfügt 
die in der Zeit von 1781 bis 1799 
erstellte OV über mehrfarbig 
gestaltete, sehr detailreiche Kar-
tenblätter. Die OV zeigt Wiesen, 
Weiden, Acker, Wälder und Moore 
mit kenntlich gemachten Torfsti-
chen sowie Hof- und Gartenfl ä-
chen. Die OV wurde als Grund-
lage für die Landesentwicklung 
und Modernisierung erstellt und 
zeigt den dargestellten Raum 
somit auch noch vor den großen 
landschaftlichen Umbrüchen der 
folgenden Zeit. Die OV zeigt eine 
weitgehend von der mittelalter-
lichen Wirtschaftsweise geprägte 
Kulturlandschaft. Sie hat einen 
Maßstab von 1:20.000. Sie gliedert sich in 47 Karten-
blätter, auf denen die 29 Vogteien als Verwaltungs- und 
Gerichtsbezirke des Herzogtums Oldenburg dargestellt 
sind. Ein Erläuterungsheft (NISTAL 2000) mit Beschrei-
bungen der einzelnen Vogteikarten wird zum kostenlo-
sen Download auf der Homepage des LGLN bereitgestellt 
(s. o.).

 4.4 Karte von Nordwestdeutschland von K. L. v. 
Lecoq (LC)

Die LC wurde im Zeitraum von 1797 bis 1805 unter Ein-
beziehung von Bereichen erstellt, für die es bislang kein 
für militärische Zwecke brauchbares Kartenmaterial gab. 
Das Kartenwerk ist vergleichsweise kleinmaßstäblich 
(1:86.400) und bildet Siedlungen, Vegetation, Bodennut-
zung, Gewässer, Verkehrswege und Relief in der Über-
sicht ab. Für die Beurteilung kulturhistorischer Struktu-
ren und Elemente auf Ebene der Landschaftsrahmenpla-
nung ist die LC maßstabsbedingt weniger geeignet.

 4.5 Gaußsche Landesaufnahme (GL)

1827 bis 1881 wurde die GL im Maßstab 1:21.333 erstellt. 
Vom LGLN wurden die 61 Kartenblätter auf 1:25.000 ver-
kleinert herausgegeben. Die GL zeigt die Landesteile, die 
dem Königreich Hannover 1815 auf dem Wiener Kon-
gress zugeschlagen wurden. Die einfarbige Karte zeigt 
detailliert Vegetation und Nutzungsstruktur, Verkehrs-
wege und Gewässer sowie Gebäude und Siedlungsstruk-
turen. Gemeinheitsteilung und Verkoppelung werden 
in diesem Kartenwerk großräumig sichtbar, neben der 
noch bestehenden älteren Nutzungsstruktur mit Eschfl ä-
chen und Allmende mit Wiesennutzung in den Niede-
rungen. Schraffen vermitteln einen guten Eindruck über 
das Relief und speziell im westlichen Landesteil über die 
Lage von Dünen und die damalige Flugsandproblematik. 

 4.6 Topographischer Atlas des Königreichs 
 Hannover und des Herzogtums Braunschweig von 
A. Papen (PA)

Der 1832 bis 1848 erstellte Papenatlas (PA) ist eine gene-
ralisierte Darstellung, die im Maßstab 1:100.000 gefer-
tigt und bei der Reproduktion auf 1:75.000 vergrößert 
wurde. Durch die gemeinsame Darstellung der beiden 
Länder, Königreich Hannover und Herzogtum Braun-
schweig, wird ein Großteil der heutigen Landesfl äche 
abgedeckt. Der PA bietet trotz Generalisierung mit 
seiner feinen Zeichnung Aufschluss über die damalige 
Struktur der Feldmark sowie über zahlreiche Landschaft-
selemente, z. B. Gebäude außerhalb der Ortschaften 
wie Poststationen, Gasthäuser, Forsthäuser, Ziegeleien, 
Salinen, Steinbrüche, Gerichtsstätten, Einzelbäume und 
Hecken. 

Der PA umfasst 66 Kartenblätter und entstammt einer 
Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche und politischer 
Reformen. Er stellt insofern eine Momentaufnahme eines 
grundlegenden Landschaftswandels dar, der u. a. durch 
den Strukturwandel der Landwirtschaft, den Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur, insbesondere in Form von Chaus-
seen und Eisenbahnstrecken, sowie das starke Wachstum 
der Städte bedingt war. Ein Erläuterungsheft (GROT-
HENN 1997) zu dem Kartenwerk ist zum kostenlosen 
Download bereitgestellt (s. o.).

 4.7 Preußische Landesaufnahme (PL)

Für die heutigen Landesfl ächen von Niedersachsen und 
Bremen entstanden von 1877 bis 1912 die Erstausgaben 
der Topografi schen Karte 1: 25.000 (TK25), die heute als 
„Preußische Landesaufnahme“ bezeichnet werden. Der 
bis heute beibehaltene Blattschnitt der PL ermöglicht 
einen direkten Abgleich mit aktuellen Kartenwerken und 
einen GIS-technischen Gebrauch. Auf eine Blattübersicht 
wird an dieser Stelle verzichtet. 

Die Erstellung der PL fi el in die Zeit der Industrialisie-
rung und stellt bereits eine stark veränderte, vergleichs-

Karte 9: Blattübersicht der Oldenburgischen Vogteikarte (OV)
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weise naturferne Kulturlandschaft dar, in der die Heide-
fl ächen großräumig aufgeforstet oder in Ackernutzung 
genommen, Moore kolonisiert und kultiviert, Wasser-
läufe begradigt und zahlreiche Landschaftselemente 
zugunsten einer einfacheren 
Flächenbewirtschaftung beseitigt 
worden sind. Das Wachstum der 
Städte ist bereits vorangeschritten. 
Detailliert dargestellt sind Sied-
lungsstrukturen, Einfriedungen, 
auch durch Wälle und Wallhecken, 
Acker, feuchte und trockene Wie-
sen sowie Weiden, verbliebene 
Heiden und Moore. Das Relief wird 
erstmalig nicht mit Schummerun-
gen oder Schraffen, sondern mit 
genauen Höhenlinien dargestellt.

Digital ist das Kartenwerk der 
PL blattbezogen als georeferen-
zierter Datensatz erhältlich. Ein 
Erläuterungsheft (GROTHENN 
1994) zu dem Kartenwerk ist zum 
kostenlosen Download bereitge-
stellt (s. o.).

 4.8 Sonstige überörtliche histo-
rische Kartenwerke

Neben den oben genannten gibt 
es weitere regionale Kartenwerke, 
denen frühere Landschaftszu-
stände zu entnehmen sind, z. B.

 „Campsche Karte von Ostfriesland von 1806“ im Maß-
stab 1:120.000. Die historische Kommission für Nieder-
sachsen und Bremen hat Reproduktionen herausgege-
ben.

Karte 10: Blattübersicht der Gaußschen Landesaufnahme (GL)

Karte 11: Blattübersicht des Papenatlas (PA)
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 „Landesvermessung des Fürstbistums Osnabrück“ 
(1784-1790 durch J. W. Du Plat) im Maßstab 1:3.840. 
Für Teilgebiete hat der Verein für Geschichte und Lan-
deskunde von Osnabrück Reproduktionen im Maßstab 
1:10.000 herausgegeben.

 Gerlachsche Karte des Fürstentums Braunschweig-Wol-
fenbüttel (1763-1775), herausgegeben und eingeleitet 
von Hans-Martin Arnoldt, Kirsten Casemir und Uwe 
Ohainski, Hannover 2006.

 „Topographisch-militärische Karte des Bistums Hildes-
heim von 1798“ im Maßstab 1:64.000. Ein Nachdruck 
wurde von der Historischen Kommission für Nieder-
sachsen und Bremen veröffentlicht.

 Karte des Sollings von 1603, Johannes Krabbe, Hrsg. u. 
eingeleitet v. Hans-Martin Arnoldt, Kirstin Casemir u. 
Uwe Ohainski, Hannover, 2004.

 Regionalkarten zur Geschichte und Landeskunde von 
Niedersachsen: Für viele Teile des Landes liegen his-
torisch-landeskundliche Karten vor, die kartografi sch 
und textlich vor- und frühgeschichtliche, mittelalter-
liche sowie neuzeitliche Merkmale im jeweils darge-
stellten Raum aufzeigen. Die Regionalkarten wur-
den vom Institut für Historische Landesforschung der 
Georg-August-Universität Göttingen in Kooperation 
mit der LGLN erarbeitet und werden von letzterer her-
ausgegeben (www.uni-goettingen.de/de/98790.html).

 4.9 Karten der Gemeinheitsteilung und Verkoppe-
lung (GuV)

Eine sehr aufschlussreiche Quelle bei der Suche nach his-
torischen Kulturlandschaftsstrukturen und -elementen 
stellen die Karten der Gemeinheitsteilungen und Verkop-
pelungen dar, die von der Flurbereinigungsverwaltung 
und den Landesarchiven verwahrt werden. Sie bilden in 
mehrfarbigen Darstellungen die damalige Flächenvertei-
lung und -nutzung zu Beginn der tiefgreifenden Land-
schaftsveränderung des 19. Jahrhunderts ab und  zeigen 
gleichzeitig die geplanten und später umgesetzten 
Umverteilungen in Form größerer Flurstücke und befes-
tigter Wirtschaftswege. 

Die Kartendarstellung erfolgte pro Gemarkung. Diese 
entsprechen weitgehend auch den heutigen Gemarkun-
gen. Die Darstellung erfolgte dementsprechend in einem 
relativ größeren Maßstab und verzeichnet auch zahl-
reiche Einzelelemente wie Mergel- und  Lehmgruben, 
Immenstellen und Tränken. Die Karten liegen nicht digi-
tal vor und ihre Verfügbarkeit ist regional sehr unter-
schiedlich. 

Eine Auswertung der Karten für einen gesamten 
Landkreis wäre mit einem Aufwand verbunden, der die 
Kapazitäten bei der Landschaftsrahmenplanung sicher-
lich übersteigt. Auf Projektebene bei der Planung von 
gebietsbezogenen Maßnahmen für einzelne Gebiete 
können die Verkoppelungskarten allerdings eine beson-
dere Bedeutung entfalten (s. Pkt. 6.3.2). Eine geeignete 
Ansprechstelle ist die Zentrale Altablage Verkoppelungs- 
und Flurbereinigungsarchiv des Landes Niedersachsen, 
das Bestandteil des Amtes für regionale Landesentwick-
lung Leine-Weser mit Sitz in Hannover ist.
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 5 Erfassung historischer Kulturlandschaften im Zuge der 
 Landschaftsrahmenplanung

Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, den gegenwär-
tigen und zu erwartenden Zustand von Natur und Land-
schaft fl ächendeckend und nach einheitlichen Kriterien 
zu erfassen und zu bewerten, die übergeordneten Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspfl ege raumbe-
zogen zu konkretisieren und daraus die erforderlichen 
Maßnahmen für Schutz, Pfl ege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft abzuleiten. 

Für das Schutzgut Landschaftsbild und damit einher-
gehend für historische Kulturlandschaften bedeutet das, 
dass relevante Gebiete zunächst zu identifi zieren, kar-
tografi sch abzugrenzen und zu bewerten sind, um dann 
den Bedarf für Maßnahmen zu erfassen, die für die lang-
fristige Erhaltung historischer Kulturlandschaften erfor-
derlich sind. 

Hinsichtlich UVP-pfl ichtiger Vorhaben sei in diesem 
Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen, dass his-
torische Kulturlandschaften im Sinne dieser Arbeitshilfe 
neben ihrer Bedeutung für das naturschutzrechtliche 
Schutzgut „Landschaftsbild“ auch dem eigenständigen 
UVPG-Schutzgut „kulturelles Sachgut“ zuzuordnen sind 
(s. Pkt. 2.1).

Bei der niedersächsischen Landschaftsrahmenplanung 
wird zur Erfassung und Bewertung des Landschaftsbil-
des standardmäßig nach der Methode von KÖHLER & 
PREIß (2000) vorgegangen. Der Methode liegt das Ziel 
zugrunde, sowohl im besiedelten wie im unbesiedelten 
Bereich die historische Kontinuität der Landschaftsent-
wicklung und damit die gewachsene Eigenart der freien 
sowie der städtischen Landschaft planerisch zu erfassen, 
zu erhalten und zu verbessern. Das Kriterium Eigenart 

wird anhand der Indikatoren Natürlichkeit, historische 
Kontinuität und Vielfalt beurteilt. 

Für die Darstellung und Bewertung des Landschafts-
bildes gelten die Arbeitshilfe von KÖHLER & PREIß (2000) 
und die Kriterien für die Einstufung des Landschaftsbil-
des aus den Arbeitshilfen der Landesnaturschutzverwal-
tung (s. Anhang I) uneingeschränkt fort. In Ergänzung 
dazu bietet die vorliegende Arbeitshilfe spezielle Emp-
fehlungen zur Identifi zierung, Abgrenzung und Beschrei-
bung historischer Kulturlandschaften. Methodisch wer-
den dabei raumbasierte, elementenbasierte und wahr-
nehmungsbasierte Ansätze (vgl. SCHMIDT et al. 2010) 
miteinander kombiniert. 

Maßgeblich für die Identifi zierung historischer Kul-
turlandschaften ist die Frage, ob ein Gebiet sehr stark 
durch historische Elemente und Strukturen geprägt ist. 
Dies kann sich in erkennbaren historischen Flurtypen, 
Nutzungsgrenzen, historischen Siedlungsformen oder 
Verkehrswegen äußern (s. Pkt. 5.1), die man durch den 
Abgleich mit historischen Karten identifi zieren kann 
(s. Pkt. 4). Außerdem kann dies anhand bestimmter 
Zusatzmerkmale erfolgen (s. Pkt. 5.2) wie: kulturhisto-
risch bedeutsame Biotoptypen (Pkt. 5.2.1) und Böden 
(Pkt. 5.2.2), landschaftsprägende Boden- und Baudenk-
male, sonstige kulturhistorische Landschaftselemente 
(Pkt. 5.2.3) sowie assoziative Elemente der Kulturland-
schaft (Pkt. 5.2.4).

Im Planungsprozess ist der Planungsraum zunächst 
nach dem von KÖHLER & PREIß (2000) beschriebenen 
Vorgehen in möglichst homogene Landschaftsbildein-
heiten zu gliedern. Diese Landschaftsbildeinheiten sind 

Abb. 25: Fließschema Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes (aus KÖHLER & PREIß 2000)



198
Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 4/2019

durch eine mehr oder weniger einheitliche Struktur und 
damit einen einheitlichen Charakter gekennzeichnet 
und werden vom Betrachter in der Landschaft visuell als 
räumlich zusammengehörig wahrgenommen. Als Grund-
lage dienen die Biotoptypenkartierung für den Land-
schaftsrahmenplan, topografi sche Karten sowie Luftbil-
der. 

Die Biotoptypenkartierung bietet eine besonders 
geeignete Basis, da sie bereits Bereiche in der Landschaft 
abgrenzt, die strukturell und funktional zusammengehö-
rig sind. Anhaltspunkte für die Abgrenzung der näher zu 
betrachtenden Landschaftsbildräume sind
 der Bedeckungsgrad der Vegetation, z. B. Offenland-

bereiche, Waldgebiete und Halboffenlandschaften,
 das Relief, z. B. Höhenzüge, Täler, Fließgewässernie-

derungen, Relieftypen der Geest (Grund- und Endmo-
ränenlandschaften, einschließlich Binnendünengebie-
ten),

 Bebauungsstrukturen, z. B. geschlossene Ortslagen, 
freie Landschaft, Streusiedlungen.

Für die so gebildeten Landschaftsbildeinheiten ist vor 
dem Hintergrund der für den Kulturlandschaftsraum 
relevanten Strukturen, die überblickartig in Pkt. 3 darge-
stellt wurden, zu klären, wo im Planungsraum Bereiche 
liegen, die eine besondere historische Kontinuität auf-
weisen und genauer hinsichtlich ihrer kulturgeschicht-
lichen Bedeutung betrachtet werden sollten. Bei einer 
genauen Kenntnis des Planungsraumes ist dies evtl. ohne 
Weiteres möglich. Für eine systematische und fl ächende-
ckende Erfassung wird aber empfohlen, nach bestimm-
ten Arbeitsschritten vorzugehen, die im Folgenden 
beschrieben werden. Die Landschaftsbildeinheiten bilden 
dabei das Suchraster für historische Kulturlandschaften. 
Sie werden hinsichtlich ihrer historischen Kontinuität 
anhand von historischen Karten überprüft und mit den 
vorliegenden Daten zu kulturhistorisch relevanten Bio-
topen, kulturhistorisch bedeutsamen Böden sowie den 
Daten zu für den Denkmalschutz relevanten Landschafts-
elementen abgeglichen und ausgewertet. 

 5.1 Flurtypen, Nutzungsgrenzen, Verkehrswege 

Alle Landschaftsbildeinheiten sind mit den für den Pla-
nungsraum vorliegenden historischen Karten abzuglei-
chen. Der Abgleich der heutigen Nutzungsstrukturen 
erfolgt gebietsspezifi sch mit der oder den für die ent-
sprechende Kulturlandschaft historisch relevanten Zeit-
schicht bzw. Zeitschichten. Dabei ist das Augenmerk dar-
auf zu richten, wo die aktuelle Feldfl ur bzw. die heutige 
Nutzungsstruktur noch in prägendem Maße dem Bild 
historischer Landschaftszustände entsprechen. In Frage 
kommen alte Flurtypen, wie z. B. Blockfl uren, Hufenfl u-
ren, Eschfl uren, Allmendefl ächen, Wölbackergewanne 
oder Terrassenackerstrukturen. 

Neben der Struktur landwirtschaftlicher Flächen sind 
auch Nutzungsgrenzen zwischen Wald und Offenland, 
Gewässerufer und als Weideland genutzte Niederungen 
von Gewässern abzugleichen, ebenso wie Heerwege, 
Kirchwege, Hohlwege und andere topografi sch zu erken-
nende historische Wegeverbindungen sowie historische 

Ortsränder. Historische Waldnutzungsformen lassen sich 
anhand historischer Karten kaum bestimmen. Die histo-
rischen Waldstandorte (vgl. GISCON 2008) sind wichtige 
Suchräume für Relikte dieser Nutzungsformen. Nieder-, 
Mittelwald- und Hutewaldstrukturen können über die 
fl ächendeckende Biotopkartierung erfasst und in die 
Auswertung einbezogen werden (Pkt. 5.2.1). 

Fehngebiete, Findorffsiedlungen und Wallheckenge-
biete sind Formen des mittelalterlichen und neuzeitli-
chen Landesausbaus, die jeweils mit einem bestimmten 
Flurtyp verbunden sind. Sofern die genannten Flur- und 
Siedlungstypen noch so wenig von modernen Strukturen 
überprägt sind, dass sie eine räumliche Einheit bilden, 
besitzen sie aus landesweiter Sicht eine kulturhistorische 
Bedeutung und können grundsätzlich als historische Kul-
turlandschaften angesprochen werden. Sie sind im Zuge 
der Landschaftsrahmenplanung möglichst fl ächende-
ckend zu erfassen und zu bewerten. 

Die strukturellen Merkmale dieser Gebiete sind in den 
aktuellen Kartengrundlagen meist noch gut zu erken-
nen. Teilweise sind diese Gebiete jedoch so stark über-
prägt, dass eine Schutzwürdigkeit kaum zu vertreten 
erscheint. Als naturschutzfachlich schutzwürdig sind 
Bereiche zu betrachten, deren besondere Eigenart sich 
aus historischen Strukturen des Landschaftsbildes ergibt, 
die nicht oder nicht maßgeblich durch jüngere Flur-
neuordnungen und moderne Bebauung überprägt und 
gegenwärtig noch prägend für das Landschaftserleben 
sind. 

Bei der Bewertung kulturhistorischer Landschafts-
strukturen ist auch zu berücksichtigen, ob sie im Pla-
nungsraum eher weit verbreitet sind oder eine eher 
seltene Besonderheit darstellen. Dies sollte nach einer 
Gesamtbetrachtung des Planungsraumes geklärt werden. 
Bei regional weit verbreiteten Gebietstypen wie den 
oben genannten wird empfohlen, eine Bewertung der 
relevanten Gebiete in Relation zueinander vorzunehmen 
und die Ausprägung der kulturhistorischen Strukturen 
mit „gut“, „mittel“ und „gering“ zu bewerten. 

Die mit „gut“ bewerteten Gebiete werden im wei-
teren Planungsprozess als schutzwürdige historische 
Kulturlandschaften betrachtet. Die Gebiete mit einer 
„mittleren“ und „geringen“ kulturhistorischen Bedeu-
tung sind Kulturlandschaften, die potenziell eine beson-
dere Eignung für eine Wiederherstellung oder Aufwer-
tung und die Verortung von Kompensationsmaßnahmen 
bei Eingriffen im Sinne der Eingriffsregelung besitzen, 
die nicht zu vermeidende erhebliche Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes mit sich bringen (s. Pkt. 6.3.2 und 
6.3.4).

Alle Gebiete, die sich durch eine hohe Persistenz aus-
zeichnen, also durch historische Flurstrukturen geprägt 
werden, sind im ersten Bearbeitungsschritt innerhalb der 
einzelnen Landschaftsbildeinheiten und bei Bedarf Land-
schaftsbildeinheiten übergreifend digital abzugrenzen.

Die folgenden Karten 12 -35 zeigen Beispiele für 
Gebiete mit historischen Strukturen, die im Vergleich der 
historischen Karten mit der aktuellen TK25 erkennbar 
werden.
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Karte 12 (Preußische Landesaufnahme) u. Karte 13: Blockfl ur der Altmarsch mit Dorfwurten zwischen Wallum und Nordwerdum (Landkreis Wittmund)

  
Karte 14 (Oldenburgische Vogteikarte) u. Karte 15: Marschenhufen (Bardenfl eth, Landkreis Wesermarsch)

 
Karte 16 (Preußische Landesaufnahme) u. Karte 17: Fehnsiedlung (Jheringsfehn, Landkreis Leer)
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Karte 18 (Kurhannoversche Landesaufnahme) u. Karte 19: Flussmarschhufen (Garlstorf, Landkreis Lüneburg)

 
Karte 20 (Preußische Landesaufnahme) u. Karte 21: Hagenhufen (Nordsehl, Landkreis Schaumburg)

 
Karte 22 (Kurhannoversche Landesaufnahme) u. Karte 23: Allmende Hornbosteler Hutweide (Landkreis Celle)
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Karte 24 (Preußische Landesaufnahme) u. Karte 25: Eschranddorf Reepsholt (Landkreis Wittmund)

 
Karte 26 (Preußische Landesaufnahme) u. Karte 27: Eschfl ur bei Lechtingen mit anliegenden Hofstellen (Landkreis Osnabrück)

 
Karte 28 (Kurhannoversche Landesaufnahme) u. Karte 29: Wald- und Flurstruktur Kloster Loccum (Landkreis Nienburg)
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Karte 30 (Preußische Landesaufnahme) u. Karte 31: ehemaliger Tiergarten Burg Dinklage (Landkreis Vechta)

 
Karte 32 (Karte des Landes Braunschweig) u. Karte 33: Neben der Wald-Offenland-Verteilung sind Strukturen frühindustrieller forstlicher Nutzung in 
topografi schen Karten nur schwer auszumachen (Landkreis Holzminden).

 
Karte 34 (Kurhannoversche Landesaufnahme) u. Karte 35: Allmende Hühnerfeld (Landkreis Göttingen), heute sind nur noch Restfl ächen verblieben.
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 5.2 Wichtige Zusatzmerkmale historischer Kultur-
landschaften

Zu der kulturhistorischen Bedeutung eines Gebietes 
können neben historischen Flurtypen, Nutzungsgren-
zen und Verkehrswegen weitere Merkmale maßgeblich 
beitragen. Zu diesen Merkmalen gehören kulturhisto-
risch bedeutsame Biotoptypen bzw. Landnutzungsfor-
men, kulturhistorisch bedeutsame Böden sowie Bau- und 
Bodendenkmäler, sofern sie landschaftsprägend sind, 
und assoziative Elemente der Kulturlandschaft.

 5.2.1 Kulturhistorisch bedeutsame Biotoptypen

Die fl ächendeckende Biotopkartierung des Planungsrau-
mes erfolgt standardmäßig nach dem Kartierschlüssel für 
Biotoptypen in Niedersachsen (V. DRACHENFELS 2020). 
Sie bildet die zentrale Grundlage, um in Verbindung mit 
der Topografi schen Karte und Luftbildern die näher zu 
untersuchenden Landschaftsbildeinheiten abzugrenzen 
(s. Pkt. 6). Sie wird auch als Grundlage herangezogen, 
um möglicherweise kulturhistorisch relevante Biotopty-
pen im Planungsraum zu selektieren, um ihre Bedeutung 
im Kontext historischer Landschaftsstrukturen genauer 
zu betrachten (s. Anhang II). Die selektierten Biotopty-
pen werden GIS-technisch mit den Landschaftsbildeinhei-
ten überlagert. 

In den Landschaftsbildeinheiten, die aufgrund ihrer 
historischen Strukturen als historische Kulturlandschaf-
ten identifi ziert wurden, stellen kulturhistorische Biotop-
typen ein besonders wichtiges Zusatzmerkmal mit maß-
geblicher Bedeutung für das Schutzgut Biologische Viel-
falt dar. Dort wo kulturhistorisch bedeutsame Biotope 
außerhalb von historischen Nutzungsstrukturen vorkom-
men, sind sie als kulturhistorische Landschaftselemente 
zu behandeln. Die kulturhistorische Bedeutung ist jedoch 
nur gegeben, wenn sich das Vorkommen solcher Biotope 
auf eine historische Nutzung und damit in Verbindung 
stehende noch aufrechterhaltene Nutzungsstrukturen 
zurückführen lässt. Für solche gegenwärtigen Nutzungen 
kommen selbstverständlich auch landschaftspfl egerische 
Maßnahmen in Frage. 

Im Zuge der Erfassung der aus landesweiter Sicht 
bedeutsamen historischen Kulturlandschaften für die 
Neuaufstellung des Niedersächsischen Landschaftspro-
gramms wurde die kulturhistorische Bedeutung der gro-
ßen Heidefl ächen im Bereich der Truppenübungsplätze 
in der Lüneburger Heide diskutiert. Im Ergebnis wurde 
befunden, dass die Flächen eine sehr hohe Bedeutung 
für den Biotop- und Artenschutz, also für das Schutzgut 
Biologische Vielfalt haben. In kulturhistorischer Hinsicht 
ist ihre Bedeutung aber gering. Die aktuelle Nutzung mit 
dem Befahren durch Panzer gewährleistet zwar das Vor-
kommen von Heide- und Offenbodenlebensräumen, hat 
aber die historischen Strukturen, wie alte Nutzungsgren-
zen, Wege und Gebäude zerstört, die die kulturhistori-
schen Biotoptypen ursprünglich in einem grundsätzlich 
anderen Nutzungskontext begleitet haben. 

Das Vorkommen von Sandheiden im Bereich von 
Sandabbaufl ächen steht ebenso wenig in einem kultur-
historischen Kontext. Dem entsprechend ist das Vorkom-
men bestimmter Biotoptypen i. d. R. allein nicht ausrei-
chend, um eine historische Kulturlandschaft festzustel-
len. Dort, wo historische Landschaftsstrukturen mit dem 
Vorkommen kulturhistorisch geprägter Biotope einher-
gehen, haben diese aber einen gesteigerten Wert, der 

über ihre Bedeutung zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt hinausgeht. 

Wälder
Relikte historischer Bewirtschaftungsformen wie die 
Nutzung als Nieder-, Mittel-, Hute- oder Schneitelwald 
können bei der Biotopkartierung durch die Zusatzmerk-
male ‚n‘, ‚m‘, ‚h‘ bzw. ‚s‘ erfasst und dementsprechend 
ausgewertet werden. Diese Zusatzmerkmale können bei 
vielen Waldbiotoptypen vorkommen, insbesondere in 
den Haupteinheiten der Bodensauren Eichenmischwälder 
(WQ) und der Eichen- und Hainbuchenmischwälder nähr-
stoffreicher Standorte (WC). 

Primäre bzw. historisch alte Wälder werden mit dem 
Zusatzmerkmal ‚p‘ gekennzeichnet. Ein Hinweis auf alte 
Waldstandorte kann ein Ilex-Reichtum, erfasst mit dem 
Zusatzmerkmal ‚i‘, sein.

Mit dem Zusatzmerkmal ‚q‘ können kulturhistorische 
Reliefveränderungen, wie beispielsweise durch Wölb- 
oder Terrassenäcker, erfasst und ausgewertet werden. 

Gebüsche und Gehölzbestände
Von besonderem Interesse sind die Haupteinheiten bzw. 
Biotoptypen:
 Wacholdergebüsch (BTW, BW)
 Wallhecke (HW)
 Sonstige Feldhecke (HF)
 Einzelbaum/Baumbestand (HB)
 Alter Streuobstbestand (HOA).

Wacholder ist, wie anhand von Pollendiagrammen 
nachgewiesen wurde, kein prägender Bestandteil der 
ursprünglichen Heidelandschaften (BEHRE 2008). Er hat 
sich erst ab 1900 ausgebreitet und wurde zur Verschöne-
rung der mittlerweile in der Wahrnehmung romantisch 
verklärten Heidelandschaften angepfl anzt. 

Kopfbäume werden als eigener Biotoptyp erfasst 
(HBK). Schneitelgehölze können dort ebenfalls als Unter-
gliederung angegeben werden: 
 Kopfweiden-Bestand (HBKW)
 Schneitelhainbuchen-Bestand (HBKH)
 Schneiteleschen-Bestand (HBKE)
 Sonstiger Kopfbaumbestand (HBKS), z. B. Pappeln, 

Linden.
Kulturhistorische Reliefveränderungen können auch bei 
der Obergruppe der Gebüsche und Gehölzbestände mit 
dem Zusatzmerkmal ‚q‘ erfasst werden. 

Meer und Meeresküsten
Im Bereich der Meere und ihrer Küsten kommen insbe-
sondere Salzwiesen mit traditioneller Nutzung durch 
Beweidung hinsichtlich einer kulturhistorischen Bedeu-
tung in Betracht. Zusätzliches Merkmal können alte 
Grüppenstrukturen sein (Zusatzmerkmal g). Nicht alle 
Salzwiesen mit Grüppen sind allerdings historische Kul-
turlandschaften, da sie vielfach auch erst in jüngerer 
Zeit aus Gründen des Küstenschutzes angelegt wurden. 
Im Nationalpark hat die Renaturierung der Salzwiesen 
überwiegend Vorrang vor der Erhaltung historischer Nut-
zungsstrukturen.

Binnengewässer
Stillgewässer werden anhand ihrer Naturnähe, Trophie 
und Entstehung unterschieden. Auf ihre kulturhistorische 
Bedeutung können daraus allein noch keine eindeutigen 
Rückschlüsse getroffen werden. Altgewässer (SEF) geben 
Hinweise auf historische Gewässerverläufe und die mor-
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phologische Aue (s. Abb. 26). Die 
Untertypen der Stauteiche und 
der Abgrabungsgewässer bilden in 
Verbindung mit historischen Kar-
ten die Basis für die gezielte Aus-
wahl kulturhistorisch bedeutsamer 
Stillgewässer. Außerdem können 
Grabensysteme (FG) Elemente his-
torischer Kulturlandschaften sein. 

Gehölzfreie Biotope der Sümpfe 
und Niedermoore
Die Biotoptypen dieser Ober-
gruppe sind in kulturhistorischer 
Hinsicht nicht aussagekräftig. 
Im Komplex mit Grünlandbioto-
pen könne sie aber wertgebende 
Elemente von kulturhistorisch 
bedeutsamen Wiesen- und Weide-
landschaften sein.

Hoch- und Übergangsmoore
Die verbliebenen Hoch- und Übergangsmoore sind vor-
rangig als naturnahe Biotope einzustufen bzw. wieder-
herzustellen. Relikte bäuerlicher Torfstichgebiete können 
eine kulturhistorische Bedeutung haben (MHZ). Spuren 
der Moorbrandkultur können mit dem Zusatzmerkmal 
‚q‘ für historische Reliefveränderungen aufgenommen 
werden. 

Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotope
Insbesondere in den folgenden Haupteinheiten der 
Obergruppe „Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotope“ 
kann ein kulturhistorischer Zusammenhang bestehen:
 Anthropogene Kalk-/Gipsgesteinsfl ur (RG)
 Anthropogene Silikatgesteinsfl ur (RD)
 Felsblock/Steinhaufen (RE)
 Offene Binnendüne (DB)
 Steilwand aus Lockersediment (DS)
 Natürliche Höhle (ZH)
 Stollen/Schacht (ZS).

Bei Gesteinsfl uren gilt dies insbesondere im Zusammen-
hang mit alten Steinbrüchen, bei Binnendünen, wenn 
es sich um Sekundärdünen handelt, die sich im Zuge der 
Übernutzung durch die Plaggen-
wirtschaft und die daraus resultie-
rende Entstehung von Flugsand 
gebildet haben. Hohlwege wer-
den als Steilwände aus Locker-
sediment kartiert. Die kulturhis-
torische Bedeutung natürlicher 
Höhlen liegt ggf. in einer (prä-)
historischen Nutzung als Zufl uchts-
stätte oder z. B. zur Lagerung von 
Blockeis oder von Lebensmitteln. 
Stollen und Schächte sind Zeugnis 
bergbaulicher Aktivitäten. 

Heiden und Magerrasen
Alle Biotoptypen der Heiden und 
Magerrasen können kulturhisto-
rische Bedeutung haben, da sie in 
der Geest durch Plaggenhieb (Hei-
debauernwirtschaft) und Bewei-
dung bzw. abseits der Geest durch 
die Beweidung von Flächen, die 

wegen des Reliefs oder der Flachgründigkeit nicht für 
den Ackerbau geeignet waren, entstanden sind. Heide-
vorkommen auf Truppenübungsplätzen sind ein spezi-
eller Fall, wenn sie nicht aus historischen Nutzungsfor-
men oder Pfl egemaßnahmen resultieren, sondern das 
Ergebnis der aktuellen Nutzung, z. B. das Befahren mit 
Panzern sind. Außer den kulturhistorisch bedeutsamen 
Biotoptypen sind durch die militärische Nutzung häufi g 
kaum historische Strukturen erhalten geblieben. Nichts-
destotrotz vermitteln die teilweise in historischer Konti-
nuität vorkommenden, ausgedehnten Heidefl ächen auf 
den Truppenübungsplätzen ein Bild historischer Land-
schaftszustände, auch ohne dass sie historische Kultur-
landschaften im Sinne dieser Arbeitshilfe sind (s. o.). 

Grünland
Die Biotoptypen der Grünland-Haupteinheiten „Meso-
philes Grünland (GM)“, „Bergwiese (GT)“, „Seggen-, 
binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese (GN)“ sowie 
„Sonstiges artenreiches Feucht- und Nassgrünland (GF)“ 
können eine kulturhistorische Bedeutung haben. Das 
gilt für alle großen Grünlandgebiete mit traditioneller 
Weide- und/oder Mähwiesennutzung in den Marschen, 
Mooren und Auen sowie in den Hanglagen des Berg- 

Abb. 26: Altwasser (SEF) der Leine im hannoverschen Georgengarten (Foto: Alexander Harms)

Abb. 27: Kalkmagerasen (RH) auf dem Altendorfer Berg, Landkreis Northeim (Foto: Alexander Harms)



205
Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 4/2019

und Hügellands, meist in Verbindung mit Strukturen his-
torischer Gewässer und Hecken bzw. Gehölzen.

Kulturhistorische Reliefveränderungen auf Grünland 
werden mit dem Zusatzmerkmal ‚q‘ erfasst, ein Grün-
landbiotop mit Beetrelief (Grüppen) erhält das Zusatz-
merkmal ‚t‘. Bei noch vorhandenen Strukturen von 
Wiesenbewässerungssystemen (z. B. im Solling, Lünebur-
ger Heide) sollten diese mit unter dem erstgenannten 
Zusatzmerkmal erfasst werden.

Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfl uren
Die Biotoptypen dieser Obergruppe sind hinsichtlich kul-
turhistorischer Zusammenhänge ebenfalls wenig aussa-
gekräftig. Die Zusatzmerkmale ‚k‘ für Böschungen von 
Terrassenkanten sowie ‚q‘ für kulturhistorische Reliefver-
änderungen können allerdings Hinweise auf historische 
Nutzungen geben.

Acker- und Gartenbaubiotope
Die Biotoptypen dieser Obergruppe sind hinsichtlich kul-
turhistorischer Zusammenhänge ebenfalls wenig aussa-
gekräftig. Sie können im Landschaftszusammenhang mit 
anderen kulturhistorischen Biotoptypen wie z. B. Wallhe-
cken von Bedeutung sein. Äcker auf Plaggenesch haben 
insbesondere im Zusammenhang mit Heidefl ächen einen 
besonderen kulturhistorischen Wert.

Grünanlagen
Folgende Grünanlagen können bei einem landschaftli-
chen Bezug kulturhistorisch bedeutsame Biotoptypen 
und Bestandteil historischer Kulturlandschaften sein:
 Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen 

Baum arten (HSE)
 Einzelbaum/Baumbestand des Siedlungsbereichs (HE)
 Traditioneller Bauerngarten (PHB)
 Alter Landschaftspark (PAL).

Im Einzelfall ist anhand der Nutzungs- und Entstehungs-
geschichte der Grünanlage über ihre kulturhistorische 
Bedeutung zu befi nden.

Gebäude, Verkehrs- und Industriefl ächen
Folgende Bauliche Anlagen können Hinweise auf histori-
sche Siedlungs- oder Bauformen im Kontext historischer 
Kulturlandschaften geben:
 Ländlich geprägtes Dorfgebiet/Gehöft (ODL)
 Alter Gutshof (ODG)
 Kirche/Kloster (ONK)
 Schloss/Burg (ONB)
 Sonstiges historisches Gebäude (ONH)
 Wasserwirtschaftliche Anlagen (OW)
 Natursteinmauer (OMN)
 Ziegelmauer (OMZ)
 Brunnenschacht (OMB)
 Gradierwerk (OYG)
 Bunker (OYB).

Bei einer entsprechend detaillierten Kartierung könn-
ten die Zusatzmerkmale für Strukturen von Häusern und 
anderen Hochbauten weitere Informationen geben:
 s = Stroh-/Reetdach
 n = Naturstein (Dächer aus Naturschiefer oder Sand-

steinplatten, Natursteinwände)
 l = Lehm(fachwerk) (unverputzt)
 h = altes Holz (ohne Anstrich).

Auch Verkehrsfl ächen könnten mit einbezogen werden, 
wenn in ihnen historische (regionaltypische) Baustoffe 
verbaut sind.

Die in Anhang II dargestellten Biotoptypen können histo-
rische Nutzungsformen indizieren und bei einer GIS-tech-
nischen Auswertung der fl ächendeckenden Biotopkartie-
rung zugrunde gelegt werden. Die Landschaftsbildräume 
mit Vorkommen dieser Biotoptypen besitzen i. d. R. eine 
besondere Wertigkeit. Unabhängig von der kulturhisto-
rischen Bedeutung können solche Gebiete auch die Vor-
aussetzungen gemäß § 23 BNatSchG zur Ausweisung als 
Naturschutzgebiet erfüllen.

 5.2.2 Kulturhistorisch bedeutsame Böden

Ebenso wie kulturhistorische Biotoptypen können kul-
turhistorisch bedeutsame Böden ein wertbestimmen-
des Merkmal historischer Kulturlandschaften darstel-
len. Die Bodenkarte 1: 50.000 für Niedersachsen (BK 50) 
gibt Aufschluss über das Vorkommen solcher Böden. 
Die BK50 stellt eine standardmäßige Grundlage für alle 
Landschaftsrahmenpläne dar und ist beim Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) digital verfügbar. 
Aus dem Datensatz der BK 50 sind alle kulturhistorisch 
bedeutsamen Böden für den Bereich des Planungsraumes 
zu selektieren (s. Tab. 3) und mit den gebildeten Land-
schaftsbildeinheiten zu überlagern. Dort wo kulturhis-
torisch bedeutsame Böden im Bereich der nach Pkt. 5.1 
identifi zierten historischen Kulturlandschaften liegen, 
stellen sie wertgebende Merkmale dar. 

Alle der genannten Böden sind aufgrund ihrer Mor-
phologie (Relief, Nutzungsgrenzen und Flurstruktur) im 
Regelfall in der Landschaft zu erkennen und somit erleb-
bar. Dort wo sie losgelöst von einem weiteren Kontext 
historischer Strukturen in der Landschaft vorkommen, 
sind sie, dem oben dargestellten Vorgehen bei den Bio-
toptypen entsprechend, als historische Landschaftsele-
mente in die weitere Planung einzustellen.

Tab. 3: Kulturhistorisch bedeutsame Böden

Kulturhistorischer Boden Kürzel BK 50

Plaggenesch E/Eb

Wölbäcker YW

Marschhufenboden YM

Spittkultur YT

Fehnkultur YF

 5.2.3 Boden- und Baudenkmäler und weitere 
 kulturhistorische Landschaftselemente

Zur Klärung der Vorkommen von Boden- und Baudenk-
malen in den Landschaftsbildeinheiten ist das Fachin-
formationssystem der Niedersächsischen Denkmalpfl ege 
(ADABweb – Allgemeine Denkmaldatenbank webba-
siert) auszuwerten. In ihm werden die Denkmaldaten 
der Archäologie und Baudenkmalpfl ege sowie durch 
den NHB bzw. dort ehrenamtlich Tätige erfasste Kultur-
landschaftselemente, die nicht unbedingt den rechtlich-
formalen Status eines Denkmals aufweisen, gemeinsam 
verwaltet. 

Als Baudenkmäler sind für historische Kulturlandschaf-
ten insbesondere historische landwirtschaftliche Gebäu-
detypen (s. Pkt. 3) wie z. B. das Niederdeutsche Hallen-
haus in seinen verschiedenen Variationen oder der Gulf-
hof, deren Nebengebäude sowie andere landschaftsprä-
gende Bauwerke wie Klöster, Burgen, Schlösser, Mühlen, 
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Brücken u. a. relevant und in der 
ADABweb erfasst. 

Es bleibt zu beachten, dass nicht 
jedes Bau- oder Bodendenkmal 
auch ein Kulturlandschaftselement 
ist. Dies ist nur gegeben, wenn 
ein direkter visueller Bezug von 
Bauwerk und Landschaft gegeben 
ist bzw. ein Bodendenkmal über-
haupt landschaftlich erlebbar ist. 
Tab. 4 gibt einen Überblick über 
die in der ADABweb geführten 
Elemente, die als kulturhistorische 
Landschaftsbestandteile angespro-
chen werden können. 

Zugang zu dem vom Nieder-
sächsischen Landesamt für Denk-
malpfl ege (NLD) geführten Infor-
mationssystem ADABweb haben 
alle unteren Denkmalschutzbe-
hörden (s. Pkt. 2.4). Der Zugang 
kann aber auch von den unteren 
Naturschutzbehörden beim NLD 
beantragt werden. Die Datenbank 
ADABweb kann als WMS-Dienst in 
GIS-Anwendungen eingebunden werden. Dabei werden 
allerdings nur Kulturdenkmale gemäß § 3 NDSchG ange-
zeigt, nicht die sonstigen möglicherweise relevanten Ele-
mente. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Anfrage an 
das NLD zu einer GIS-fähigen Auswertung der ADABweb 
für den LRP-Planungsraum zu richten.

Bei der Erfassung des Landschaftsbildes sind außerdem 
bekannte oder vor Ort festgestellte, ggf. noch nicht in 
der ADABweb erfasste historische Kulturlandschaftsele-
mente mit aufzunehmen (s. WIEGAND 2006). Verschie-
dene Initia tiven und Institutionen bemühen sich um 
ihre Erfassung, z. B. der Niedersächsische Heimatbund 
(NHB), das Online-Kulturlandschaftskataster KLEKS oder 
auch regionale Initiativen wie die AG Spurensuche der 
Schaumburger Landschaft. Der NHB kann Auskunft darü-
ber geben. 

Sofern keine Erfassungen vorliegen oder diese lücken-
haft sind, sollten bedeutsame kulturhistorische Land-
schaftselemente erfasst werden, z. B. im Zuge der 
ohnehin stattfi ndenden Geländearbeit oder durch die 
Auswertung historischer Karten. Als „Sehhilfe“ hierzu 
empfehlen sich – neben den Ausführungen in Pkt. 3 – die 
Veröffentlichungen von WIEGAND (2005, 2014).

In diesem Zusammenhang sei auch auf Wallhecken 
hingewiesen, die im Wald liegen. Diese fallen nicht unter 
den Schutz von § 22 NAGBNatSchG / §29 BNatSchG. 
Besonders in Waldbeständen werden durch forstliche 
Arbeiten wie das Anlegen von Rückegassen solche Wall-
strukturen oft aus Unkenntnis zerstört.

Insbesondere Baudenkmale können einen großen 
Wirkbereich in der Landschaft haben und deren Eigenart 
maßgeblich prägen. Dies gilt insbesondere für reprä-
sentative und sakrale Bauwerke wie Höhenburgen (z. B. 
Schaumburg), neuzeitliche Schlossanlagen mit großräu-
mig angelegten Sichtachsen (z. B. Schloss Derneburg) 
und Klosterkirchen (z. B. Kloster Amelungsborn). Bei 
weiträumig sichtbaren landschaftsprägenden Kultur-
denkmalen ist besonders auf deren visuelle Wirkräume 
und historischen Sichtbeziehungen sowie die Einbindung 
in einen größeren kulturlandschaftlichen Kontext, wie 
z. B. funktionale Bezüge zwischen Klöstern, Vorwerken 
und Grangien zu achten (s. Pkt. 5.3).

 5.2.4 Assoziative Elemente der Kulturlandschaft

Über die physischen Merkmale einer historischen Kultur-
landschaft hinaus kann ihre Wahrnehmung auch von 

Tab. 4: Ausschnitt aus den Inhalten des Fachinformationssystems der 
Niedersächsischen Denkmalpfl ege (ADABweb)

1 Bestattungen

Großsteingrab
Grabhügel
Körpergräberfeld
Buckelgräberfeld u. a.

2 Siedlungen

Höhle, Abri
Siedlung
Wüstung
Wurt
Kirchwurt u. a.

3 Befestigung
Befestigungsanlage, Ringwall, Burg, Schloss
Kirchhofsburg
Warte u. a.

4 Wälle mit 
 Wehr charakter

Landwehr
Stadtwälle

5 Deich u. ä.
Deich
Damm

6 Graben Graben

7 Verkehr

Altstraße
Hohlweg
Wegespur
Moorweg
Schiffsanlegestelle

8 Sandfang
Sandfang
Sandschelle

9 Wallhecke Wallhecke

10 Ackerrelikte

Altäcker
Terrassenäcker
Wölbäcker
Celtic Fields

11 Wirtschaft (Ofen, 
Verhüttung u. ä.)

Bergbau
Verhüttungsfund, Schlackenplatz u. ä.
Töpferöfen, Kalk- oder Ziegelöfen
Meiler

12 Kult, Recht
Steinmal
Arch. Denkmal kirchlicher Art
Tie (Thie), Gerichtsplatz u. ä.

Abb. 28: Brüdersteine nordöstlich von Hameln (Foto: Alexander Harms)
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assoziativen Elementen geprägt 
werden. Solche assoziativen Ele-
mente können sich aus histori-
schen Ereignissen, Märchen und 
Sagen, Persönlichkeiten, Kunst-
werken oder speziellen Bege-
benheiten ergeben, die mit 
einer Landschaft in Verbindung 
stehen. Historische Ereignisse in 
diesem Sinne können historische 
Schlachten sein, wie die römisch-
germanischen in Kalkriese und 
am Harzhorn oder des Dreißig-
jährigen Krieges bei Lutter und 
Sievershausen. 

Viele der niedersächsischen 
Sagen und Märchen stehen mit 
bestimmten Landschaften in Ver-
bindung. Dabei ist festzustellen, 
dass sich bestimmte Arten von 
Erzählungen auch bestimmten 
Naturräumen und Landschaften 
zuordnen lassen: Bergmannssa-
gen des Harzes, Hünensagen der 
Heide oder Spuk- und Gespens-
tersagen der Moor- und Mar-
schenlandschaften (DIEDERICHS 
& HINZE 1977). Ebenso wie der 
Dichter Hermann Löns die Wahr-
nehmung der Lüneburger Heide 
geprägt hat, haben die Land-
schaftsmaler der Künstlerkolonie 
Worpswede die Wahrnehmung 
des Teufelsmoores beeinfl usst. 
Die Landschaft des Teufelsmoo-
res steht auch in Verbindung mit 
der bereits genannten Person des 
Moorkommissars J. C. Findorff, 
der dort seit seinem Wirken bei 
der Hannoverschen Moorkoloni-
sation als „Vater der Moorbau-
ern“ in Ehren gehalten wird. 

Weitere Beispiele für eine 
besondere historische Bedeu-
tung sind der Uptalsboom bei 
Aurich (Abb. 30), der während 
der Zeit der Friesischen Frei-
heit als Versammlungsstätte der 
friesischen Landesgemeinden 
diente, oder die Schaumburg über dem Wesertal mit 
ihrer besonderen landesgeschichtlichen Bedeutung, auch 
für den Bereich des heutigen Schleswig-Holsteins. Viele 
Traditionen, die im bundesweiten Verzeichnis nach dem 
„UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriel-
len Kulturerbes“ geführt werden, haben einen direkten 
kulturlandschaftlichen Bezug, der ebenfalls in diesem 
Kontext zu sehen ist.

Assoziative Elemente der Kulturlandschaft können 
eine starke emotionale Wirkung auf Bewohner und 
Besucher der von ihnen geprägten Räume entfalten. Sie 
können das Landschaftserleben verstärken und touristi-
sche Relevanz besitzen. Sind solche emotional-assozia-
tiven Bezüge historischer Kulturlandschaften bekannt, 
sind sie als zusätzliche wertgebende Merkmale zu benen-
nen.

 5.3 Räumliche Abgrenzung identifi zierter histori-
scher Kulturlandschaften

Die Landschaftsbildeinheiten stellen das Suchraster dar, 
um historische Kulturlandschaften nach den unter Pkt. 
5.1 beschriebenen Merkmalen zu identifi zieren und in 
einem ersten Schritt abzugrenzen. Dabei kann es vor-
kommen, dass der als historische Kulturlandschaft in 
Frage kommende Bereich kleiner ist als die untersuchte 
Landschaftsbildeinheit. Dies könnte z. B. der Fall sein, 
wenn Teile eines Waldbestandes noch Merkmale einer 
historischen Waldnutzungsform aufweisen. Eine histori-
sche Kulturlandschaft kann sich aber auch aus mehreren 
Landschaftsbildeinheiten zusammensetzen. Dies kann 
z. B. der Fall sein, wenn sich eine weiträumigere histo-
rische Kulturlandschaft aus Teilbereichen des Offenlan-

Abb. 29: Tie in Bühren, ein alter Gerichts- und Versammlungsort, Landkreis Göttingen 
(Foto: Alexander Harms)

Abb. 30: Der Uptalsboom bei Aurich mit der 1833 errichteten Steinpyramide, die an die Friesische Frei-
heit erinnert. (Foto: Hans-Jürgen Zietz)
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des und des Waldes zusammensetzt, wie es im Berg- und 
Hügelland häufi ger vorkommt. 

Bei der Abgrenzung von historischen Kulturlandschaf-
ten geht es darum, Teilgebiete der aktuellen Kulturland-
schaften kartografi sch abzugrenzen, die besonders stark 
durch historische Elemente und Strukturen (s. Pkt. 3, 5.1 
und 5.2) geprägt sind. Es kann sinnvoll sein, die Abgren-

zung zu vergrößern, um entfernter liegende Landschaft-
selemente, die in Zusammenhang mit der historischen 
Kulturlandschaft zu sehen sind, einzubeziehen. Wenn 
der direkte Kontext zum Gebiet nicht gegeben bzw. die 
räumliche Entfernung zu groß ist, sind sie als einzelne 
kulturhistorisch bedeutsame Landschaftselemente anzu-
sprechen, nicht aber als Bestandteil historischer Kultur-

landschaften. Solche kulturhisto-
rischen Landschaftselemente sind 
ebenfalls schutzwürdig und in der 
weiteren Planung entsprechend 
zu berücksichtigen, wie es in der 
niedersächsischen Landschaftsrah-
menplanung bereits gängige Pra-
xis ist (s. KÖHLER & PREIß 2000). 

In diesem Zuge ist auch die 
Abgrenzung der im Niedersächsi-
schen Landschaftsprogramm (Ent-
wurf, NLWKN 2018) benannten 
historischen Kulturlandschaften 
landesweiter Bedeutung zu über-
prüfen und bedarfsweise anzupas-
sen. Bei der Gebietsabgrenzung, 
insbesondere bei der Konkretisie-
rung der Gebiete aus dem Land-
schaftsprogramm, kann seitens 
der unteren Naturschutzbehör-
den die fachbehördliche Beratung 
des NLWKN einzelfallbezogen in 
Anspruch genommen werden. 

Karte 36: Aktuelle TK 25-Darstellung für den Bereich Meyenburg

Karte 37: Meyenburg in der Darstellung der Kurhannoverschen Landesaufnahme mit dem noch intak-
ten Meyenburger Moor
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Die Karten 36-41 verdeutlichen 
die Abgrenzung einer historischen 
Kulturlandschaft am Beispiel der 
„Geestlandschaft um Meyenburg“ 
im Landkreis Osterholz.

WIEGAND (2019) beschreibt 
die kulturhistorische Bedeutung 
des Gebiets: „Die Umgebung von 
Meyenburg wird durch viele his-
torische Elemente und Struktu-
ren geprägt. So zeigt das Acker-
land südwestlich von Meyenburg 
nahezu den identischen amorphen 
Umriss, wie er in der Preußischen 
(um 1900) und auch schon in der 
Kurhannoverschen Landesauf-
nahme (1768) kartiert wurde. Auch 
die dortigen Einzelhöfe oder klei-
nen Hofgruppen entsprechen in 
ihrer Siedlungsstruktur dem histo-
rischen Bild. Zum besonderen Cha-
rakter trägt ferner der Ortskern 
entlang des Meyenburger Damms 
bei, der mit seiner Kirche, dem 
1752 errichteten Kirchturm und 
zahlreichen Fachwerk-Bauernhäu-
sern als Ensemble unter Denkmal-
schutz steht. Östlich davon liegt 
die ebenfalls denkmalgeschützte 
Wassermühle mit ihrem Mühlen-
teich. Talaufwärts versteckt sich 
in einem Wäldchen der Rest eines 
ehemaligen Entenfangs. 

Nördlich des Ortes befi ndet 
sich Gut Wersebe, das am Über-
gang zur Marsch auf dem Pfahlge-
rüst einer vorher dort gelegenen 
Ministerialburg errichtet wurde. 
Das denkmalgeschützte Ensem-
ble besteht aus einem Herren-
haus, einer Remise, einer Zehnt-
scheune, einer Zufahrtsallee, 
einem Park und einem Wasser-
graben als Umgrenzung. Südlich 
des Ortes zeichnen sich am Nord-
hang des Klingenberges mehrere 
rund 1,5 m hohe Stufenraine als 
Relikte früherer Terrassenäcker 
ab. Wenige Meter nördlich davon, 
am Fuße der Anhöhe, ist in einer 
Wiese das typische Relief eines 
mittelalterlichen Wölbackers zu 
erkennen. Hervorzuheben ist 
schließlich ein gut erhaltenes 
Großsteingrab am nordöstlichen 
Rand des Gebietes.“

Karte 38: Meyenburg in der Darstellung der Preußischen Landesaufnahme mit verzeichnetem Torfab-
bau, seinerzeit noch manuell im Handstichverfahren

Karte 39: Kulturhistorisch bedeutsame Biotope im Bereich Meyenburg nach der Landesweiten Biotop-
kartierung, darunter auch naturnahe Moorbiotope im Bereich der Handtorfstiche. Kulturhistorische 
Böden nach Bodenkarte 1: 50.000 befi nden sich in größerer Entfernung zu den sonstigen historischen 
Strukturen, östlich der A27 (Plaggenesch).
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Karte 41: Abgrenzung der historischen Kulturlandschaft „Geestlandschaft um Meyenburg“ im Maßstab 1: 50.000 unter Einbeziehung des südlichen 
Bereichs, der durch Handtorfstiche aus Preußischer Zeit geprägt ist, die heute Standort naturnaher Moorbiotope sind. Der weiter östlich daran angren-
zende Bereich wurde wegen der das Landschaftsbild dominierenden A27 und dem Windpark nicht mit einbezogen.

Karte 40: Im Fachinformationssystem der 
Niedersächsischen Denkmalpfl ege (ADAB-
web) verzeichnete Bau- und Bodendenk-
mäler im Bereich der Ortslage Meyenburg. 
Neben den in Rot dargestellten Baukörpern 
der Baudenkmale mit zugehörigen Grün- 
und Wasserfl ächen, sind im südwestlichen 
Bereich auf den grau hinterlegten Flächen 
Bodendenkmale in Gestalt eines Wölbacker-
beetes und Terrassenäcker am Hang des 
Klingenberges verzeichnet.
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 6 Integration historischer Kulturlandschaften in den 
 Landschaftsrahmenplan (LRP)

Um den LRP inhaltlich nicht zu überfrachten, ist es sinn-
voll, nicht alle gewonnenen Informationen und Daten 
in den LRP zu übernehmen, sondern nur die wichtigsten 
Informationen tabellarisch zu erfassen. Die im Planungs-
raum gewonnenen Informationen sollten aber auch in 
ihrer Gesamtschau für spätere Arbeitszusammenhänge 
anderweitig gesichert werden. Für jede der abgegrenz-
ten historischen Kulturlandschaften kann dazu ein Steck-
brief nach der Vorlage im Anhang III erstellt werden Er 
dokumentiert die gewonnenen Informationen, indem 
die wertgebenden Bestandteile benannt sowie bewertet 
werden und das Gebiet somit charakterisiert wird. Dieser 
Steckbrief sollte abseits des LRP Grundlage sein für die 
weitere naturschutzfachliche Befassung der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde mit dem jeweiligen Gebiet, 
z. B. bei künftigen Eingriffsvorhaben oder Schutzgebiets-
verfahren sowie bei (Ausnahme-)Genehmigungen in 
bestehenden Schutzgebieten (s. Pkt. 6.3.4). 

 6.1 LRP-Kapitel „Landschaftsbild“ und LRP-Karte 2

Im Textteil des LRP sollte eine kurze Befassung mit dem 
Planungsraum in kulturhistorischer Hinsicht erfolgen, die 

sich an den Darstellungen des Niedersächsischen Land-
schaftsprogramms (LaPro) (Entwurf, NLWKN 2018) hin-
sichtlich der folgenden Aspekte orientiert:
 Kulturlandschaftliche Gliederung (LaPro-Kap. 3.5.2), 
 aus landesweiter Sicht bedeutsame historische Kultur-

landschaften (LaPro-Kap. 3.5.5) 
 Prioritäten in den einzelnen Naturräumlichen Regio-

nen (LaPro-Kap. 4.2), Ziele für das Landschaftsbild
 sowie an Pkt. 3 der vorliegenden Arbeitshilfe. 

Aus den Darstellungen im LRP sollte die Bedeutung von 
im Planungsraum vorhandenen historischen Kulturland-
schaften ersichtlich werden.

Für die kartografi sche Darstellung der jeweiligen 
Gebiete sind die entsprechenden Gebietsgeometrien 
in die LRP-Karte 2 (Landschaftsbild) zu integrieren. In 
Ergänzung der allgemeinen Arbeitshilfe für die nieder-
sächsische Landschaftsrahmenplanung (PATERAK et al. 
2001, S. 186) wird dafür als landesweit einheitlich zu ver-
wendende Signatur eine violette, horizontale Schraffur 
empfohlen:

Farbwert C 050/ M 100/ Y 035/ K 000

Karte 42: Darstellung historischer Kulturlandschaften im Landkreis Leer in LRP-Karte 2 „Landschaftsbild“ (Darstellungsgrundlage Nds. Landschafts-
programms, Entwurf, NLWKN 2018) 
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Neben der kartografi schen ist eine tabellarische Darstel-
lung im Textband des LRP ausreichend, die die wichtigs-
ten Gebietsdaten zusammenfasst. Ergänzend dazu und 
zu LRP-Karte 2 wird die Aufnahme einer thematischen 
Textkarte zur separaten, eigenständigen Darstellung kul-
turhistorisch bedeutsamer Bereiche und Landschaftsele-
mente empfohlen.

 6.2 Übernahme in das Zielkonzept in LRP-Kapitel 4 
und LRP-Karte 5

Im Zielkonzept eines LRP werden die zu erhaltenden oder 
zu entwickelnden Biotopkomplexe, Landschafts- und 
Nutzungstypen dargestellt. Dies erfolgt vorrangig in kar-
tografi scher Form, die nach naturräumlichen Einheiten 
und Gebietsnummern gegliedert und durch eine Tabelle 
im Textteil des LRP ergänzt und inhaltlich hinterlegt wird. 

Die im Planungsraum des LRP identifi zierten und 
räumlich abgegrenzten historischen Kulturlandschaften 
werden ihrer bereits in der LRP-Karte 2 dargestellten, 
sehr hohen Bedeutung für das Landschaftsbild entspre-
chend in die Zielsystematik der Landschaftsrahmenpla-
nung integriert (PATERAK et al. 2001). Die Übernahme 
der Gebietsabgrenzung erfolgt also in der orangenen 
Zielkategorie „Sicherung und Verbesserung“, die stan-

dardmäßig zur Darstellung von Gebieten mit hoher und 
sehr hoher Bedeutung für das Landschaftsbild verwen-
det wird. Unter der jeweiligen Gebietsnummer sind in 
der zum Zielkonzept gehörigen Tabelle Ziele zu ergän-
zen, die kartografi sch nicht dargestellt werden können. 
Die Informationen, die in der Tabelle dargestellt werden, 
sollten sich ebenso in der Attributtabelle zu den GIS-Poly-
gonen wiederfi nden. In der Tabelle sind auch Begründun-
gen für die Entscheidung über Zielkonfl ikte zu geben. 

Bei der Überlagerung mit den Daten zur biologischen 
Vielfalt – also den Gebieten mit einer überwiegend sehr 
hohen Bedeutung für Arten und Biotope, die in Rot dar-
gestellt werden – zeigt sich kartografi sch, ob die jewei-
lige historische Kulturlandschaft oder Teile von ihr auch 
eine besondere Bedeutung in diesem Sinne besitzt. 
Zielkonfl ikte bei Maßnahmen zur Erhaltung historischer 
Kulturlandschaften und Maßnahmen für die biologische 
Vielfalt dürften, abgesehen von Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern im 
Bereich historischer wasserwirtschaftlicher Anlagen, die 
Ausnahme sein. Dem Erhalt der biologischen Diversität 
sollte ein besonderes Gewicht eingeräumt werden. 

Grundsätzlich gelten die folgenden Hinweise (vgl. Nds. 
Landschaftsprogramm, Entwurf, NLWKN 2018):

Tab. 5: Mustertabelle für LRP-Textband: Tabellarische Übersicht über historische Kulturlandschaften im jeweiligen Planungsraum

Nr. Name km²
Landesweite Bedeutung (LaPro) / 
regionale Bedeutung

Kulturlandschaftsraum gem. 
LaPro

Kurzcharakterisierung/
Bemerkungen

Karte 43: Darstellung historischer Kulturlandschaften in LRP-Karte 4a „Zielkonzept“ mit einer Überlagerung der roten und der orangen Zielkategorie 
im Bereich der historischen Kulturlandschaft HK09 „Wallheckenlandschaft Holtland“ (Darstellungsgrundlage Nds. Landschaftsprogramms, Entwurf, 
NLWKN 2018) 



213
Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 4/2019

 Bei der Pfl ege und Entwicklung von kulturhistorischen 
Biotoptypen in historischen Kulturlandschaften sind 
auch die Nutzungsstrukturen (z. B. forstliche Abteilun-
gen, Flurstücksgrenzen, Wege) des Gebiets zu erhal-
ten bzw. nach Möglichkeit wiederherzustellen.

 Die Erhaltung bestehender Standorte historischer 
Waldnutzungsformen hat Vorrang vor der natürlichen 
Waldentwicklung.

 Bei historischen Einrichtungen zur Flächenentwässe-
rung und historischen Querbauwerken an den Fließ-
gewässern, die möglicherweise den Zielen des Arten- 
und Biotopschutzes entgegenstehen, sind  Lösungen 
im Einzelfall zu fi nden und alle historischen Kultur-
landschaftselemente nach Möglichkeit in ihrer 
Gesamtheit zu erhalten (vgl. HOPPE 2012).

 Offenlandgeprägte historische Kulturlandschaften 
sind nicht für Maßnahmen zur Waldentwicklung in 
Anspruch zu nehmen.

 Die Renaturierung von Mooren hat Vorrang vor der 
Erhaltung von Gräben und Torfstichen.

 Die Renaturierung von Salzwiesen hat Vorrang vor der 
Erhaltung von Grüppenstrukturen.

 6.3 Übernahme in den Umsetzungsteil in 
LRP-Kapitel 5 und LRP-Karte 6

Die Karte 6 ist im Landschaftsrahmenplan der zentrale 
Bestandteil des Kapitels 5. In ihr werden die Gebiete 
nach den Schutzgebietskategorien des BNatSchG sowie 
Gebiete, die die Voraussetzungen zur Unterschutzstel-
lung nach den §§ 23-29 BNatSchG erfüllen, dargestellt. 
Im Folgenden wird erläutert, welche Schutzgebietska-
tegorien für historische Kulturlandschaften zur Anwen-

dung kommen können. Des Weiteren werden in diesem 
Kapitel Hinweise zu Pfl ege- und Entwicklungsmaßnah-
men für historische Kulturlandschaften, zu baurechtli-
chen Instrumenten, die der Sicherung historischer Kul-
turlandschaften im planungsrechtlichen Innenbereich 
dienen können, sowie Hinweise zu Eingriffsvorhaben in 
historischen Kulturlandschaften gegeben. Abschließend 
fi nden sich Hinweise zur planerischen Integration von 
historischen Kulturlandschaften in die Regionale Raum-
ordnung.

 6.3.1 Naturschutzrechtlicher Flächenschutz 

Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG können aus 
landeskundlichen Gründen ausgewiesen werden, womit 
laut SCHUMACHER & FISCHER-HÜFTLE (2010, S. 486) ins-
besondere historische Kulturlandschaften angesprochen 
sind, die landestypische, frühere Nutzungsformen wider-
spiegeln. Die Schutzkategorie des Naturschutzgebiets 
erscheint im Sinne dieser Arbeitshilfe und der Methodik 
der niedersächsischen Landschaftsrahmenplanung ins-
besondere dann richtig zugeordnet, wenn ein nach den 
Befunden der schutzgutspezifi schen Bestandsaufnahme 
als historische Kulturlandschaft identifi ziertes Gebiet 
eine sehr hohe Bedeutung für die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt, z. B. wegen des Vorkommens kulturhisto-
rischer Biotoptypen, erfüllt. 

Besteht die Bedeutung einer historischen Kulturland-
schaft im Wesentlichen wegen anderer wertgebender 
Merkmale im Sinne dieser Arbeitshilfe und hat sie keine 
sehr hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, 
erfüllt sie grundsätzlich die Voraussetzungen zur Aus-
weisung eines Landschaftsschutzgebietes gemäß § 26 

Karte 44: Darstellung historischer Kulturlandschaften in Karte 5a „Schutz, Pfl ege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft“ und 
Differenzierung in LSG- und NSG-würdige Bereiche (Darstellungsgrundlage Nds. Landschaftsprogramms, Entwurf, NLWKN 2018) 
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BNatSchG. In Gebieten, die auch den planungsrechtli-
chen Innenbereich berühren, sind die naturschutzrecht-
lichen Instrumente nach Bedarf mit baurechtlichen zu 
ergänzen (s. Pkt. 6.3.3).

Die Schutzkategorien nach § 28 BNatSchG (Natur-
denkmäler) und § 29 BNatSchG (Geschützte Landschafts-
bestandteile) sind für den Schutz von kulturhistorischen 
Landschaftselementen und relativ kleinräumigen Land-
schaftsteilen geeignet. Sie dienen dem Objektschutz, 
wobei Naturdenkmäler ausschließlich dem Schutz von 
Einzelobjekten dienen, die nicht größer als 5 ha sind. 

Die Schutzgebietskategorie des Naturdenkmals 
kommt, einem Naturschutzgebiet entsprechend, aus 
landeskundlichen Gründen in Betracht (s. o.). Ein Natur-
denkmal kann durch Verordnung der unteren Natur-
schutzbehörde ausgewiesen werden. 

Für eine Ausweisung als Geschützter Landschafts-
bestandteil ist entscheidend, dass die entsprechenden 
Bereiche nicht selbst als Landschaft anzusehen sind, son-
dern lediglich als ein Ausschnitt ebendieser (SCHUMA-
CHER & FISCHER-HÜFTLE 2010, S. 560). Eine maximale 
Größenangabe enthält das Naturschutzrecht dafür nicht. 
Alleen, Baumreihen, Bäume, Hecken und auch andere 
Landschaftsbestandteile können in ihrem Gesamtbestand 
für den gesamten Bereich oder Teile eines Landes, also 
auch für Landkreise oder Gemeinden, durch Verordnung 
oder gemeindliche Satzung zu Geschützten Landschafts-
bestandteilen erklärt werden. Gemäß § 22 NAGBNatSchG 
gilt dies für Wallhecken und mit landesweiter Wirkung 
unmittelbar. Davon ausgenommen sind allerdings im 
Wald liegende Wallhecken, die bedarfsweise gesondert 
zu sichern sind.

Unabhängig von der Art der Schutzkategorie ist eine 
hinreichend bestimmte Beschreibung der kulturhistori-
schen bzw. landeskundlichen Bedeutung des Gebietes 
im Schutzzweck wichtig. Grund, Art und Umfang der 
Schutz ausweisung sowie die Ge- und Verbote müssen aus 
dem Schutzzweck hergeleitet werden und mit ihm ver-
einbar sein. Nur so können rechtswirksame Verbote zum 
Schutz der historischen Kulturlandschaften und histori-
scher Kulturlandschaftselemente festgesetzt werden.

Sofern nicht abzusehen ist, dass die besondere Eigen-
art und somit die besondere Bedeutung einer histori-
schen Kulturlandschaft oder ein bestimmter Bestand 
an historischen Kulturlandschaftselementen gefährdet 
ist, kann eine hoheitliche Unterschutzstellung bis auf 
Weiteres verzichtbar sein. Falls sich die Situation ändert 
und sich eine Gefährdung zu einem späteren Zeitpunkt 
ergibt, kann das betroffene Gebiet bzw. der Landschafts-
bestandteil gemäß § 22 Abs. 3 BNatSchG für einen Zeit-
raum von bis zu zwei Jahren vorläufi g sichergestellt 
werden, um eine Sicherung durch Verordnung oder Sat-
zung mit dem dafür notwendigen Verwaltungsverfahren 
durchführen zu können. Die einstweilige Sicherstellung 
kann einmalig um bis zu weitere zwei Jahre verlängert 
werden. 

Hintergrund der Vorschrift ist der Umstand, dass die 
Unterschutzstellung wertvoller Teile von Natur und 
Landschaft einige Zeit in Anspruch nimmt und daher die 
Gefahr besteht, dass das potenzielle Schutzgebiet oder 
Schutzobjekt bereits vor Abschluss des Verfahrens zur 
endgültigen Ausweisung beeinträchtigt oder gar ver-
nichtet werden kann (LANDMANN/ROHMER UMWELTR/
GELLERMANN Rn. 25, dgl. Insgesamt: BECKOK UMWELTR 
2019, BNatSchG § 22 Rn. 35).

 6.3.2 Pfl ege- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Pfl ege historischer Kulturlandschaften ist eine Auf-
gabe, die sich neben den unteren Naturschutzbehörden 
auch an die niedersächsischen Naturparke richtet. Der 
Schutz, die Pfl ege und die Entwicklung von Biotoptypen 
ist umfänglich beschrieben und umfasst auch die kultur-
historisch bedeutsamen Biotoptypen (s. KAISER & WOHL-
GEMUTH 2002). Im Kontext historischer Kulturlandschaf-
ten sollte ihrer Pfl ege eine erhöhte Aufmerksamkeit 
zukommen, da der Zusammenhang von Lebensräumen 
für Pfl anzen und Tiere mit historischen Siedlungs- und 
Nutzungsstrukturen eine Besonderheit für das Land-
schaftserleben des Menschen darstellt.

Gebiete und auch einzelne Flächen, auf denen zwar 
noch historische Siedlungs- und Nutzungsstrukturen 
vorhanden sind, jedoch keine Biotoptypen historischer 
Nutzungsformen, können in ebendieser Hinsicht beson-
deres Entwicklungspotenzial besitzen. Dies kann durch 
die Extensivierung vorhandener Nutzungen z. B. beim 
Grünland, die Wiederherstellung vormaliger Vegeta-
tionsausprägungen z. B. von ehemaligen Wallhecken, 
Heiden und Magerrasen oder die Wiederaufnahme alter 
Nutzungsformen wie z. B. Mittelwaldwirtschaft erfol-
gen. Für die Entwicklung konkreter Maßnahmen für ein 
bestimmtes Gebiet können insbesondere die Karten der 
Gemeinheitsteilungen und Verkoppelungen (s. Pkt. 4.9) 
eine aussagekräftige Grundlage bieten. 

Die Pfl ege historischer Kulturlandschaften und die 
Wiederherstellung historischer Biotoptypen kann eine 
hohe Bedeutung für die Weiterentwicklung von Biotop-
verbundsystemen auf örtlicher, regionaler und landes-
weiter Ebene sowie darüber hinaus erlangen. Die Wan-
derschäferei kann in diesem Zusammenhang beispiels-
weise eine wichtige Rolle spielen.

Die Maßnahmenförderung kann über verschiedene 
ELER-fi nanzierte Förderinstrumente erfolgen. Neben 
den verschiedenen Fördermaßnahmen, die ausschließlich 
Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes betreffen, 
sieht der Zuwendungszweck der Richtlinie NAL1 neben 
dem Naturerbe explizit auch die Erhaltung des nieder-
sächsischen Kulturerbes mit seinen charakteristischen 
Kulturlandschaften vor. Zuständig für die Fördermittel-
vergabe sind der NLWKN, die Großschutzgebietsverwal-
tungen und die NBank.

 6.3.3 Baurechtliche Instrumente

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspfl ege 
gelten gemäß § 1 BNatSchG für den besiedelten und 
den unbesiedelten Bereich. Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB 
ist es Aufgabe der Bauleitpläne, „das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln“. 
Gebiete, in denen die Umsetzung des LRP besondere 
Anforderungen an die Bauleitplanung stellt, werden in 
der LRP-Karte 6 dargestellt und die erforderlichen Maß-
nahmen im LRP-Kapitel 5.4 textlich erläutert und begrün-
det, was unter Angabe der jeweiligen Gebietsnummer 
tabellarisch erfolgen kann.

Im planungsrechtlichen Innenbereich, also in im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen gemäß § 34 BauGB, 
sind die naturschutzrechtlichen Instrumente nur einge-

1 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes und der Landschaftspfl ege 
(Richtlinie NAL), RdErl. d. MU v. 21. 6. 2017, Nds. MBl. 2017 Nr. 26, 
S. 831
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schränkt anwendbar. Das Ortsbild darf nicht beeinträch-
tigt werden (§ 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB), was im vorlie-
genden Fall im Zusammenhang mit dem Landschaftsbild 
verstanden werden muss. 

Die Beeinträchtigung des Ortsbildes ist dabei umfas-
send unter städtebaulichen Gesichtspunkten zu beur-
teilen, nicht singulär z. B. im Hinblick auf die ästheti-
sche Wirkung des beabsichtigten Vorhabens oder seine 
Beurteilung in sonstiger baugestalterischer Hinsicht. Das 
Ortsbild muss „eine gewisse Wertigkeit“ (BVerwG Urt. v. 
11. 5. 2000 – 4 C 14/98, NVwZ 2000, 1169) für die Allge-
meinheit bezogen auf einen größeren maßstabbilden-
den Bereich als die für das Gebot des Einfügens maßgeb-
liche nähere Umgebung haben. Eine gewisse Einheitlich-
keit oder Gleichartigkeit der Bebauung reicht nicht aus. 
Es ist eine aus dem Üblichen herausragende Prägung 
erforderlich, damit überhaupt eine Beeinträchtigung des 
Ortsbildes in Betracht kommt (BATTIS/KRAUTZBERGER/
LÖHR/MITSCHANG/REIDT 2019, Rn. 40, BauGB § 34 Rn. 
40). 

Viele Typen historischer Kulturlandschaften bezie-
hen besiedelte und im Zusammenhang bebaute Berei-
che mit ein. Die Siedlungsstruktur ist in vielen Fällen, 
z. B. bei Warftendörfern, Geestrandsiedlungen, Polder-
siedlungen, Fehngebieten, Eschdörfern, Moorkolonien, 
Hagenhufendörfern und Rundlingen, maßgeblich für die 
Bedeutung historischer Kulturlandschaften. 

Die Ausweisung von LSG und gar NSG kommt inner-
örtlich kaum in Frage. Bei kleinräumigen Ausprägungen 
(s. Pkt. 6.3.1) können historische Kulturlandschaftsele-
mente, wie bereits dargestellt, als Naturdenkmal (§ 28 
BNatSchG) oder als Geschützter Landschaftsbestandteil 
evtl. im Innenbereich ausgewiesen werden. Bei großräu-
migeren historischen Kulturlandschaften, die sowohl den 
planungsrechtlichen Außenbereich als auch den Innen-
bereich einbeziehen, ist es für die Erhaltung der Gebiete 
erforderlich, dass die kommunale Bauleitplanung sich die 
entsprechenden Ziele zur Erhaltung der historischen Kul-
turlandschaften zu eigen macht. Dies entspricht den für 
die Bauleitplanung formulierten Vorgaben des BauGB 
gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6, Nr. 5 und 7 zur Berücksich-
tigung der Belange der Baukultur, des Denkmalschut-
zes, der geschichtlichen Bedeutung des Orts- und Land-
schaftsbildes sowie der umfassenden Belange von Natur-
schutz und Landschaftspfl ege.

Im gemeindlichen Flächennutzungsplan sind Festle-
gungen zur baulichen Nutzung für die künftigen Bauge-
biete sowie das Maß der baulichen Nutzung zu treffen 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB), um die städtebauliche Entwick-
lung sinnvoll zu steuern. Im unmittelbaren oder angren-
zenden Bereich historischer Kulturlandschaften sollten 
die Festlegungen nach Möglichkeit so gestaltet wer-
den, dass sie die historischen Strukturen aufgreifen und 
sie unter städtebaulichen und landschaftsplanerischen 
Gesichtspunkten zeitgemäß fortentwickeln, ohne sie 
mehr als notwendig zu überprägen oder gar zu zerstö-
ren. 

Im Bebauungsplan (§ 9 BauGB) kann eine zu den his-
torischen Landschafts- und Siedlungsstrukturen passende 
Art und ein passendes Maß der baulichen Nutzung fest-
gesetzt werden. Dies gilt u. a. hinsichtlich der jeweiligen 
Bauweisen sowie für Flächen, die von Bebauung freizu-
halten sind, öffentliche und private Grünfl ächen, Flä-
chen für Landwirtschaft und Wald sowie für Flächen zum 
Anpfl anzen z. B. von Bäumen oder Hecken. 

Bei der Zusammenarbeit mit Privaten bei städtebaulichen 
Entwicklungen mit Städtebaulichem Vertrag sollte der 
Erhaltung historischer Kulturlandschaften im Rahmen 
der Berücksichtigung baukultureller Belange gemäß § 11 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB ebenfalls Rechnung getragen werden.

Eine Möglichkeit, historische Kulturlandschaften im 
planungsrechtlichen Innenbereich zu schützen, bietet 
§ 172 BauGB in Form der Erhaltungssatzung. Die Verän-
derung baulicher Anlagen bedürfen im Geltungsbereich 
solcher Satzungen der Genehmigung. Die Genehmigung 
kann versagt werden, wenn das Ortsbild, die Stadtgestalt 
oder das Landschaftsbild durch ein Vorhaben beeinträch-
tigt werden würde.

In diesem Zusammenhang sei auch auf den Umge-
bungsschutz nach § 8 des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes hingewiesen, der die Errichtung, Ände-
rung oder Beseitigung baulicher Anlagen in der Umge-
bung von Baudenkmalen untersagt, wenn deren Erschei-
nungsbild dadurch beeinträchtigt werden würde.

Gem. § 84 NBauO können die Gemeinden weitere 
Regelungen für „bestimmte städtebauliche, baugestalte-
rische und ökologische Absichten“ regeln. Für die Erhal-
tung historischer Orts- und Landschaftsbilder können 
gezielte Vorgaben für die Gestaltung von Gebäuden, 
z. B. hinsichtlich der Auswahl von Baustoffen und von 
außen sichtbarer Farben, genutzt werden (§ 84 Abs. 3 
NBauO). Dies erfolgt in Form einer Gestaltungssatzung 
und kann bei Bedarf durch einen Gestaltungsleitfaden 
ergänzt werden.

Die Integration der Ziele für historische Kulturland-
schaften in die Bauleitplanung und die Bauordnung 
kommt der Eigenart des jeweiligen Orts- und Land-
schaftsbildes zugute und sollte zumindest per se kei-
nen fi nanziellen Mehraufwand für die Gemeinde und 
den Bauträger verursachen. Der Kontext zu historischen 
Kulturlandschaften kann als besondere Lage und land-
schaftliche Einbindung bei der Vermarktung von Bauland 
gegenüber anderen qualitativ weniger anspruchsvollen 
Baugebieten auf Basis des LRP oder auch eines kommu-
nalen Landschaftsplans genutzt werden.

 6.3.4 Bewertung historischer Kulturlandschaften 
bei Eingriffsvorhaben

Bei der Prognose und Bewertung von Eingriffsfolgen 
im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 
die das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kön-
nen, ist in historischen Kulturlandschaften grundsätzlich 
davon auszugehen, dass sie eine sehr hohe Bedeutung 
für das Schutzgut Landschaftsbild und grundsätzlich eine 
erhöhte Empfi ndlichkeit gegenüber eingriffsrelevanten 
Nutzungen besitzen (s. Anhang I). 

Die Empfi ndlichkeit einer historischen Kulturland-
schaft gegenüber Eingriffen und die Erheblichkeit der 
von ihnen ausgehenden Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes einer historischen Kulturlandschaft kor-
relieren mit der Größe des betroffenen Gebiets. Wäh-
rend kleine Gebiete eine hohe Sensibilität besitzen und 
bereits durch eine einzige Baumaßnahme vollständig 
überprägt werden können, ist es in großen Gebieten 
eher möglich, weniger sensible Bereiche zu identifi zie-
ren, Vorhaben in den landschaftlichen Kontext einzupas-
sen und so die Folgen für das Gesamtgebiet geringzuhal-
ten. 

In historischen Kulturlandschaften steht der Erhalt, 
unter besonderer Berücksichtigung der spezifi schen 
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Merkmale, im Vordergrund. Eine Weiterentwicklung 
sollte nur sehr behutsam geschehen. Dabei ist besonders 
zu berücksichtigen, dass historische Objekte nicht wie-
derherstellbar sind und Verluste unwiederbringlich sind. 

Da die Eingriffsregelung sich auf die Betrachtung 
jedes einzelnen Eingriffs beschränkt, ist bei Umweltver-
träglichkeitsprüfungen (UVP) in Zulassungsverfahren 
umso mehr darauf zu achten, dass kumulative Effekte 
sowohl für das Schutzgut Landschaftsbild als auch für das 
Schutzgut Kulturelles Sachgut berücksichtigt werden.

Historische Kulturlandschaften lassen sich bei Ein-
griffsvorhaben nicht in ihren grundlegenden Strukturen 
rekonstruieren. Dort wo sich die Flurtypen und Nut-
zungsgrenzen noch historischen Landschaftszuständen 
zuordnen lassen, ist eine Aufwertung aber durchaus 
möglich (s. Pkt. 6.3.2). Sie kann durch die Wiederherstel-
lung gebietsspezifi scher kulturhistorischer Biotoptypen, 
wie z. B. extensiv genutztem Grünland, Magerrasen, Hei-
den und Wallhecken erfolgen und das sowohl in direk-
tem räumlichen Zusammenhang des Eingriffs, als auch in 
einem anderen Gebiet des gleichen Typs. Maßnahmen, 
die der Rekonstruktion von Elementen der historischen 
Kulturlandschaft dienen, können durch Ersatzzahlungen 
fi nanziert werden. Für die Maßnahmenkonzeption kön-
nen die Karten der Gemeinheitsteilung und Verkoppe-
lung eine geeignete Grundlage liefern (s. Pkt. 4.9).

Im Umsetzungsteil des Landschaftsrahmenplans soll-
ten unter Bezug auf § 15 Abs. 2 Satz 5 BNatSchG sowie 
unter Bezug auf das LRP-Kapitel „Landschaftsbild“ 
(s. Pkt. 6.1) Hinweise gegeben werden, welche der darge-
stellten Kulturlandschaften wegen vorhandener Über-
prägungen keine hohe oder sehr hohe Bedeutung auf-
weisen, sondern nur eine mittlere, um auf bestehende 
Aufwertungspotenziale hinzuweisen. Vorstellbar ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass in solchen Gebieten 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pfl ege durchgeführt werden, die später bei sich zukünf-
tig ergebenden Kompensationsverpfl ichtungen im Sinne 
von § 16 BNatSchG als Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men angerechnet werden können. Allerdings ist für eine 
Anrechenbarkeit zu beachten, dass Maßnahmen zur Wie-
derherstellung oder landschaftsgerechten Neugestaltung 
des Landschaftsbildes in den Bereichen erfolgen müssen, 
die optisch von den Eingriffsfolgen in Mitleidenschaft 
gezogen werden.

Die Abwägung nach § 15 Abs. 5 BNatSchG kann bei 
einer historischen Kulturlandschaft dazu führen, dass ein 
Eingriff nicht zugelassen oder durchgeführt werden darf, 
wenn eine Beeinträchtigung des entsprechenden Gebie-
tes bei Durchführung des Vorhabens nicht zu vermeiden 
oder natural zu kompensieren wäre, die Erhaltung der 
historischen Kulturlandschaft aber den anderen Belan-
gen im Range vorgeht.

 6.4 Darstellung und planungsrechtliche Sicherung 
historischer Kulturlandschaften in der Regionalen 
Raumordnung

Die durch den LRP für den jeweiligen Planungsraum 
benannten Ziele von Naturschutz und Landschaftspfl ege 
werden in der LRP-Karte 7 mit den zugehörigen text-
lichen Erläuterungen (tabellarisch) in die Gebietskate-
gorien und Planzeichen der Raumordnung übersetzt 
(vgl. NLT 2017). Da sich diese Aufbereitung allein an die 
Träger der Regionalplanung richtet, erfolgt sie in Form 
einer Arbeitskarte, die nicht mit dem LRP veröffentlicht 

wird. Die Wahl der raumordnerischen Kategorien erfolgt 
zunächst nach fachlichen Gesichtspunkten und muss 
zusammen mit der erläuternden Tabelle für die Raum-
ordnungsbehörde nachvollziehbar sein. Grundsätzlich 
kommen für die Darstellung historischer Kulturlandschaf-
ten in der Regionalen Raumordnung je nach Bedeutung 
und Sicherungsanspruch die folgenden Kategorien in 
Frage:
 Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet Kulturelles Sachgut
 Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft
 Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet landschaftsbezogene 

Erholung
 Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet Verbesserung der 

Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts.
Generell kommt für den Schutz historischer Kultur-
landschaften in der Raumordnung eine Festlegung als 
Vorrang-, sonst Vorbehaltsgebiet Kulturelles Sachgut in 
Betracht. Hierbei ist es auch möglich, Landschaftsberei-
che einzubeziehen, die einen Schwerpunkt der wertge-
benden Elemente im besiedelten Bereich haben (z. B. 
Ortsränder, historisches Ortsbild eines Dorfes, historische 
Altstadt usw., s. Pkt. 6.3.3). 

Historische Kulturlandschaften, die ganz oder teil-
weise auch eine besondere Bedeutung für das Schutzgut 
Biologische Vielfalt aufweisen und insofern die Voraus-
setzung zur Ausweisung als NSG erfüllen, sollten als Vor-
ranggebiete Natur und Landschaft festgelegt werden. 
Historische Kulturlandschaften, die gemäß dem Zielkon-
zept eine hohe oder sehr hohe Bedeutung für das Land-
schaftsbild aufweisen, können ebenfalls als Vorrang-, 
sonst als Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft fest-
gelegt werden. Bei einer besonderen Gebietsausprägung 
kann auch ein Vorrang-, sonst Vorbehaltsgebiet land-
schaftsbezogene Erholung in Frage kommen. 

Gebiete, in die Kompensationsmaßnahmen gelenkt 
werden sollen, sollten – soweit maßstäblich erkennbar 
– als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet Verbesserung der 
Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts festgelegt 
werden. Für stark durch Grünland geprägte Gebiete 
kann es sinnvoll sein, die Gebietskategorie Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -pfl ege 
und -entwicklung zu verwenden. Da die reine Grünland-
bewirtschaftung bei historischen Kulturlandschaften 
allerdings kaum das einzige wertgebende Merkmal sein 
wird, erscheinen die anderen Gebietskategorien für den 
vorliegenden Zweck geeigneter oder eine Kombination 
mehrerer geeigneter Planzeichen.

Bei einer Festlegung mit Planzeichen aus dem Bereich 
„Natur und Landschaft“ wie auch als „Kulturelles Sach-
gut“ ist darauf Wert zu legen, dass im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm dargelegt wird, was der „Schutz-
zweck“ der jeweiligen Festlegung ist. Denn es ist z. B. bei 
der Beurteilung der Raumverträglichkeit eines Vorhabens 
mit einem Vorranggebiet Natur und Landschaft oder 
Kulturelles Sachgut, das eine historische Kulturlandschaft 
raumordnerisch sichert, entscheidend, ob die Festlegung 
eher aufgrund des Landschaftsbildes, aufgrund einzelner 
Elemente der historischen Kulturlandschaft oder auf-
grund von Bodeneigenschaften (z. B. Plaggenesch oder 
auch Bodendenkmal) festgelegt wurde. Je nach „Schutz-
zweck“ kann beispielweise ein Erdkabel gegenüber einer 
Freileitung Vor- oder Nachteile haben. 

Im Sinne des gutachterlichen Charakters des LRP sollte 
sich die zuständige UNB eine eigene Fachposition zu 
den Erfordernissen der planungsrechtlichen Absicherung 
erarbeiten. Ein Abstimmungsprozess zwischen Natur-
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schutzbehörde und Raumordnungsbehörde bleibt dem 
Aufstellungs- oder Änderungsverfahren für das Regio-
nale Raumordnungsprogramm vorbehalten. Die gesamt-
planerische Abwägung bleibt letztendlich dem Träger 
der Regionalplanung und Plangeber vorbehalten.

Bei der Konzentrationsfl ächenplanung für Wind-
energie anlagen sind historische Kulturlandschaften als 

„weiche“ Tabuzonen zu betrachten (SCHMIDT et al. 
2018) und bei der gesamtplanerischen Abwägung zu 
berücksichtigen, sofern sie nicht bereits in Gestalt natur-
schutzrechtlicher Schutzgebiete oder aufgrund einer 
bestehenden entgegenstehenden planerischen Festle-
gung als Ausschlussgebiete anzusehen sind.

 7 Hinweise zur Vergütung der Arbeiten bei einer Vergabe
Da es sich in der Vergangenheit als kaum praktikabel 
erwiesen hat, dass untere Naturschutzbehörden ihren 
Landschaftsrahmenplan parallel zum laufenden Verwal-
tungsgeschäft selbst erstellen, ist im Einzelfall mit den 
potenziellen Auftragnehmern zu klären, wie die Bearbei-
tung des thematischen Aspekts der historischen Kultur-
landschaften honoriert wird. 

Die vorliegende Arbeitshilfe beschreibt ein Verfah-
ren zur Behandlung des Themas „Historische Kultur-
landschaften“ im LRP, das einen Mindeststandard für 
die Praxis der Landschaftsrahmenplanung setzen und 
im Wesentlichen mit Blick auf den § 1 BNatSchG zu den 
Zielen von Naturschutz und Landschaftspfl ege von den 
Grundleistungen des Leistungsbildes „Landschaftsrah-
menplan“ nach § 25 der HOAI abgedeckt werden soll. 

Eine weitergehende Bearbeitung des Themas wäre 
nach Anlage 9 der HOAI als besondere Leistung zu 
honorieren und in der Kostenkalkulation für den LRP zu 
berücksichtigen. Solche besonderen Leistungen könnten 
gemäß Anlage 9 der HOAI unter Bezug auf § 25 die fol-
genden inhaltlichen Ergänzungen sein:
 Befragungen und Interviews (Anlage 9, Nr. 4, h): Um 

eine möglichst umfassende Informationsbasis der 
Landschaftsgeschichte im Planungsraum, der vorhan-
denen historischen Strukturen und Landschaftsele-
mente zu erlangen, ist es empfehlenswert, örtliche 
Heimatvereine und Heimatinteressierte einzubezie-
hen. Zeiten für Befragungen und Interviews, ihre Aus-

wertung und Dokumentation werden nicht von den 
Grundleistungen abgedeckt, sollten idealerweise aber 
als besondere Leistung in die Landschaftsanalyse ein-
fl ießen.

 Differenziertes Erheben, Kartieren, Analysieren und 
Darstellen von spezifi schen Merkmalen und Nutzun-
gen (Anlage 9, Nr. 4, i): Die Erfassung historischer Kul-
turlandschaften erfolgt nach dem geschilderten Vor-
gehen im Zuge der Landschaftsbildanalyse, die ein 
Standard der Landschaftsrahmenplanung ist und 
nicht als besondere Leistung zu honorieren ist. Dies 
gilt trotz der in Anlage 9 Nr. 4 e) und f) genannten 
besonderen Leistungen der Strukturanalysen und der 
Landschaftsbildanalysen, die hier im Kontext anderer 
Grundleistungen angesprochen sind und nicht im Kon-
text der Landschaftsrahmenplanung. 
Unter die besonderen Leistungen nach Buchstaben i) 
fällt aber die Erstellung von differenzierten Steck-
briefen für identifi zierte, planungsrelevante histori-
sche Kulturlandschaften. Besonders bei einer größe-
ren Anzahl im Planungsraum vorkommender Gebiete 
erleichtern Sie den weiteren planerischen Umgang mit 
ihnen und vereinfachen das sie betreffende verwal-
tungstechnische Handeln zu ihrem Schutz und ihrer 
zukünftigen Entwicklung. Es ist daher fachlich und 
wirtschaftlich sinnvoll, die Erstellung gebietsspezifi -
scher Steckbriefe im Zuge der Landschaftsrahmenpla-
nung als besondere Leistung mit zu beauftragen.
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 9 Zusammenfassung
Die Arbeitshilfe wendet sich an die unteren Naturschutz-
behörden, denen im Zuge der Landschaftsrahmenpla-
nung die Aufgabe obliegt, in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich historische Kulturlandschaften zu identifi zieren und 
die Erfordernisse und Maßnahmen für ihre Erhaltung zu 
benennen (§§ 1, 9, 10 BNatSchG). Es wird ein geeigne-
tes Vorgehen beschrieben, wie die Erfassung historischer 
Kulturlandschaften im Rahmen der standardmäßigen 
Bearbeitung des Landschaftsrahmenplans geleistet wer-
den kann, ohne dabei einen erheblichen Mehraufwand 
für die Bearbeitung des Planwerkes zu verursachen. Als 
Datenbasis für die Bearbeitung werden die ohnehin der 
Landschaftsrahmenplanung zugrundeliegenden Daten 
verwendet.

In Punkt 2 wird die naturschutzrechtliche Bedeutung 
historischer Kulturlandschaften dargestellt sowie ihre 

Bedeutung für angrenzende Fachgebiete, insbesondere 
die Raumordnung. Punkt 3 der Arbeitshilfe stellt die ver-
schiedenen Ausprägungen von historischen Kulturland-
schaften in den verschiedenen Naturräumen dar. Punkt 4 
befasst sich mit den vorhandenen historischen Karten 
für den Bereich des Landes Niedersachsen und deren 
Relevanz für die Identifi zierung historischer Landschafts-
strukturen. Punkt 5 beschreibt das Vorgehen zur Iden-
tifi zierung historischer Kulturlandschaften im Zuge der 
Landschaftsrahmenplanung sowie ihre Bewertung und 
Abgrenzung im Maßstab 1: 50.000. Punkt 6 befasst sich 
mit der Integration historischer Kulturlandschaften in die 
textlichen und kartografi schen Inhalte zum Schutzgut 
Landschaftsbild, in das schutzgutübergreifende Zielkon-
zept und in den Umsetzungsteil des Landschaftsrahmen-
plans.

 10 Summary

The working aid is aimed at the lower nature conser-
vation authorities, who are responsible for the identi-
fi cation of historic cultural landscapes in their area of 
responsibility and to name the requirements and meas-
ures for their preservation in the context of landscape 
planning (§§ 1, 9, 10 BNatSchG). A suitable procedure 
is described how the identifi cation of historical cultural 
landscapes can be done within the framework of the 
standard processing of the landscape master plan, with-
out causing a considerable additional expenditure. The 
database used for the processing is the underlying data 
of the landscape framework plan.

Chapter 2 presents the nature conservation signifi -
cance of historical cultural landscapes as well as their 
 signifi cance for adjacent subject areas, in particular 

 spatial planning. Chapter 3 of the working guide pre-
sents the different types of historical cultural landscapes 
in the different areas and spatial patterns of Lower Sax-
ony. Chapter 4 deals with the existing historical maps 
for the area of   Lower Saxony and their relevance for 
the identifi cation of existing historical landscape struc-
tures. Chapter 5 describes the procedure for the identi-
fi cation of historical landscape structures in the course 
of landscape planning, their assessment and demarca-
tion on a scale of 1: 50000. Chapter 6 deals with the inte-
gration of historical cultural landscapes into the textual 
and cartographic contents of the landscape master plan, 
into the cross-protection-objective concept and into the 
implementation part.
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 Anhänge

 Anhang I: Kriterien für die Einstufung des Landschaftsbildes (MU & NLÖ 2003)
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 Anhang II: Biotoptypen nach DRACHENFELS (2020), die wertgebend für historische Kulturlandschaften 
sein können

1 WÄLDER

1.6 Bodensaurer Eichenmischwald (WQ)

1.7 Eichen- und Hainbuchenmischwald nährstoffreicher Standorte (WC)

Alle anderen Haupteinheiten der Wälder können Hinweise auf historische Kulturlandschaften geben, soweit einschlägige Zusatzmerkmale vergeben 
wurden.

2 GEBÜSCHE UND GEHÖLZBESTÄNDE

2.1.3 Wacholdergebüsch trockenwarmer Kalkstandorte (BTW)

2.3 Wacholdergebüsch bodensaurer Standorte (Wacholderheide) (BW)

2.9 Wallhecke (HW)

2.10 Sonstige Feldhecke (HF) 

2.13.2 Kopfbaumbestand (HBK)

2.15.1 Alter Streuobstbestand (HOA)

3 MEER UND MEERESKÜSTEN

3.6 Küstensalzwiese (KH)

4 BINNENGEWÄSSER

Biotoptypen dieser Obergruppe sind hinsichtlich historischer Kulturlandschaften nicht aussagekräftig. Mit dem aktuellen Kartierschlüssel wird die 
kulturhistorische Relevanz von Binnengewässer nicht erfasst.

5 GEHÖLZFREIE BIOTOPE DER SÜMPFE UND NIEDERMOORE

Biotoptypen dieser Obergruppe sind hinsichtlich historischer Kulturlandschaften nicht aussagekräftig.

6 HOCH- UND ÜBERGANGSMOORE 

6.1.4 Regenerierter Torfstichbereich des Tiefl ands mit naturnaher Hochmoorvegetation (MHZ)

7 FELS-, GESTEINS- UND OFFENBODENBIOTOPE 

7.3 Anthropogene Kalk-/Gipsgesteinsschuttfl ur (RG) 

7.4 Anthropogene Silikatgesteinsfl ur (RD)

7.5 Felsblock/Steinhaufen (RE) 

7.6 Offene Binnendüne (DB)

7.7 Steilwand aus Lockersediment (DS)

7.10 Natürliche Höhle (ZH)

7.11 Stollen/Schacht (ZS)

8 HEIDEN UND MAGERRASEN 

Alle Haupteinheiten können Hinweise auf historische Kulturlandschaften geben.

9 GRÜNLAND 

9.1 Mesophiles Grünland (GM)

9.2 Bergwiese (GT)

9.3 Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese (GN)

9.4 Sonstiges artenreiches Feucht- und Nassgrünland (GF) 

10 Trockene bis feuchte STAUDEN- UND RUDERALFLUREN

Biotoptypen dieser Obergruppe sind hinsichtlich historischer Kulturlandschaften nicht aussagekräftig.

11 ACKER- UND GARTENBAU-BIOTOPE 

Biotoptypen dieser Obergruppe sind hinsichtlich historischer Kulturlandschaften nicht aussagekräftig.

12 GRÜNANLAGEN 

12.3.1 Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten (HSE)

12.4 Einzelbaum/Baumbestand des Siedlungsbereichs (HE)

12.6.1 Traditioneller Bauerngarten (PHB)

12.8.1 Alter Landschaftspark (PAL)

13 GEBÄUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLÄCHEN 

13.8.1 Ländlich geprägtes Dorfgebiet/Gehöft (ODL)

13.8.2 Alter Gutshof (ODG)

13.9.1 Kirche/Kloster (ONK)

13.9.2 Schloss/Burg (ONB)

13.9.3 Sonstiges historisches Gebäude (ONH)

13.14 Wasserwirtschaftliche Anlage (OW)

13.16.1 Natursteinmauer (OMN)

13.16.2 Ziegelmauer (OMZ)

13.16.5 Brunnenschacht (OMB)

13.17.1 Gradierwerk (OYG)

13.17.2 Bunker (OYB)
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 Anhang III: Muster-Steckbrief zur Erfassung historischer Kulturlandschaften

Bezeichnung / Name der historischen Kulturlandschaft

Beikarte 1:10.000

Landkreis, Gemeinde

Naturräumliche Region(en) 
nach DRACHENFELS (2010)

Kulturlandschaftsraum/
räume nach NLWKN (2018)

Entstehungsgeschichte
(Stichworte)

Aktuelle/ heutige Gebietsbeschreibung 
(Stichworte)

Bezug zu anderen Gebieten/ historischen 
Kulturlandschaften

Merkmale wesentliche / wertgebende weitere

Kulturhistorisch bedeutsame Land-
schaftsstrukturen und -elemente

o
o

o
o

Kulturhistorisch bedeutsame Biotope 
(mit Flächenumfang)

o
o

o
o

Kulturhistorisch bedeutsame Böden 
(mit Flächenumfang nach BK50)

o
o

o
o

Landschaftsprägende Baudenkmäler
o
o

o
o

Landschaftsprägende Bodendenkmäler
o
o

o
o

Assoziative Bedeutungen des Gebietes
o
o

o
o

Repräsentanz im Kulturlandschaftsraum

Zustand
(gut, mittel, schlecht)

Ausprägung
(gut, mittel, schlecht)

Bedeutung
(lokal, regional, landesweit)

Zustand: Wie sind die Merkmale erhalten? gut, weitgehend zerstört, verfallen, verformt
Ausprägung: Wie ist die Ausprägung der Merkmale bezogen auf den Kulturlandschaftstyp? z. B. Anzahl/Dichte, Vielfalt, Seltenheit, Authentizität, Alter 
oder Bedeutung während der Entstehungszeit der Merkmale
Bedeutung: Wie prägend ist der Kulturlandschaftstyp für die Region? Wie prägend ist die konkrete historische Kulturlandschaft für die Region? Ist der 
Kulturlandschaftstyp selten (und gefährdet) und daher erhaltenswert? Hat die Region eine besondere Verantwortung für die Erhaltung des Kulturland-
schaftstyps?
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Abb.1: Kompensationsfl ächen und -fl ächenpools im Stadtgebiet Osnabrücks (Quelle: Stadt Osnabrück)

Monitoring in der Bauleitplanung – 
Erfahrungen in der Stadt Osnabrück

von Thomas Krobok

Die Einführung des Europarechtsanpassungsgesetztes 
Bau im Jahr 2004 hat das Monitoring auch auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung im Rahmen der Umwelt-
prüfung fest verankert. Mit der Novelle des Baugesetz-
buches (BauGB) im Jahr 2017 ist die zunächst eher unbe-
stimmte Begriffl ichkeit der „unvorhergesehenen erheb-
lichen Umweltauswirkungen“ mit der Ausweitung auf 
die Kontrolle der Kompensationsmaßnahmen zumindest 
in dieser Hinsicht praktikabler geworden (WENDE & ALB-
RECHT 2018). 

In der Fachwelt werden und wurden lange Diskussio-
nen darüber geführt, ob nun lediglich unvorhergesehene 
erhebliche Umweltauswirkungen Gegenstand des Moni-
torings sein können, – ROLLNER (2011) weist zu Recht 
darauf hin, dass Gegenstand einer Überwachung wohl 
nur die „bereits im Rahmen der Abwägung eingestellten 
Umweltbelange“ sein können – oder ob sich die diesbe-
zügliche Verpfl ichtung der Gemeinden, auch bereits vor 
der o. g. BauGB-Novelle, auch beispielsweise auf Kom-
pensationsmaßnahmen erstreckt. 

Unabhängig davon hat die Stadt Osnabrück bereits 
früh damit begonnen, Monitoringmaßnahmen im Rah-
men des Umweltberichtes zu beschreiben, ggf. im Be-

bauungsplan (B-Plan) mittels entsprechender Festsetzun-
gen zu sichern und die Umsetzung über entsprechenden 
Vereinbarungen in städtebaulichen Verträgen zu ge-
währleisten (vgl. a. BUNZEL 2006).

Innerhalb des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz 
der Stadt Osnabrück wird schon seit Jahren ein sinnvoller 
Ansatzpunkt darin gesehen, zumindest zu prüfen, ob die 
festgesetzten Maßnahmen zur Kompensation erhebli-
cher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes 
fachgerecht umgesetzt worden sind. Das bereits Mitte 
der 1990er Jahre implementierte Kompensationsfl ächen-
kataster der Stadt Osnabrück bietet hierfür das geeig-
nete Instrumentarium. 

Im Rahmen der Fortschreibung des Katasters wer-
den die den Eingriffen respektive den Bebauungsplänen 
zugeordneten internen und externen Kompensations-
fl ächen überwacht. So soll – wie nun auch gemäß § 4c 
BauGB gefordert – gewährleistet werden, dass Entwick-
lungen, die den vorgesehenen Zielbiotopen auf diesen 
Flächen nicht entsprechen, frühzeitig durch geeignete 
Maßnahmen begegnet werden kann. Relativ unprob-
lematisch stellt sich diese Überwachung naturgemäß in 
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Abb. 2: Repowering der Windkraftanlagen auf dem Piesberg in Osna-
brück (Foto: Gert Westdörp)

den mittlerweile fünf Kompensationsfl ächenpools der 
Stadt dar (s. Abb. 1).

Seit 2013 werden von Seiten der UVP-Leitstelle im 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz die Bebauungs-
pläne der Stadt dahingehend ausgewertet, inwieweit 
das „Instrument Monitoring“, über die reine Kontrolle 
der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen hinaus, 
schutzgutspezifi sch angewendet wird. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass seit 2004 in zehn B-Planverfahren die Notwen-
digkeit eines weitergehenden z. T. mehrjährigen Moni-
torings – u. a. in Form von avifaunistischen, fl edermaus-
ökologischen und pfl anzensoziologischen Untersuchun-
gen – gesehen worden ist. Drei dieser Bebauungspläne, 
bei denen das im jeweiligen Umweltbericht festgelegte 
Monitoring unterschiedlich weit fortgeschritten ist, sol-
len im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden.

Fallbeispiel 1: B-Plan 517 “Piesberg“ – 1. Änderung
Zielsetzung der 2009 in Kraft getretenen B-Planänderung 
war es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein 
Repowering der auf dem Piesberg vorhandenen Wind-
energieanlagen zu schaffen, d. h. konkret, drei der vier 
vorhandenen Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 
1,5 MW durch drei neue Anlagen mit jeweils 2 MW Leis-
tung zu ersetzen (s. Abb. 2).

Nach Errichtung der Anlagen ist mit Blick auf die Fle-
dermäuse über zwei Jahre eine Aktivitätserfassung auf 
Nabenhöhe durchgeführt worden, um einen Vergleich 
mit den Daten des Jahres 2008 vornehmen und ggf. die 
festgesetzten Abschaltzeiten modifi zieren zu können. 
Ergänzend sind eine Schlagopfersuche und Verhaltensbe-
obachtungen an den Anlagen mit Detektoreinsatz vorge-

sehen worden, geregelt in der nachgeordneten Geneh-
migung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
Auch die von Seiten der Gutachter empfohlenen Nach-
messungen im Hinblick auf die Aspekte Lärm und Schat-
tenwurf sind in der nachfolgenden immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung geregelt worden. 

Ziel des zweijährigen Fledermaus-Monitorings zum 
Repowering der Windenergieanlagen auf dem Piesberg 
war es, die Notwendigkeit der in der Genehmigung fest-
gelegten Abschaltzeiten zu überprüfen und Windge-
schwindigkeiten zu ermitteln, ab denen die Windener-
gieanlagen auch innerhalb der Abschaltzeiträume laufen 
können, ohne dass es zu einem signifi kant erhöhten Kol-
lisionsrisiko kommt. 

Die zweijährige Aktivitätserfassung ist in den Jahren 
2011 und 2012 durchgeführt worden. Aus dem Jahr 2013 
liegt ein schalltechnischer Bericht vor, der die Schallbe-
lastungen kontrolliert. Hinsichtlich des Aspektes Schlag-
schatten war ein Nachmessen nicht erforderlich, da die 
Programmierung der Abschaltautomatik auf einem 
Worst-Case-Szenario basiert.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass für zwei der Wind-
energieanlagen die Abschaltzeiten reduziert werden 
konnten. Es konnten zudem Windgeschwindigkeiten 
defi niert werden, bei denen die Anlagen auch während 
der verbleibenden Abschaltzeiten in Betrieb gehen kön-
nen.

Der schalltechnische Bericht ist zu folgenden Ergebnis-
sen gekommen:
 Im Tageszeitraum werden die Immissionsrichtwerte 

nach TA Lärm an sämtlichen Immissionsorten in der 
Nachbarschaft eingehalten.

 Eine Erhöhung der Anlagenleistung des Windparks 
Piesberg ist während der Nachtzeit möglich.

Das Monitoring zum B-Plan 517 konnte damit als abge-
schlossen gelten.

Fallbeispiel 2: B-Plan 498 “Gartlage“ – Neuaufstellung
Mit dem 2010 in Kraft getretenen Bebauungsplan sollten 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aus-
weisung eines hochwertigen Wohngebietes unter weit-
gehender Berücksichtigung der vorhandenen Freiraum-
strukturen geschaffen werden.

Zentrale Maßnahme des Monitorings war die amphi-
bienökologische Erfassung der neu erstellten Laichge-
wässer nach deren Fertigstellung, um Aussagen darü-
ber treffen zu können, inwieweit diese von den Amphi-
bien angenommen wurden. Einen weiteren Baustein 
des Monitoringkonzeptes bildet – mit Blick auf einen 
angrenzenden besonders geschützten Sumpfwald – die 
Überwachung der Grundwassersituation durch die kon-
tinuierliche Beobachtung neu gesetzter Grundwasserpe-
gel im Rahmen des Grundwassermonitorings der Stadt 
Osnabrück.

Nach zwei vorläufi gen Beurteilungen in den Jahren 
2013 und 2014 wurde nach dem “Volllaufen“ des Bau-
gebietes und nach Abschluss der Erschließungsarbeiten 
im Herbst 2017 umfassend gutachterlich beurteilt, ob 
die neu angelegten Gewässer – als Teil des Entwässe-
rungskonzeptes – nach ca. sechs Jahren der Entwicklung 
amphibienökologischen Kriterien gerecht werden und 
inwieweit mit dem Baugebiet Barrieren im Hinblick auf 
Amphibienwanderrouten geschaffen worden sind. 

Das Ergebnis zeigt v. a., dass ein Teich-Tümpel-Kom-
plex im Nordwesten des neuen Baugebietes hinsicht-
lich seiner Größe und seines Reliefs alle Anforderungen 
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erfüllt, die an ein funktionierendes Amphibienbiotop 
zu stellen sind. Mit der Anlage dieses Komplexes ist es 
gelungen, die ursprünglich das Baugebiet querenden 
Amphibienwanderungen umzulenken bzw. zu unter-
binden. Damit konnten die ansonsten für die Zukunft 
befürchteten hohen Mortalitätsraten mit hoher Wahr-
scheinlichkeit verhindert werden. 

Das Gutachten zeigt weiterhin Optimierungsmöglich-
keiten im Hinblick auf weitere Reproduktionsgewässer 
auf. Das Baugebiet selbst wird als ausreichend durch-
lässig hinsichtlich verbleibender Wanderbewegungen 
eingeschätzt. Vor diesem Hintergrund ist in 2019 eine 
abschließende Bestandsaufnahme der Amphibien durch-
geführt worden, die den oben beschriebenen Sachver-
halt bestätigt.

Das amphibienökologische Monitoring zum B-Plan 
498 kann damit als abgeschlossen angesehen werden. 
Die Grundwasserstände im Umfeld des neuen Wohn-
quartiers zeigen weiterhin keine Auffälligkeiten.

Fallbeispiel 3: B-Plan 494 “Daumeyers Weg“ – 
 Neuaufstellung
Mit dem im Jahr 2008 in Kraft getretenen Bebauungs-
plan ist das Ziel verfolgt worden, im Anschluss an die 
bestehenden Siedlungsbereiche ein neues, qualitativ 
hochwertiges Baugebiet zu schaffen.

Für eine Beurteilung hinsichtlich der Wirksamkeit der 
großfl ächigen Kompensationsmaßnahmen zum Wiesen-
vogelschutz (s. Abb. 4) – insbesondere auch zum Verbleib 
des Kiebitzes im betroffenen Landschaftsraum –  wurden 
avifaunistische Kartierungen im Plangebiet  vorgesehen. 
Sie sollten mit der Brutsaison nach Herrichtung der Kom-
pensationsfl ächen beginnen, über einen Zeitraum von 
zehn Jahren laufen und alle drei Jahre durchgeführt wer-
den. 

Im Zuge der o. g. Auswertung im Jahr 2013 wurde 
festgestellt, dass die ausgewiesenen Kompensations-
fl ächen nur teilweise hergerichtet worden waren und 
dass eine erste avifaunistische Kartierung trotz bereits 
erfolgter Abnahme der hergerichteten Flächen noch 
nicht erfolgt war. Letztendlich wurde diese erste avifau-
nistische Erhebung auf Veranlassung der unteren Natur-
schutzbehörde dann im Jahr 2016 durchgeführt.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das Entwicklungs-
ziel “Verbesserung der Lebensraumbedingungen für 
Wiesenvögel (Lebensraum für Wiesenvögel)“ im Hinblick 
auf die Brutvogelfauna bisher nicht erreicht wurde. Eine 
Rückkehr des im Vorfeld der Bebauung kartierten Kie-
bitz-Brutpaares ist mittlerweile auszuschließen. Die Bege-
hungen haben zudem gezeigt, dass die Pfl egemaßnah-
men und -vorgaben unter dem Aspekt des Wiesenvogel-
schutzes im Untersuchungsgebiet noch nicht vollständig 
umgesetzt worden sind bzw. noch entwickelt werden. 

Um eine abschließende Erfolgskontrolle hinsichtlich 
der in diesem Bereich umzusetzenden Kompensations-
maßnahmen mit Blick auf die Eignung als Wiesenvogel-
lebensraum durchzuführen, ist daher vereinbart worden, 
die im Bebauungsplan festgesetzten Pfl egemaßnahmen 
und -vorgaben nunmehr zeitnah vollständig umzuset-
zen und dann einen gewissen Zeitraum wirken zu lassen. 
Drei Jahre nach (mittlerweile erfolgter) vollständiger 
Umsetzung der Maßnahmen soll eine weitere avifaunis-
tische Bestanderfassung erfolgen, deren Ergebnisse dann 
Hinweise auf den Erfolg der in diesem Bereich umge-
setzten Kompensationsmaßnahmen im Hinblick auf die 
Besiedlung mit wiesentypischen Brutvogelarten geben 

können. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse sollen 
dann ggf. weitere Optimierungen bzw. Entwicklungs-
ziele diskutiert werden.

Diese artenspezifi sche Erfolgskontrolle wird nunmehr 
im Jahr 2020 durchzuführen sein.

Funktionskontrolle externer Kompensationsfl ächen 
durch die untere Naturschutzbehörde
Seit dem Jahr 2015 werden die außerhalb der Flächen-
pools liegenden, externen Kompensationsfl ächen sukzes-
sive hinsichtlich ihrer Herrichtung und Entwicklung durch 
die untere Naturschutzbehörde kontrolliert. Im Ergebnis 
ist festzuhalten, dass die Flächenentwicklung im Allge-
meinen zielgerichtet erfolgt. Allerdings zeigt sich die 
Notwendigkeit, in Zukunft mehr darauf zu achten, dass 
im Rahmen der Eingriffsbilanzierung die Zielbiotope auf 
den Kompensationsfl ächen konkreter benannt werden. 
Diesbezüglich sind die tatsächlichen Standortbedingun-
gen vor Ort stärker zu berücksichtigen. 

So hat sich im Rahmen der Kontrollen u. a. gezeigt, 
dass in vielen Fällen die Anlage von Blänken aufgrund 
des ungünstigen Wasserregimes nicht zum gewünschten 
Erfolg geführt hat bzw. führen konnte. Es wird zudem zu 
hinterfragen sein, inwieweit pfl ege- bzw. unterhaltungs-
intensive Landschaftselemente, etwa Kopfweiden und 
Streuobstwiesen, hinsichtlich der Konzeptionierung von 
Kompensationsfl ächen zukünftig noch Berücksichtigung 
fi nden sollen. 

Insgesamt ist darauf zu achten, dass die angestrebte 
höherwertige Biotopausstattung der Kompensations-
maßnahmen nicht zu optimistisch bilanziert wird bzw. 
angepasst an die Standortbedingungen erfolgt. Es zeigt 
sich auch, dass die reine Extensivierung von Grünfl ächen 
– ohne Einsaat oder Impfung von Spenderfl ächen – oft 

Abb. 3: Angelegtes Amphibiengewässer im November 2018 
(Foto: Thomas Krobok)

Abb. 4: Extensiv beweidete Kompensationsfl äche im Geltungsbereich des 
B-Plans 494, Oktober 2019 (Foto: Thomas Krobok)
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einer mehr als zehnjährigen Entwicklung bedarf, bevor 
sich geplante Verschiebungen im Artenspektrum nach-
weisen lassen.

Fazit
Die Pfl icht zur Umweltprüfung für die Aufstellung und 
Änderung von B-Plänen gilt seit 2004. In den zurücklie-
genden Jahren ist bisher “nur“ bei zehn B-Plänen der 
Stadt Osnabrück die Notwendigkeit gesehen worden, 
explizit auf Monitoringmaßnahmen einzugehen und 
diese im Umweltbericht zu beschreiben. Diesbezüglich ist 
aber anzumerken, dass regelmäßig auch die folgende all-
gemeine Formulierung als ausreichend angesehen wer-
den kann, da sie sowohl die internen als auch die exter-
nen Kompensationsfl ächen umfasst.

„Im Rahmen der Fortschreibung des Kompensations-
fl ächenkatasters der Stadt Osnabrück werden die zuge-
ordneten Kompensationsmaßnahmen überwacht. So 
wird gewährleistet, dass Entwicklungen, die den vorge-
sehenen Zielbiotopen auf diesen Flächen nicht entspre-
chen, frühzeitig durch geeignete Maßnahmen begegnet 
werden kann.“

Allerdings sollte dem Aspekt der Vegetationsentwick-
lung hinsichtlich eines Zielbiotopes auf entsprechenden 

Kompensationsfl ächen in Zukunft mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet werden.

Die bisher hinsichtlich Herrichtung und Entwicklung 
kontrollierten Monitoringmaßnahmen lassen die folgen-
den Rückschlüsse zu:
 Es bedarf nach wie vor einer klar geregelten Zustän-

digkeit und Verantwortlichkeit hinsichtlich der 
Gewährleistung der Durchführung von Monitoring-
maßnahmen und ihrer fachlichen Kontrolle.

 Monitoringmaßnahmen sind das geeignete Instru-
ment, um die Funktionalität von Kompensationsmaß-
nahmen langfristig zu sichern.

 Monitoringmaßnahmen können auch zu dem Ergeb-
nis führen, dass Restriktionen im Interesse des Inves-
tors gelockert werden können.

 Zukünftig sollten spezifi sche Monitoringmaßnahmen 
vermehrt im Rahmen der Umweltprüfungen auferlegt 
werden. Sie sollten sich nicht nur auf die klassischen 
Tierartengruppen Vögel und Amphibien fokussieren.

Ein derartig konsequent angewendetes Monitoring kann 
letztendlich auch dazu beitragen, die im Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz erarbeiteten Umweltberichte 
bzw. die Umweltprüfungen in Zukunft weiter zu verbes-
sern (STÜER & SAILER 2004).
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 1 Einleitung

Die Mauereidechse (Podarcis muralis) ist insbesondere im 
Mittelmeerraum verbreitet. Ihr natürliches Areal endet in 
Südwest-Deutschland. Somit ist die Mauereidechse eine 
in Niedersachsen nichtheimische, gebietsfremde (alloch-
thone) Art. 

In Niedersachsen sind aber seit einigen Jahrzehn-
ten Populationen bekannt, die auf Aussetzungen oder 

unbeabsichtigten Einschleppungen beruhen (SCHULTE 
& DEICHSEL 2015). In jüngster Zeit häufen sich – auch 
in Niedersachsen – Neuentdeckungen von allochthonen 
Mauereidechsen und Ausbreitungen von schon länger 
bekannten Vorkommen. Dabei bestehen tw. Unsicher-
heiten, wie mit Vorkommen dieser nichtheimischen Art 
umgegangen werden sollte.

 2 Sind Mauereidechsen eine Gefahr für Niedersachsens heimische 
Eidechsen?

Populationen gebietsfremder Mauereidechsen gehen 
i. d. R. auf gezielte Aussetzung, unbeabsichtigte Ein-
schleppung und eigenständige Ausbreitung dieser Grün-
derpopulationen zurück. In den letzten Jahren wurden 
wiederholt nichtheimische Bestände umgesiedelt oder 
im Nahbereich umgesetzt (unseres Wissens bisher nicht 
in Niedersachsen). Von Vorkommen der Mauereidechse 
wird vor allem aus urbanen Bereichen und von Bahnan-
lagen berichtet. 

Genau diese Bereiche sind auch in Niedersachsen von 
hoher Bedeutung für zahlreiche andere wärmebedürf-
tige Arten. Im Verlauf längerer Verkehrstrassen fi nden 
sich im Siedlungsraum oft gute Bestände der heimischen 
Reptilienarten Zaun- und Waldeidechse. Ursachen sind 
vermutlich die besseren Lebensraumbedingungen im 
Vergleich zur „Normallandschaft“, z. B. ein allgemein 
höherer Strukturierungsgrad, die hier noch vorhandenen 

Ödlandfl ächen und Raine sowie bessere Jagdgebiete in 
angrenzenden Gärten.

Verdrängungen von heimischen Waldeidechsen (Zoo-
toca vivipara) und Zauneidechsen (Lacerta agilis) durch 
gebietsfremde Mauereidechsen sind aus verschiedenen 
Regionen Deutschlands bekannt. Die Arten konkurrieren 
bei sehr unterschiedlicher Individuendichte u. a. um Ver-
steck- und Unterschlupfmöglichkeiten (z. B. Bahnschot-
ter, Erdhöhlen), Sonnenplätze und Beutetiere.

Bei durch Mauereidechsen beeinträchtigten Vorkom-
men von Wald- oder Zauneidechse sind oft auffallend 
wenige oder gar keine Jungtiere zu beobachten. Es ist 
wahrscheinlich, dass bei gemeinsamen Vorkommen Jung-
tiere der heimischen Arten im Spätsommer und Herbst 
von adulten Mauereidechsen erbeutet werden (adulte 
Zauneidechsen sind dann oft schon im Winterquartier). 

Im Tessin wurde eine adulte Mauereidechse fotogra-
fi ert, die eine junge Smaragdeidechse überwältigte, 
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tötete und in eine Mauerritze zog (DEICHSEL & ANSER-
MET 2012). Es ist daher denkbar, dass auch ältere Indivi-
duen kleinerer Arten (wie Wald- und Zauneidechsen) von 
Mauereidechsen zumindest verletzt werden können.

Die Verdrängung heimischer Eidechsen durch allo-
chthone Mauereidechsen erfolgt häufi g recht schnell. 
So wurde eine fast vollständige Verdrängung von 
Zauneidechsen an drei Standorten in Baden-Württem-
berg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen dokumentiert 

(U. Schulte briefl .). Dies geschah in weniger als zehn Jah-
ren (z. B. SCHULTE 2009). In Sachsen konnte A. Langhof 
(mdl. Mitt.) 2019 auf einer Industriebrache nur 3 Zaun-, 
aber 289 Mauereidechsen nachweisen. Entlang von 
Bahnanlagen breiten sich Mauereidechsen besonders 
schnell aus: SCHULTE et al. (2013) berechneten mit gene-
tischen Analysen eine Ausbreitungsgeschwindigkeit allo-
chthoner Mauereidechsen von bis zu 500 m pro Jahr. 

 3 Fallbeispiel Hannover

Neben Berlin (F. Ortlieb mdl.) exis-
tieren in Hannover nach derzeiti-
gem Kenntnisstand die nördlichs-
ten etablierten Vorkommen der 
Mauereidechse in Deutschland. 
Vorkommen der streng geschütz-
ten Zauneidechse sind im hanno-
verschen Stadtgebiet selten und 
hier vor allem von Bahnanlagen 
und ihrem Umfeld im Osten der 
Stadt bekannt. Im Westen der 
Stadt galt die Art als erloschen, 
2019 wurde hier eine kleine Popu-
lation entdeckt. Derzeit bekannte 
Vorkommen der Mauereidechse 
liegen westlich des Hauptbahnhofs 
Hannover. 

2010 wurden im Berggarten 
Hannover (Teil der Herrenhäuser 
Gärten) Mauereidechsen beobach-
tet (I. Blanke). Die dortigen Tiere 
(Abb. 1) gehören der Venetien-
Linie an. Laut SCHULTE & DEICH-
SEL (2015) stammen diese vermut-
lich nicht aus dem Ursprungsraum, 
sondern gehen als sekundäre Ver-
schleppung auf bereits in Deutsch-
land etablierte Bestände zurück.

2012 wurden bei Arbeiten zur 
Erneuerung einer Brücke über die 
Ihme Mauereidechsen im Betriebs-
bereich der Deutschen Bahn 
entdeckt. Anschließend wurde 
versucht, Tötungen von Indivi-
duen während der Bauarbeiten im 
Schotterbett möglichst zu vermei-
den; der Fortbestand der Popu-
lation wurde im nächsten Jahr 
durch ein Monitoring bestätigt 
(zuständige Naturschutzbehörde, 
briefl .) Laut SCHULTE & DEICHSEL 
(2015) handelt es sich bei diesen 
Tieren um Vertreter der Südalpen-
Linie. Meldungen von Mauerei-
dechsen aus den letzten Jahren 
aus den Bereichen „Maschsee“ 
und „Bahnhof Linden-Fischerhof“ gehen vermutlich auf 
diesen Bestand zurück.

Im Rahmen einer gezielten Kartierung im Rahmen der 
Errichtung einer Lärmschutzwand kam es 2019 zur Ent-
deckung einer großen innerstädtischen Population der 

Mauereidechse im Bereich eines ehemaligen Baumarkts. 
Diese Tiere gehören der Südalpen-Linie an. Dabei wur-
den (von L. Bolte, I. Blanke und M. Fischer) binnen eines 
Monats bei fünf Begehungen insgesamt 140 Mauer-
eidechsen beobachtet (vgl. Abb. 2). Diese nutzten u. a. 

Abb. 1: Mauereidechsen-Männchen der Venetien-Linie im hannoverschen Berggarten (Foto: Ina Blanke)

Abb. 2: Fundorte von Mauereidechsen in der Umgebung eines ehemaligen Baumarkts in Hannover im 
Jahr 2019. Anscheinend profi tierte dieser Bestand von Hitzesommern und Erneuerungen von Bahnbrü-
cken. Dabei wurden dichte Gehölze entfernt und sandige Böschungen und damit auch Eiablageplätze 
geschaffen. Die Funde im Nordosten (oberhalb des Nordpfeils) gehen wahrscheinlich auf Verschleppung 
mit Abrissmaterial zurück. (Luftbild: LGLN)
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Bahnanlagen, Gewässerrandbereiche sowie Bepfl anzun-
gen und Ritzen auf Parkplätzen (Abb. 2-4). 

Die maximale Aktivitätsdichte (= Sichtungen von 
Adulti und Subadulti pro Stunde) lag bei >50 (53 Indi-
viduen in 45 Minuten – Zum Vergleich: Die maximale 
Aktivitätsdichte von Zauneidechsen liegt in Niedersach-
sen i. d. R. deutlich unter 10.) Schlüpfl inge der Mauer-
eidechse wurden ab Juli beobachtet. Bis November 
gelangen weitere Zufallsfunde in der Umgebung. Diese 
Suche erfolgte nur in frei zugänglichen Bereichen. Für 
eine genauere Bestandsaufnahme wäre eine gezielte 

Kartierung entlang von Bahnanlagen erforderlich gewe-
sen. Aber auch so wird deutlich, dass sich die Tiere dieses 
Bestandes schon recht weit in der Umgebung ausgebrei-
tet haben und wohl auch innerstädtisch verschleppt wur-
den (vgl. Abb. 2). 

Im Jahr 2019 wurde nicht nur der Mauereidechsen-
Bestand entdeckt, sondern auch ein reproduzierendes 
Zauneidechsen-Vorkommen in ca. 1,5 km Entfernung (im 
Westen der Stadt bei Leinhausen). Mit deutlich höherem 
Suchaufwand konnten hier insgesamt vier Zauneidech-
sen nachgewiesen werden (M. Fischer und I. Blanke).

 4 Kein strenger Schutz nach FFH-Richtlinie und BNatSchG

 4.1 FFH-Richtlinie

Die Mauereidechse ist eine Art des Anhangs IV der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL). Gemäß Art. 12 
dieser Richtlinie genießen die Arten des Anhangs IV in 
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet strengen Schutz. 

Im Folgenden wird auf die Frage eingegangen, wel-
chen Schutzstatus die Mauereidechse außerhalb ihres 
natürlichen Verbreitungsgebietes hat.

Die EU-Kommission unterstreicht in Kap. I.2.2 (19) 
des Leitfadens (Guidance-Dokument) zur FFH-Richtlinie: 
„Jedoch sollten Einzeltiere oder verwilderte Populatio-
nen von Tieren, die absichtlich oder unbeabsichtigt durch 
den Menschen an Orte gelangten, wo sie in historischer 
Zeit nicht von Natur aus vorkamen oder wohin sie sich 
in absehbarer Zeit nicht verbreitet hätten, als außerhalb 

ihres natürlichen Verbreitungsgebietes auftretend und 
insofern als nicht unter die Richtlinie fallend erachtet 
werden“ (EU-KOMMISSION 2007).

Die Mauereidechse fehlt in Niedersachsen von Natur 
aus gänzlich und fällt hier als nichtheimische, gebiets-
fremde Art nicht unter den Schutz der FFH-Richt linie. 
Grundsätzlich „können auch Unterarten oder Teilpopula-
tionen einer Art, die als Ganzes nicht gebietsfremd sind, 
in einem bestimmten Gebiet gebietsfremd sein“ (SCHU-
MACHER & FISCHER-HÜFTLE 2011).

Das Bayerische Landesamt für Umwelt weist darauf 
seit 2018 hin: Die nichtheimische Unterart der Mauer-
eidechse fällt „nicht unter den Schutz der FFH-Richt-
linie, die Verbote des § 44 BNatSchG gelten nicht und 
es sind auch keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich“ 
(LFU 2018). 

 
Abb. 3 u. 4: Tiere der „Baumarkt-Population“ nutzen unter anderem Bauzäune sowie Ritzen an Gebäuden und in der Pfl asterung als Unterschlupf und 
Quartier. (Fotos: Ina Blanke, Mathias Fischer)
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 4.2 Artenschutzrecht im BNatSchG

Für alle in Niedersachsen vorkommenden Eidechsenarten 
gelten die Bestimmungen des allgemeinen Artenschutzes 
des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 39 Abs. 1 BNatSchG), 
also das Verbot, die Tiere mutwillig zu beunruhigen 
oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Lebensstätten ohne vernünfti-
gen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören, sowie 
grundsätzlich die Bestimmungen zur Eingriffsregelung 
(§ 14 ff. BNatSchG). § 1 des Tierschutzgesetzes (TierSchG) 
ist ebenfalls zu beachten: „Niemand darf einem Tier 
ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schä-
den zufügen.“ 

Für die beiden heimischen (autochthonen) und streng 
bzw. besonders geschützten Arten Zaun- und Waldei-
dechse gelten zusätzlich die Schutzbestimmungen des 
BNatSchG zum besonderen Artenschutz (Zugriffs- und 
Störungsverbote des § 44 BNatSchG) 

Die in Niedersachsen nichtheimische (allochthone) 
Mauereidechse fällt dagegen nicht unter diesen beson-
deren Artenschutz und es sind daher auch keine speziel-
len Schutzmaßnahmen für sie notwendig – im Gegenteil 
(s. u.). Soweit ein vernünftiger Grund vorliegt, dürfen 
Mauereidechsen u. U. z. B. auch gefangen oder getötet, 
ihre Lebensstätten beeinträchtigt oder zerstört werden 
(§ 39 BNatSchG). Ein vernünftiger Grund könnte u. U. die 
Gefahr einer Verdrängung der streng geschützten Zaun-
eidechse durch die Mauereidechse sein. 

Vor dem Hintergrund der fachlichen Notwendigkeit, 
eine Ausbreitung der Mauereidechse in Niedersachsen 
zu verhindern (vgl. Pkt. 2), dürfte auch im Rahmen der 
Eingriffsregelung keine erhebliche Beeinträchtigung der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
beim Verlust von Mauereidechsen vorliegen.

Somit können für den Umgang mit dieser nichtheimi-
schen Reptilienart die Maßstäbe für gebietsfremde Arten 
angewandt werden.

 4.3 Regelungen für gebietsfremde und invasive 
Arten

§ 40 Abs. 1 BNatSchG sieht folgende Regelungen für 
gebietsfremde Arten vor: „Das Ausbringen von Pfl an-
zen in der freien Natur, deren Art in dem betreffenden 
Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jah-
ren nicht mehr vorkommt, sowie von Tieren bedarf der 
Genehmigung der zuständigen Behörde. (…) Die Geneh-
migung ist zu versagen, wenn eine Gefährdung von Öko-
systemen, Biotopen oder Arten der Mitgliedstaaten nicht 
auszuschließen ist.“ 

Im Kommentar LANDMANN/ROHMER (2019) zum 
BNatSchG (§ 40 Rn. 1) wird dazu erläutert: „Im Zuge der 
Globalisierung überwinden nichtheimische Arten (Neo-
biota) natürliche Ausbreitungsbarrieren durch internatio-
nale Verkehrs- und Handelsströme, gelangen per Luft-

post oder im Ballastwasser von Handelsschiffen in für sie 
an sich nicht zugängliche Areale, entweichen aus Aqua-
kulturen, privaten Haltungen und Zuchten oder zoologi-
schen Gärten und werden nicht selten durch Private (z. B. 
Freizeitfi scher, Gartenteichbesitzer, Aquarianer) in die 
Natur entlassen. (…). Von einzelnen (…) Arten geht (…) 
eine Bedrohung der Biodiversität aus, die sich in einer 
Verdrängung heimischer Arten aus ihren Lebensräumen, 
der Veränderung ihrer Biotope, der Einschleppung von 
Krankheiten, der Konkurrenz um Nahrungsressourcen 
oder auch in einer Hybridisierung äußern kann.“ 

Eine Gefährdung von heimischen Arten durch gebiets-
fremde Mauereidechsen ist vielfach dokumentiert (s. Pkt. 
2), eine Genehmigung zum Ausbringen ist daher aus Vor-
sorgegründen grundsätzlich zu versagen. 

„Freie Natur“ ist als Gegensatz von Gefangenschafts-
haltung oder menschlicher Obhut zu verstehen und 
somit vom Rechtsbegriff der „freien Landschaft“ zu 
unterscheiden (SCHUMACHER & FISCHER-HÜFTLE 2011). 
Entsprechend ist unter „Ausbringen von Tieren“ in die 
freie Natur laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts 
Arnsberg (vgl. Urteil vom 11.02.2019) gemeint, „dass 
ein Exemplar einer Art in den Freiraum außerhalb von 
Gebäuden überführt wird und dann sich selbst überlas-
sen ist. (...) ‚Freie Natur‘ sind demnach auch Verkehrs-
wege und deren Randfl ächen...“ – also typische Lebens-
räume von Eidechsen.

Die Mauereidechse wird nicht in der „Liste invasi-
ver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeu-
tung“ gemäß EU-Verordnung geführt. EU-weit umfasst 
diese Liste derzeit 30 Tierarten (Stand August 2019). Für 
diese Arten gelten die Regelungen der §§ 40a-40f des 
BNatSchG. 

Naturschutzfachlich werden nichtheimische Bestände 
der Mauereidechse aber als invasiv eingestuft (SCHULTE 
& DEICHSEL 2015). Es ist daher sinnvoll, die Mauerei-
dechse in Niedersachsen wie eine invasive Art zu behan-
deln und auf sie vergleichbare Regelungen wie die der 
§§ 40a-40f BNatSchG für rechtlich als invasiv eingestufte 
Arten anzuwenden (z. B. Maßnahmen gegen invasive 
Arten, Aktionspläne zu Ausbreitungspfaden, Manage-
mentmaßnahmen). 

Vor dem Hintergrund der strengen Regelungen des 
§ 40 BNatSchG (vergleiche SCHUMACHER & SCHUMA-
CHER 2020) ist es keinesfalls plausibel, für nichtheimi-
sche Bestände der Mauereidechse Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen. Vielmehr kann die Naturschutzbehörde nach 
§ 40 Abs. 3 BNatSchG anordnen, dass die „Tiere besei-
tigt werden, soweit es zur Abwehr einer Gefährdung 
von Ökosystemen, Biotopen oder Arten erforderlich ist“. 
Entsprechend sollten laut FRANZEN & SCHULTE (2019) in 
letzter Konsequenz Bestände nichtheimischer Mauerei-
dechsen (hier: zum Schutz autochthoner Mauereidechsen 
in Bayern) auch entfernt werden, sofern dies bei klein-
räumigen Vorkommen noch praktikabel und sinnvoll ist. 
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 5 Empfehlungen für den Umgang mit Mauereidechsen 
in Niedersachsen

Die überaus konkurrenzstarke und recht anspruchs-
lose Mauereidechse profi tiert anscheinend vom Klima-
wandel und wird sich wahrscheinlich weiter ausbreiten. 
Umso wichtiger ist es, die Art nicht noch mit speziellen 
Schutzmaßnahmen zu fördern (§ 40 Abs. 1 BNatSchG). 
Unbeabsichtigtes Verschleppen in bisher nicht besiedelte 
Gebiete bzw. Bereiche sowie die Förderung durch unbe-
absichtigte Habitataufwertungen (wie durch die Erneue-
rung von Brücken, vgl. Abb. 2) sollte unbedingt vermie-
den werden. Daher können im Vorfeld von Eingriffen 
gezielte Erfassungen auch in Bereichen nötig sein, die für 
Wald- und Zauneidechsen kaum geeignet erscheinen (da 
zu klein, zu isoliert oder von unzureichender Qualität). 
Notwendig ist zudem ein Verzicht auf weitere Maßnah-
men, die Vorkommen dieser Art fördern können.

Die Empfehlungen für den Umgang mit nichtheimi-
schen Mauereidechsen sind im Einzelfall mit den Ansprü-
chen geschützter Arten und anderen Belangen des 
Naturschutzes und der Landschaftspfl ege abzuwägen. 
Des Weiteren ist § 1 TierSchG zu beachten.

Die folgenden Empfehlungen sollten bei allochthonen 
Vorkommen der Mauereidechse und in deren Umgebung 
Berücksichtigung fi nden:
 Keine Schutzmaßnahmen für und keine Umsiedlungen 

von nichtheimischen Mauereidechsen. 
 Entsorgung: Abrissmaterial, Erdaushub u. ä. nicht 

in die freie Landschaft (z. B. Bauschutt-Deponien in 

Sandgruben) bringen. Auch innerstädtische Verfrach-
tungen sollten vermieden werden. 

 Im Gegensatz zu den heimischen Eidechsenarten sind 
Mauereidechsen bei geeignetem Wetter ganzjährig 
außerhalb ihrer Unterschlüpfe zu fi nden. Arbeiten in 
den Wintermonaten bieten daher keinen gänzlichen 
Schutz. 

 Gestaltung des Siedlungsraums: möglichst keine Tro-
ckenmauern, keine Gabionen, keine Steinhaufen, 
keine „Schottergärten“ etc., Verzicht auf Lücken in 
versiegelten Flächen.

 Vermeidung: keine Aufwertungen von Mauereidech-
sen-Lebensräumen (z. B. Schaffung von Eiablageplät-
zen durch offene Böschungen) oder diese ggf. mit 
Maßnahmen zur Bestandskontrolle kombinieren.

 Eindämmung: Wenn bei Baumaßnahmen ohnehin Ein-
fassungen von Grundstücken (auch Lärmschutzwände) 
vorgesehen sind, sollten diese möglichst frühzeitig 
errichtet werden und für Mauereidechsen möglichst 
schwer überwindbar sein. 

 Wenn benachbarte Vorkommen seltener Arten, wie 
z. B. der Zauneidechse, gefährdet erscheinen, sollte 
versucht werden, die Mauereidechsen durch Ausbrei-
tungsbarrieren fernzuhalten bzw. ihre Bestände zu 
kontrollieren.

 6 Aktuelle Bestandsdaten notwendig

Um den landesweiten Kenntnisstand über (heimische wie 
nichtheimische) Arten in Niedersachsen zu verbessern, 
bittet der NLWKN um die Meldung von Vorkommen der 
betreffenden Arten. Zusätzlich zu den bisherigen Mel-
debogen im Rahmen der Arten-Erfassungsprogramme 
können die Funde der Fachbehörde für Naturschutz 
auch über das „Niedersächsische Webbasierte Artener-

fassungs-Portal (NIWAP)“ (www.nlwkn.niedersachsen.
de/niwap) gemeldet werden – neben Gefäßpfl anzen, 
Armleuchteralgen und Libellen auch die von Amphibien 
und Reptilien. Diese Daten tragen dazu bei, die Auswir-
kungen der Mauereidechse auf Wald- und Zauneidechse 
besser beurteilen und Schutzmaßnahmen ableiten zu 
können. 
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Nachruf Dr. Eckhard Garve (1954-2020)

Am 08.02.2020 ist 
Dr. Eckhard Garve, 
langjähriger Mitar-
beiter der Nieder-
sächsischen Fach-
behörde für Natur-
schutz und ehe-
maliger Leiter der 
Betriebsstelle Süd 
des NLWKN, im Alter 
von 65 Jahren nach 
schwerer Krankheit 
verstorben. 

Eckhard Garve 
wurde 1954 in Celle geboren. Entscheidend für seinen 
weiteren Lebensweg war die Teilnahme als zehnjähriger 
an einer ornithologischen Wanderung. Und schon früh 
stand sein Berufswunsch fest: Er wollte Ornithologe wer-
den und begann 1976 sein Studium der Biologie an der 
TU Braunschweig. Dort lernte er bald seine spätere Frau 
Verena kennen, die ihm erste botanische Artenkennt-
nisse vermittelte. Die Botanik wurde zu seinem zweiten 
Interessenschwerpunkt und er setzte sein Studium an der 
Universität Göttingen mit Schwerpunkt Pfl anzensystema-
tik bis zum Diplom im April 1982 fort.

Ab Ende 1982 begann Eckard Garve in der nieder-
sächsischen Fachbehörde für Naturschutz, zusammen 
mit dem dortigen Leiter des Pfl anzenartenschutzes Alf-
red Montag, mit dem Aufbau des sehr erfolgreichen 
Pfl anzenarten-Erfassungsprogrammes mit ehrenamtli-
chen Mitarbeitern; zunächst auf Werkvertragsbasis, ab 
1985 als wissenschaftlicher Angestellter. 1988 erfolgte 
die Verbeamtung, 1991 wurde er Leiter des Dezernates 
Pfl anzenartenschutz. Im Oktober 1992 wurde die Fachbe-
hörde für Naturschutz in das neu gegründete Landesamt 
für Ökologie (NLÖ) in Hildesheim integriert. 

Zu den Schwerpunkten seiner amtlichen und ehren-
amtlichen botanischen Aktivitäten gehörten neben der 
fl oristischen Kartierung u. a. der Ackerwildkrautschutz 
und die Salzfl ora von Kalihalden und die Systematik der 
Gattung Atriplex.

Ab 2004 begann er nebenberufl ich mit seiner kumu-
lativen Promotionsschrift über den Schutz gefährdeter 
Pfl anzenarten in Niedersachsen und Bremen, die er Ende 
2005 als Dr.-Ing. an der Universität Hannover abschloss. 
Eine wesentliche Basis der Dissertation bildete die von 
ihm verfasste Rote Liste und Florenliste der Farn- und 
Blütenpfl anzen von Niedersachsen und Bremen, die 2004 
veröffentlicht wurde.

Er hatte in diesen Jahren das Niedersächsische Pfl an-
zenarten-Erfassungsprogramm zu einem bundesweit 
richtungsweisenden Stand geführt und durch seine 
Begeisterungsfähigkeit einen großen Stamm an ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen. 
Er war zu einem der bundesweit besten Kenner der hei-
mischen Flora geworden und deutschlandweit und darü-
ber hinaus hervorragend vernetzt.

Zum 1. Januar 2005 wurde dann im Zuge einer Ver-
waltungsreform das NLÖ aufgelöst, und Eckhard Garve 

wechselte mit der Fachbehörde in den Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) nach Hannover. Die Umorganisation 
erlebte er als schmerzlichen Einschnitt in seinem berufl i-
chen Leben. Pfl anzenarten- und Tierartenschutz wurden 
zu einem Aufgabenbereich zusammengefasst und seine 
Bewerbung um die Aufgabenbereichsleitung war trotz 
seiner weithin bekannten Verdienste um den Pfl anzenar-
tenschutz nicht erfolgreich, was ihn tief getroffen hatte. 
Daher verließ er im November 2005 den NLWKN und 
wurde Leiter des Referats „Umwelt und Energiewirt-
schaft“ im Niedersächsischen Landesamt für Statistik 
(NLS).

Nach wenigen Monaten zog es ihn wieder in den 
Naturschutz zum NLWKN, nun ab April 2006 als Leiter 
des Geschäftsbereichs „Regionaler Naturschutz“ in der 
Betriebsstelle Süd in Braunschweig. Dort wurde er auch 
Betriebsstellenleiter. Eine seiner Hauptaufgaben war 
die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Natur-
schutz und Wasserwirtschaft. Besonders am Herzen lagen 
ihm die „blau-grünen“ Projekte zur Renaturierung eines 
Abschnitts der Rhume und zur Entwicklung des Hochwas-
serrückhaltebeckens Salzderhelden.

Mit seinem 2007 erschienenen „Verbreitungsatlas der 
Farn- und Blütenpfl anzen in Niedersachsen und Bre-
men“ hatte die von ihm maßgeblich initiierte fl oristische 
Kartierung Niedersachsens einen vorläufi gen Abschluss 
gefunden und damit eine wichtige Epoche in seinem 
berufl ichen Leben. 

Dem Pfl anzenartenschutz blieb er weiter (vorwie-
gend ehrenamtlich) verbunden, u. a. bis 2019 mit der 
Regionalstelle Südniedersachsen der fl oristischen Kar-
tierung („Röderhof-Treffen“). Er war Vorstandsmitglied 
der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft e. V. 
und arbeitete in bundesweiten Gremien zum Thema 
Pfl anzenartenschutz mit, u. a. als Mitverfasser der 2018 
erschienenen Neufassung der Roten Liste und Gesamtar-
tenliste der Farn- und Blütenpfl anzen Deutschlands.

2015 erkrankte er schwer. Nach zunächst erfolgrei-
cher Behandlung kehrte er im September 2016 wieder 
für kurze Zeit an seinen Arbeitsplatz zurückkehrte, ging 
dann aber Ende 2016 im Alter von 62 Jahren in den vor-
zeitigen Ruhestand. Diesen konnte er trotz seiner unheil-
baren Krankheit und weiteren Operationen noch mit 
einigen vorwiegend ornithologisch ausgerichteten Fern-
reisen genießen. 

Der Naturschutz und die Erforschung der Flora Nie-
dersachsens werden für immer mit seinem Namen ver-
bunden bleiben. Wir trauern um einen herausragenden 
Fachmann und lieben Kollegen.

Die Schriftleitung

Neben seinen beiden aktuell gültigen Standardwerken 
für Niedersachsen (Rote Liste und Florenliste sowie Ver-
breitungsatlas der Farn- und Blütenpfl anzen) hat Eckard 
Garve fast 150 wissenschaftliche Publikationen veröffent-
licht. Die Gesamtliste zum Download fi nden Sie unter 
www.nlwkn.niedersachsen.de/download/155414.
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